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Schweizerisches Bundesblatt
mit schweizerischer Gesetzsammlung,

7l. Jahrgang. Bern, den 9. Juli 1919. Band IV.

I. Einleitung.
Das Bedürfnis nach Schutz gegen die ökonomischen Folgen

vorzeitiger Erwerbsunfähigkeit, das Sehnen nach einem sorgen-
freien Alter, der Wunsch, den Unterhalt der Hinterbliebenen und
die Erziehung der Waisen gesichert zu wissen: alle diese Be-
gehren sind ebenso natürlich und innerlich berechtigt, als ihre
Befriedigung aus eigener Kraft weiten Schichten der Bevölkerung
versagt ist. Schon in den Kreisen der selbständig Erwerbenden
ist die Zahl derer nicht gering, denen es unmöglich ist, für die
Zeit der naturgemässen Abnützung der Kräfte und für die Wechsel-
fälle des Lebens vorzusorgen ; hauptsächlich gilt dies aber für die
unselbständig Erwerbenden und da vorweg für die Arbeiter in
Industrie und Gewerbe, für den modernen reinen Geldlohnarbeiter-
stand. An dieser Tatsache, die so offenkundig ist, dass es einer
Erhärtung durch Beweise nicht bedarf, kann der Staat auf die
Dauer nicht achtlos vorbeigehen. Er darf es in erster Linie nicht
aus ethischen Gründen. Das Wesen der Volksgemeinschaft als
einer grossen Familie, das Bewusstsein und die Notwendigkeit
der Zusammengehörigkeit, das christliche Gebot der Nächsten-
liebe machen es der Allgemeinheit zur moralischen Pflicht, sich
um das Schicksal der verschiedenen Bevölkerungsklassen, die in
ihrer Gesamtheit ja wieder den Staat selbst ausmachen, zu be-
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kümmern, weshalb denn auch der moderne Staat allmählich seine
Entwicklung vom Polizeistaat über den Rechtsstaat zum Fürsorge-
staat genommen hat. Aber nicht ethische Gründe allein mahnen
den Staat zum Aufsehen. Die Billigkeit und Gerechtigkeit ver-
langen ebenfalls, dass er die Folgen seiner wirtschaftlichen Ein-
richtungen im Auge behalte. Im modernen Wirtschaftsstaat bildet
mehr denn je die einzelne Privatwirtschaft einen Bestandteil des
gesamten Volkswirtschaftskomplexes. Von der Privatwirtschaft
lebt die Volkswirtschaft, vom Gedeihen der ersteren hängt ihr
eigenes ab. Im ferneren ist die ökonomische Lage der arbeitenden
Bevölkerung die Folge.des gesamten Wirtschaftslebens, wie es
vom Staate geregelt oder doch unter staatlichem Schütze betrieben
wird. Darum ist es nichts als billig, dass die im Staat verkörperte
Allgemeinheit dem Schicksal ihrer Einzelglieder, deren Arbeits-
ergebnis sie mit geniesst, nicht teilnahmslos gegenübersteht. Schliess-
lich liegt die Fürsorge des Staates für die arbeitende Bevölkerung
auch in seinem eigenen Interesse. Die Arbeiterschaft, die ohne
Aussicht auf einen sorgenfreien Lebensabend, ohne die Gewissheit
des Schutzes gegen unvorhergesehene Erwerbsunfähigkeit, von
Zukunftssorgen für die Familie bedrückt, von der Hand in den
Mund lebt, wird nicht die Arbeitsfreudigkeit aufbringen, die es
ihr ermöglicht, ihre Arbeitskräfte im Interesse der Volkswirtschaft
voll zu verwerten. Sodann wird diese Arbeiterschaft in den Tagen
der Erwerbsunfähigkeit vielfach gezwungen sein, die öffentliche
Fürsorge, insbesondere die staatliche Armenunterstützung in An-
spruch zu nehmen und damit den Haushalt des Staates zu be-
lasten. Endlich ist die gedrückte Lage ganzer Bevölkerungs-
schichten geeignet, die Klassenunterschiede zu verschärfen und
durch den Ausbruch der Unzufriedenheit den für das Gedeihen
des Staates erforderlichen sozialen Frieden ernstlich zu gefährden.

Aus allen diesen Gründen muss die ethische und moralische-
Pflicht, das wohlverstandene Interesse des Staates, sich mit den
Problemen der Arbeiterfürsorge zu befassen, unbedingt bejaht
werden. Allerdings fehlt es auch nicht an Stimmen, die im Grund-
satze der Fürsorge eine unangebrachte Einmischung des Staate»
und in ihrer Durchführung die Gefahr einer Verweichlichung und
Entsittlichung, die Schaffung eines Heeres von Müssiggängern er-
blicken. Allein diese Einwände entbehren der Begründung. Die
ökonomische Lage der Bevölkerung ist eine Folge der vom Staate
geschaffenen oder doch geduldeten und geschützten wirtschaft-
lichen und gesellschaftlichen Einrichtungen. Darin liegt das Recht
des Staates, helfend und korrigierend einzuwirken, ohne weiteres
begründet. Und wenn in einzelnen Fällen die Fürsorge miss-



bräuchlich beansprucht wird, oder wenn ihre Erwartung bei hierzu,
veranlagten Individuen statt der Schaffensfreude die Arbeitsscheu
weckt, so sollen solche Erscheinungen dazu führen, das beste
System der Fürsorge zu erforschen, nicht aber, ihr die grund-
sätzliche Berechtigung abzusprechen.

Bleibt es also dabei, dass der Staat sich mit den Fürsorge-
fragen zu befassen hat, so ist weiterhin zu untersuchen, ob diese
Aufgabe dem Bunde obliegt, oder ob sie den Kantonen allein zu
überlassen ist. Dabei sol) vorläufig die Frage, inwieweit die
Durchführung allfälliger Massnahmen bei den Kantonen zu liegen,
hat, beiseite gelassen und lediglich festgestellt werden, ob der
Bund berufen ist, speziell auf dem Gebiete der Fürsorge für
Alter und Invalidität Erhebungen zu machen und gegebenenfalls
sich das Gesetzgebungsrecht einräumen zu lassen. Diese Frage
beantwortet sich ohne weiteres durch die Erwägung, dass die
Grundlage des Fürsorgeproblems, das schweizerische Wirtschafts-
leben und seine Wirkung auf die Bevölkerungsklassen, Kantons-
grenzen nicht kennt, sowie durch die geschichtliche Entwicklung
der Bundesverfassung. Nachdem der Bund die Gesetzgebung auf
dem Gebiete des Fabrikwesens übernommen, die Haftpflicht ein-
geführt und später durch die staatliche Unfallversicherung abge-
löst, die Krankenversicherung unterstützt und sich die Gewerbe-
gesetzgebung vorbehalten hat, so ist es nur eine folgerichtige
Entwicklung, wenn er sich auch den Fragen der Fürsorge für
das Alter und die Invalidität zuwendet. Daran vermag die Tat-
sache nichts zu ändern, dass ein Kanton, der Kanton Glarus, für
sein Gebiet bereits das Gesetzgebungsrecht in der Alters- und
Invalidenfürsorge ausgeübt hat, und dass auch die Kantone Waadt
und Neuenburg gesetzliche Erlasse wenigstens zur staatlichen
Unterstützung der freiwilligen Selbstfürsorge getroffen haben. Es
wird lediglich, wenn eine Regelung auf eidgenössischem Boden
sich als notwendig erweist, in den Ausführungsbestimmungen das
Verhältnis zu bereits bestehenden kantonalen Einrichtungen zu
ordnen sein.

Steht nach dem Gesagten jedenfalls fest, dass der Bund be-
rechtigt ist, der Angelegenheit seine behördliche Aufmerksamkeit
zu schenken, so wird sich seine Prüfung in erster Linie zu er-
strecken haben auf die Frage, ob überhaupt ein Missstand vor-
liegt und wenn ja, ob dieser nicht vom Beteiligten selbst ver-
mieden werden kann, oder ob es hierzu des staatlichen Eingreifens
bedarf. Den Satz, dass weite Bevölkerungsschichten nicht in der
Lage sind, aus eigener Kraft für die Tage des Alters und der
Erwerbsunfähigkeit, sowie für die Hinterbliebenen zu sorgen,



haben wir als offenkundig an die Spitze unserer Betrachtungen
gestellt. Damit ist nicht auch gleichzeitig ohne weiteres gesagt,
dass die zum Schütze der Hilfsbedürftigen bestehenden Einrich-
tungen nicht genügen. Zu diesen gehört in erster Linie die
nächstliegende moralische und gesetzliche Unterstützungspflicht der
Familie. Bin Jahrtausende währender Erziehungsprozess und das
Band der Blutsgemeinschaft haben die Pflicht der Kinder, die
Not von den alten oder gebrechlichen Eltern fernzuhalten, heraus-
gebildet, und der schweizerische Gesetzgeber hat sie überdies
durch Art. 328 Z. G. in einem Rechtssatz niedergelegt. Allein
mag auch in vielen Einzelfällen die Erfüllung dieser Pflicht möglich
sein und willig und restlos übernommen werden, so kann sie
doch nicht als Regel eines hinreichenden Schutzes betrachtet werden.
Ganz abgesehen von der heutigen Freizügigkeit und Beweglich-
keit, der Lockerung der Familienbande, der Kraft des Materialismus
und der Selbstsucht versagt dieser Schutz notwendigerweise ge-
rade in den Familien, die seiner am ersten bedürfen, weil es
dort den Eltern versagt war, den Kindern eine Erziehung zu
geben, deren Früchte ihnen die Abgabe von nennenswerten
Überschüssen ermöglichen würde.

Aber wo die Unterstützung durch die Blutsverwandten ver-
sagt, tritt die Hülfe durch die erweiterte Familie, die öffentliche
Armenpflege durch die Gemeinde und noch weiter durch den Kanton
ein. Die Meinungen über den sozialen Wert dieser Fürsorge sind
aber allgemein so abgeklärt, dass es nicht vieler Worte bedarf,
um deren Ungenügen festzustellen. Zwar hat im vorletzten Jahr-
hundert der Göttinger Professor Meissers io seinen Briefen über
die Schweiz anlässlich der Schilderung des Burgerspitals in Bern,
der in der Hauptsache ein Alters- und Invalidenheim ist, ge-
schrieben: „Nur wenige Fürsten in Europa wohnen so schön als
„die armen, alten und unvermögenden Personen aus bürgerlichen
„Familien, deren 50 in diesem Spital frei unterhalten werden."1

Aber solches sind Ausnahmen. Mögen auch einzelne Gemeinwesen
finanzkräftig genug und gewillt sein, ihren alten und gebrechlichen
Angehörigen einen hinreichenden Schutz, den Waisen eine an-
gemessene Erziehung angedeihen zu lassen, so muss sich doch in
den meisten Fällen die öffentliche Unterstützung beschränken
auf die Gewährung des allernotwendigsten Unterhaltes, wobei
überdies nie das Alter für sich allein, sondern nur die Hülfs-
losigkeit einen Anspruch gewährt. Dabei kann die öffentliche
Unterstützung oft keine Rücksicht nehmen auf die persönlichen
Wünsche und auf die Familienverhältnisse der Hülf losen ; wo es
am einfachsten und billigsten ist, erfolgt die Unterbringung im



Armenhaus. Dazu trägt die Entgegennahme der Armenfürsorge
nach zwar unbegründetem, aber allgemein verbreitetem Empfinden
einen demütigenden Charakter des empfangenen Almosens, der
vielerorts durch den Verlust bürgerlicher Rechte behördlich unter-
strichen wird. Was aber dem Menschen jeden Standes nottut,
ist die sichere Erwartung, am Abend eines in Arbeit und Ehren
verbrachten Lebens noch einige Jahre der Ruhe geniessen zu
können und im Falle der vorzeitigen Erwerbsunfähigkeit doch
vor drückender Sorge befreit zu sein und hierauf ein allseitig
geachtetes Recht zu besitzen, das die öffentliche Armenfürsorge
nicht zu gewähren vermag.

Nun ist allerdings nicht ausser acht zu lassen, dass für grosse
Gruppen von unselbständig Erwerbenden die öffentliche Unter-
stützung überhaupt überflüssig wird und mit ihren geschilderten.
Nachteilen wegfällt, weil schon in anderer und genügender Weise
für den alten und erwerbsunfähigen Arbeiter und oft auch für
dessen Hinterbliebene gesorgt ist. Dies gi|t, abgesehen von gemein-
nützigen Stiftungen, wie Altersheimen und Erziehungsanstalten,
namentlich für die Fälle, wo verständnisvolle und kapitalkräftige
Arbeitgeber, insbesondere Betriebe von Bund, Kantonen und Ge-
meinden, oder grosse ertragreiche Privatunternehmungen, Fürsorge-
einrichtungen für ihr Personal getroffen haben. Aber diese Mass-
nahmen, die wir im nachstehenden noch des nähern betrachten
werden, dienen, wo sie überhaupt den Bedürfnissen genügen,
doch nur einer beschränkten Gruppe von unselbständig Erwer-
benden. Sie lösen damit das Problem nur zu einem kleineren
Teil und leisten durch ihr Bestehen gerade den Beweis für die
Notwendigkeit, den Schutz auf die Gesamtheit der seiner be-
dürftigen Bevölkerung auszudehnen. Das gleiche ist zu sagen von
den Versuchen der Arbeiterschaft, durch freiwillige Selbsthülfe,
insbesondere durch die »Gegenseitigkeit in Form von Hülfskassen
und dgl. die Sorge für die Tage des Alters und der Erwerbs-
unfähigkeit zu bannen. Dabei ist erst noch zu bemerken, dass
derartige Verbände .in der Regel ihrer Aufgabe nicht genügen
können. Einmal nehmen sehr oft nur die einsichtigeren Elemente
die finanziellen Opfer des Beitrittes auf sich, und sodann sind die
Schultern kleiner Gegenseitigkeitsverbände der arbeitenden Be-
völkerung zu schmal und zu schwach, uîn ohne für die Mitglieder
unerschwingliche Beiträge das Risiko einer angemessenen Fürsorge
tragen zu können. Hierzu würden allerdings die grossen Ver-
sicherungsgesellschaften in der Lage sein. Für die Herbeiziehung
zur sozialen Selbstfiirsorge sind sie aber trotz ihrer unbestrittenen
Vorzüge und Errungenschaften nicht oder doch nur als Träger



einer vom Staate organisierten Versicherung geeignet. Einmal
bietet die im Aufbau dieser Gesellschaften liegende Notwendigkeit
der regelmässigen Prämienzahlung für die wirtschaftlich schwachen
Elemente, die im Falle der Arbeitslosigkeit meistens auch zah-
lungsunfähig sind, oft unüberwindbare Schwierigkeiten, sodann
sind die für eine ausreichende Versicherung aufzubringenden
Prämien jedenfalls für den einfachen Arbeiter ohne Beitragsleistung
von dritter Seite überhaupt unerschwinglich und schliesslich läset
schon die Sorglosigkeit grosser Kreise den freiwilligen Abschluss
einer privaten Versicherung durch die Gesamtheit der des Schutzes
bedürftigen Bevölkerung als ausgeschlossen erscheinen.

Ist nach dem Gesagten für die Alters-, Invaliditäts- und Hinter-
bliebenenfürsorge grosser Bevölkerungsklassen die Unterstützungs-
pflicht der Verwandten ganz unzulänglich, die Armenpflege meist
ungenügend und immer unbefriedigend, der Weg der reinen Selbst-
hülfe nicht gangbar, so drängt sich naturgemäss die Notwendigkeit
des staatlichen Einschreitens auf. Es fehlt denn auch nicht an
Gedanken und Vorschlägen für ein solches. Der in weiten Kreisen
fehlende Sparsinn, sagen die Einen, muss geweckt, das Sparen
muss von Staates wegen unterstützt, gefördert, nötigenfalls er-
zwungen werden. Allein abgesehen davon, ob und wie dieses
Ziel durch den Staat erreicht werden kann, ist das Sparen
für sich allein nicht imstande, eine genügende Fürsorge zu bilden.
Selbst angenommen, es würde sich jeder zu dem für das Sparen
erforderlichen Verzicht auf mancherlei Genüsse aufraffen, und er
würde der Versuchung widerstehen und sich sogar in schlechten
Zeiten der Notwendigkeit verschliessen, über den Sparpfennig
vorzeitig zu verfügen, so könnte dieser im besten Fall eine Steuer
für die Tage des Alters werden, nicht aber einen Schutz bei
vorzeitiger Invalidität und frühzeitigem Tod bieten, wo das Er-
sparte im Hinblick auf die durchschnittlichen Löhne des Arbeits-
marktes erst einen kleinen Betrag erreicht haben kann. Gut,
sagen andere Sozialpolitiker, sind die Löhne zu niedrig, so müssen
sie durch staatliche Massnahmen gesteigert, ja es muss der Ar-
beiter am Unternehmergewinn beteiligt und damit in die Lage
versetzt werden, für die Tage des Alters und der Erwerbs-
unfähigkeit und für das Schicksal seiner Hinterbliebenen vorzu-
sorgen. Es soll hier nicht untersucht werden, ob und bis zu
•welchem Grade die Industrie eine Erhöhung der Löhne ertragen
und ob eine allgemeine und gerechte Beteiligung der Arbeiter
am Geschäftsgewinn praktisch durchführbar sein würde, womit
übrigens der Staat wohl das Einkommen des Lohnarbeiters, nicht
aber dasjenige des oft ebenso schutzbedürftigen selbständig Er-



werbenden steigern könnte. Auch mag nur angedeutet werden,
dass hohe Löhne die Erstellungskosten der Lebensbedürfnisse ver-
mehren und damit die Kosten der Lebenshaltung auch des Arbeiters
erhöhen, und dass erfahrungsgemäss erhöhte Einnahmen gar nicht
immer den Sparsinn, sondern im Gegenteil sehr oft die Lust zu
vermehrtem Lebensgenuss wecken. Aber darauf muss mit Nach-
druck hingewiesen werden, dass selbst hohe Löhne für sich allein
den einzelnen Arbeiter und seinen Angehörigen nicht gegen alle
Wechselfälle des Lebens zu schützen vermögen. Zu diesem Zwecke
bedarf es vielmehr der Verteilung der Risikosumme der einzelnen
Existenzen auf viele Träger.

Sind nach dem Gesagten auch das best organisierte Sparen
und selbst eine erhebliche Steigerung der Löhne zwar wohl ge-
eignet, die Lösung des Problems fördern zu helfen, so sind sie
für sich allein doch nicht imstande, sie restlos zu bewerkstelligen.
Will deshalb der Bund in Erkenntnis der Staatsnotwendigkeit
die Fürsorge an die Hand nehmen, so wird er es auf dem Wege
tun, den zahlreiche andere Kulturstaaten vor ihm betreten und
als den gangbarsten befunden haben: er wird die Sorgen des
Alters, die Gefahren vorzeitiger Erwerbsunfähigkeit und vorzeitigen
Todes und damit die Fürsorge für die Folgen der Geschehnisse
von Staates wegen auf die tragfähigen Schultern breiter Bevöl-
kerungsklassen legen, unter Beiziehung des einzelnen und unter
finanzieller Mitwirkung der Allgemeinheit. Er wird mit ändern
Worten die Frage lösen durch Ausdehnung der schweizerischen
Sozialversicherung auf das Gebiet der sozialen Alters-, Invaliditäts-
und Hinterbliebenenversicherung.

Im Hinblick auf die später zu streifende Frage, ob nicht
das Gesetzgebungsrecht des Bundes allgemein auf das Gebiet der
Sozialversicherung auszudehnen sei, mag es am Platze sein, deren
Begriff und Wesen hier kurz in Erinnerung zu rufen.

Als ein Zweig der Versicherung bezweckt die Sozialver-
sicherung direkt die völlige oder teilweise Befriedigung eines
schätzbaren Vermögensbedarfes, der in der Regel durch ein zu-
fälliges, vom Willen des Versicherten unabhängiges Ereignis herbei-
geführt wird. Wo das Ereignis nicht ein zufälliges, sondern ein
durch Zeitablauf bedingtes ist, muss wenigstens die Tatsache seines
Eintrittes oder die Höhe oder die Dauer des Vermögensbedarfes
unsicher sein. Da die Sozialversicherung nicht Selbstzweck, nicht
Gegenstand einer gewinnbringenden Unternehmung, sondern nur
eine Form der Fürsorge ist, erfüllt sie ihre direkte Aufgabe
auf dem Wege der Gegenseitigkeit, d. h. durch bewusste oder



unbewusste, freiwillige oder erzwungene Verbindung zahl-
reicher Einzelwirtschaften zwecks gemeinsamer, gegenseitiger
Hülfegewährung, auf die ein Rechtsanspruch auf Grund eines
Vertrages oder eines öfi'entlichrechtlichen Zwanges besteht. Wie
ihr Name sagt, muss die Sozialversicherung sozial sein; sie er-
streckt sich also auf ganze Bevölkerungsklassen, für die der Staat
die Fürsorge als notwendig oder doch als erwünscht betrachtet.
Ursprünglich erfasste sie ausschliesslich Teile der Arbeiterbevölke-
rung und wurde deshalb auch als Arbeiter versicherung bezeichnet. Mit
der Zeit wurde sie auf weitere Bevölkerungsklassen ausgedehnt,
und es widerspricht ihrem Wesen namentlich im Hinblick auf
ihren nachstehend erwähnten sozialpolitischen Charakter nicht,
wenn sie die gesamte Bevölkerung eines Landes ergreift. Hin-
sichtlich der Form muss die Sozialversicherung nicht notwendiger-
weise eine staatliche sein. Sie zeigt sich zwar meistens in diesem
Gewände; jedenfalls aber gibt der Staat in der Regel wenigstens
den Anstoss zu ihrer Errichtung oder spricht sogar einen Zwang
hierzu aus. Er verfügt dabei auch über die Tragung der Lasten,
an denen er sich oft selbst nicht in letzter Linie beteiligt, ohne
dass die Zuwendung öffentlicher Mittel notwendigerweise zum
Begriffe der Sozialversicherung gehört. Ist die staatliche Form
nicht ein absolutes Erfordernis der Sozialversicherung, so ist um-
gekehrt nicht jede staatliche Versicherung, wie z. B. ein staat-
liches Lebensversicherungsmonopol auch Sozialversicherung. Die
Durchführung der Sozialversicherung erfolgt auf dem Wege der Frei-
willigkeit oder durch Verfügung der Versicherungspflicht, wobei
die Erfahrung gezeigt hat, dass eine befriedigende Erreichung
ihrer Zwecke nur mit Zwang möglich ist. Was schliesslich den
Inhalt der Sozialversicherung betrifft, so gehört zu ihrem Begriffe,
dass sie nicht materielle Güter des Verkehrs, sondern stets nur
die menschliche Person zum Gegenstand hat. Sie wird demnach
der Deckung der Bedarfsfälle zu dienen haben, die sich ergeben
aus der vorübergehenden Beeinträchtigung der Erwerbsfähigkeit
(Krankenversicherung, Unfallversicherung, Mutterschaftsversiche-
rung, Arbeitslosigkeitsversicherung), aus der dauernden Beeinträchti-
gung der Erwerbsfähigkeit (Invalidenversicherung, Altersversiche-
rung) und aus der vollständigen Vernichtung der Persönlichkeit
(Sterbegeldversicherung, Witwen Versicherung, Waisen Versiche-
rung). Von der Armenpflege unterscheidet sich die Sozialver-
sicherung dadurch, dass sie, auch wenn der Staat aus öffentlichen
Mitteln an sie beisteuert, nicht ein Almosen verabreicht, sondern
ein wohlerworbenes Recht gewährt. Die Sozialversicherung will
die Armenfürsorge nicht bedeuten, sondern sie verhüten.



Ist die nach den vorstehenden Grundsätzen betriebene Ver-
sicherung der direkte auf den Schutz des Einzelindividuums ge-
richtete Zweck der Sozialversicherung, so verfolgt diese daneben
oder besser gesagt dadurch noch andere im Interesse des Staates
liegende Aufgaben. Einmal soll sie durch ihr schadenersetzendes
und namentlich auch durch ihr schadenverhütendes Wirken die
Volksgesundheit und die Volkskraft heben und erhalten, und so-
dann bildet sie einen Bestandteil der Sozialpolitik, die darauf
ausgeht, die wirtschaftlichen Verhältnisse unter Berücksichtigung
der einzelnen Bevölkerungsklassen zu ordnen und die harten
Gegensätze der menschlichen Gesellschaft auszugleichen. Was
insbesondere ihren Einfluss auf die Armenpflege betrifft, so ist
die Erwartung, dass sie diese zu entlasten vermag, allgemein.
In England z. B. soll es nach dem -Berichte von Sachkundigen
gerade die Aussicht auf eine Ermässigung der Armenlasten ge-
wesen sein, die zum Zustandekommen der Versicherungsgesetz-
gebung viel beigetragen hat. Auch unsere schweizerischen Kan-
tone und Gemeinden, denen das heute noch geltende Heimat-
prinzip im Armenwesen besonders grosse Opfer für die auswärtige
Armenpflege auferlegt, dürften vom Ausbau der Sozialversicherung
eine bedeutende Entlastung erhoffen. So führt denn auch der
Verwaltungsbericht der Direktion des Armenwesens des Kantons
Bern für das Jahr 1910 folgendes aus : „Eine rückläufige Be-
„wegung der Armenlasten ist einzig vom rationellen Ausbau
„unserer Sozialgesetzgebung zu erwarten. Wir denken da in
„erster Linie an die Einführung der eidgenössischen Kranken-
„und Unfallversicherung, von der wir hoffen, dass sie nun bald
„Tatsache werde. Denn Krankheit und unversicherte Unfälle
„spielen.für das Armenwesen eine grosse Rolle. Sehr oft genügt
„es nicht, dass ihren Folgen mit temporären Spenden entgegen-
getreten wird, sondern häufig bilden sie die Schwelle, die in
„den Zustand der dauernden Unterstiitzungsbedürftigkeit hinüber-
führt. Dann sollte die Alters- und Invalidenversicherung kommen,
„ebenso die Einführung der örtlichen Armenpflege für das Gebiet
„der ganzen Schweiz.11

Eine möglichst weitgehende Ablösung der Armenpflege durch
die Sozialversicherung ist um so mehr zu begrüssen, als die
Sozialversicherung die Gefahr der Verarmung für ganze Bevöl-
kerungsklassen zu verringern vermag, während die Armenpflege
sich auf die Abwendung der Not im Einzelfalle beschränken
muss. Dass die erhoffte Entlastung eintritt, ist g'egeben. Krank-
heit, Invalidität, Alter und Arbeitslosigkeit sind die Hauptursachen
der Verarmung. Je ausgebauter die Sozialversicherung und je
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umfassender ihr Einzugsgebiet ist, desto mehr verschwinden die
Fälle, die der Armenpflege zugewiesen werden müssen. Die
grösste Entlastung tritt dann ein, wenn mit der Sozialversicherung
eine systematische Verhütungspolitik verbunden ist. Tatsächlich
wurde denn auch sowohl in Deutschland, als auch in England
der günstige Einfluss auf die Armenpflege festgestellt, wobei all-
gemein der Invaliditäts- und Altersversicherung die grösste ent-
lastende Wirkung zugeschrieben wird. Diese Wirkung ist in
England, des gewählten Systems der Altersfürsorge wegen, augen-
fälliger als in Deutschland. Aber wenn auch hier eine absolute
Abnahme der Armenlasten seltener ist, so darf dies nicht über-
raschen. Abgesehen davon, dass gewisse Wirkungen der Sozial-
versicherung, wie wir sie bereits früher erwähnt haben, sich
statistisch nicht erfassen lassen, verunmöglichen noch andere
Gründe einen zahlenmässigen Beweis. Einmal hat seit Einführung
der Sozialversicherung die Bevölkerungszahl der Grossstädte,
zufolge Zuströmens vom Lande, bedeutend zugenommen, wobei
es vorwiegend Angehörige der ärmeren Bevölkerungskreise sind,
die in der Stadt ein besseres Einkommen suchen. Ohne die
Sozialversicherung würde nun ein Grossteil dieser Zugezogenen
schon nach kurzer Zeit bei Krankheit oder Invalidität der Armen-
pflege anheimfallen. Sodann bringt es der Umstand, dass meistens
gewisse Kreise der Bevölkerung der Wohltat der Sozialversicherung
nicht teilhaftig werden, mit sich, dass dort, wo die Armenpflege
einsetzen muss, wegen des Beispiels -der Sozialversicherung grössere
Anforderungen gestellt werden, als dies früher der Fall war.
Auch darf nicht vergessen werden, dass das gewachsene humani-
täre Verantwortlichkeitsgefühl der Gesellschaft bestrebt ist, ohne-
hin das Los der Armengenössigen zu verbessern. Alle diese Um-
stände wirken in derselben Richtung, d. h. sie bedingen gewaltige
Aufwendungen für die Armenpflege, und die Wirkung der Sozial-
versicherung ist zum mindesten darin zu erblicken, dass diese Auf-
wendungen nicht noch höher sind, als es tatsächlich der Fall ist.

So dient die Sozialversicherung, indem sie den Einzelindivi-
duen grosser Volksschichten hilft, gleichzeitig der Erhaltung von
Kraft und Gesundheit des Volkes, der Entlastung der Armen-
pflege, der Besserung des staatlichen Wirtschaftskörpers, der För-
derung des Solidaritätsgefühles, der Milderung von Ungleichheiten
und damit dem' sozialen Frieden, mit einem Worte : dem Staate
selbst.
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Während die Anfänge der Privatversicherung in das Mittel-

alter zurückreichen, ist die Sozialversicherung ein Kind der neue-
sten Zeit, das aber in wenigen Jahrzehnten sich eines ausser-
ordentlichen Wachstums erfreute. Es besteht denn heute wohl
auch kein KuHurstaat, der sie nicht auf dem einen oder ändern
Gebiet eingeführt hätte oder einzuführen im Begriife stehen würde.
Der Krieg hat sie nicht nur unverletzt gelassen, sondern über-
dies ihre volkserhaltende Kraft und damit die Notwendigkeit ihres
bestmöglichen Ausbaues offenbart. Hierfür kann kein besseres
Zeugnis angerufen werden als die Würdigung der deutschen
Sozialversicherung durch einen französischen Parlamentarier, der
in der Begründung eines am 31. Januar 1919 vorgelegten Ge-
setzesentwurfes über die Erweiterung der französischen Kranken-
und Invaliditätsversicherung u. a. folgendes ausführt, das aller-
dings heute nicht mehr Anspruch auf unbeschränkte Geltung erheben
kann: „La France victorieuse vient de recevoir de l'Allemagne
„vaincue une grande leçon de choses. Malheur à elle si elle ne
„sait pas en profiter. Un exemple, à jamais mémorable, vient
„de démontrer aux plus incrédules Futilité des assurances sociales
„. . . . L'empire allemand a volé en éclats, mais le peuple alle-
„mand est resté intact . . . D'où vient la force allemande dont
„la trempe a résisté à un pareil désastre? . . . . On ne saurait mé-
„ connaître l'importance du rôle qu'a joué, dans cette crise suprême,
„l'organisation de l'assurance sociale allemande : assurance maladie,
„assurance invalidité, assurance vieillesse . . . . Et tout cela a
„formé un bloc solide, un faisceau inébranlable que l'épreuve de
„la défaite suprême n'a pas réussi à briser. Quelle leçon pour
„les vainqueurs ! Sachons en profiter. "•

Werden die mit der Sozialversicherung gemachten Er-
fahrungen von weiten Kreisen vollauf gewürdigt, so fehlt es auch
nicht an absprechender Kritik. Allein die ungünstige Beurteilung
kann vorerst da nicht ernstgenommen werden, wo sie nicht sach-
lichen Gründen, sondern lediglich der persönlichen Befürchtung
entspringt, zu den Lasten der Sozialversicherung herangezogen zu
werden, ohne an ihrem Nutzen selbst verhältnismässigen Anteil zu
haben. Eine aus solcher Quelle fliessende Kritik verrät den Mangel
an sozialem Verständnis und Verantwortlichkeitsgefühl und hat
deshalb heute weniger denn je Anspruch auf Berücksichtigung.
Ernster ins Gewicht fallen die Einwendungen, die gestützt auf
tatsächliche oder befürchtete schlechte Erfahrungen, insbesondere
auf ungünstige Beeinflussung der Arbeitslust erhoben werden.
Von, allerdings vereinzelten, Kritikern wird nämlich geltend ge-
macht, dass wie die soziale Fürsorge überhaupt, so insbesondere
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die soziale Versicherung zur Simulation, zur Rentensucht und Renten-
hysterie anreize und der Demoralisierung der versicherten Klassen
Vorschub leiste. Allein eine solche verallgemeinerte Behauptung
tut vorerst dem sittlich gesunden als dem grössten Teil unserer
Bevölkerung Unrecht. Dass gelegentlich eine unberechtigte Inan-
spruchnahme der Versicherung vorkommt oder doch, versucht wird,
soll ja nicht bestritten werden. Es betrifft dies aber Verhältnis-
massig wenige vereinzelte Fälle, und es liegt die Erscheinung
nicht sowohl in der Versicherung, als vielmehr in der unge-
nügenden Moral der betreffenden Einzelpersonen begründet. Das
besondere System der Versicherung kann ja auch zur Versuchung
beitragen ; gibt es doch überhaupt kein von Menschenverstand
errichtetes Gebilde, das neben unbestrittenen Vorzügen nicht auch
Unvollkommenheiten aufweist. Die Prüfung der Bemängelungen
wird also dazu führen, das System immer mehr zu verbessern,
nicht aber, den als richtig erkannten Grundgedanken wieder um-
zustossen. Übrigens sind gerade in der Alters-, Invaliditäts- und
Hinterbliebenenversicherung die Gefahren der missbräuchlichen
Inanspruchnahme gering. Vorweg das Alter kann weder simuliert,
noch beliebig rasch herbeigeführt werden ; für die Altersversicherung
ist also, wenn man nicht an die Fälschung von Zivilstandsur-
kunden denkt, eine Möglichkeit des Betruges überhaupt aus-
geschlossen. Was sodann die Hinterbliebenenversicherung betrifft,
so könnte die einzige Gefahr -darin bestehen, dass ein Versicherter
seinem Leben absichtlich ein vorzeitiges Ende bereitet, um, statt
selbst für seine Familie sorgen zu müssen, sie der Versicherungs-
leistungen teilhaftig werden zu lassen. Allein bei dem normaler-
weise selbst im unglücklichsten Menschen wurzelnden Wider-
streben gegen die Selbstvernichtung sind Fälle, wo einzig die
Versicherung den Anstoss zu ihr geben würde, jedenfalls nur in
verschwindend kleiner Zahl denkbar. Bei der Invaliditätsversiche-
rung schliesslich ist die Gefahr der Ausbeutung allerdings nicht
völlig ausgeschlossen. Man wird ihr begegnen durch eine zweck-
mässige Organisation des ärztlichen Dienstes und der Kontrolle
überhaupt, sowie insbesondere durch die Schaffung eines solchen
Verhältnisses zwischen Versicherung und Erwerb, dass es den Anreiz
auf letztere'n freiwillig zwecks Herbeiführung des Versicherungs-
falles zu verzichten, beseitigt. Überhaupt wird, was die Befürch-
tung einer allgemeinen Entsittlichung entkräftet, die Versicherung
sich auf höchstens die notwendigsten Lebensbedürfnisse zu be-
schränken haben, damit das Interesse der Versicherten an einer
Besserstellung durch eigene Kraft, also der Sparsinn, erhalten
bleibt.
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In Deutschland, das sich der bahnbrechenden Einführung
einer am fortschrittlichsten ausgebauten Sozialversicherung rühmt,
setzte vor dem Kriege eine systematische scharfe Bekämpfung
dieser Einrichtung gerade durch Vertreter der versicherten Ar-
beiterschaft selbst ein. Sind aber die gemachten Wahrnehmungen
richtig, so handelte es sich dabei nur scheinbar um eine sachliche
Kritik, während der eigentliche Zweck darin bestand, lediglich
aus Klassenkampf und Feindschaft gegen die Regierungsform die
staatlichen Einrichtungen als blosse Besänftigungsmittel zu brand-
marken und herabzuwürdigen. Wo eine Kritik aus derartigen
Beweggründen einsetzt, schafft sie selbst den besten Beweis für
die staatserhaltende Kraft und die Notwendigkeit des Ausbaues
sozialer Einrichtungen.
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II. Die Entwicklung im Ausland.
Haben wir im Vorangehenden zur Begründung des Vorschlages

auf Einführung der Invaliditäts-, Alters- und Hinterbliebenenversiche-
rung u. a. auch auf die Beispiele anderer Staaten hingewiesen, so
rechtfertigt es sich, den Stand der bezüglichen Gesetzgebung in einer
zusammenfassendenÜbersicht darzustellen. Dabei lassen sich grund-
sätzlich drei verschiedene Arten der Fürsorge auf Grund eines Rechts-
anspruches unterscheiden, die folgendermassen bezeichnet werden
können : die beitragslose Versorgung, die Fürsorge mit Beiträgen und.
die Versicherung.

A. Die beitragslose Altersversorgung.
Das System, das sich demjenigen der Armenpflege noch am

meisten nähert, ist die beitragslose Altersversorgung, nach der jeder
bedürftige Greis von einem bestimmten Alter an einen gesetzlichen
Anspruch auf eine Altersrente von bestimmter Höhe hat, und wobei
die Ausgaben ausschliesslich aus öffentlichen Mitteln bestritten werden.
Im Gegensatz zur Armenpflege besteht jedoch der wesentliche Unter-
schied, dass die Leistungen der Fürsorge nicht mehr den Charakter
einer Unterstützung oder eines Almosens mit politischer und sozialer
Entwürdigung des Empfängers haben, sondern dass darauf ein Rechts-
anspruch besteht. Von der Versicherung unterscheidet sich anderseits
dieses System dadurch, dass ihm ein wesentliches Merkmal derselben,
nämlich die Beitragsleistung des Auspruchsberechtigten, ob diese von
ihm selbst oder von Dritten oder von beiden zusammen übernommen
wird, fehlt. Der Auffassung, dass der Berechtigte durch von ihm
früher bezahlte Steuern oder durch Verwendung seiner Arbeitskraft
zum Nutzen der Volkswirtschaft den nötigen Einsatz geleistet habe,
ist entgegenzuhalten, dass diese normalerweise von jedem Staatsbürger
gemachten Leistungen wohl schon deshalb nicht als Versicherungs-
beiträge betrachtet werden können, weil sie ohne Zusammenhang und
ohne Rücksicht auf die allfällige spätere Fürsorge auch von denjenigen
aufgebracht werden, die für die Versorgung überhaupt nicht in Be-
tracht fallen.

Diese Art der beitragslosen Altersversorgung finden wir in Gross-
britannien und seinen australischen Kolonien Neuseeland, Neu Süd
Wales und Viktoria und in Dänemark.

B. Die Altersfürsorge mit Umlagebeiträgen.
Den Übergang von der beitragslosen Versorgung zur Form der

Versicherung finden wir in einer Fürsorgeeinrkhtung Islands, wo, ge-
stützt auf eine allgemeine Beitragspflicht, bestimmte, regelmässige
Beiträge erhoben werden, deren Ertrag dann, vermehrt durch Zu-
schüsse aus öffentlichen Mitteln und die aufgelaufenen Zinsen, jährlich
an würdige, bedürftige Greise verteilt wird.
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C. Die Versicherung.
Das System der Versicherung gewährt jedem Versicherten auf

Grund der von ihm oder für ihn geleisteten Beiträge bei Eintritt des
VersicheruDgafalies einen Rechtsanspruch auf eine ganz bestimmte
Leistung ohne Rücksicht auf vorhandene .Bedürftigkeit. Die Ver-
sicherung kann von Gesetzes wegen obligatorisch oder freiwillig sein.
Als Risikoträger finden wir auch bei der freiwilligen Versicherung in
der Regel staatliche Rentenkassen ; in einzelnen Ländern werden zur
Durchführung der Versicherung auch die bestehenden gegenseitigen
Hülfskassen herbeigezogen.

I. Die freiwillige Versicherung.
Beim System der freiwilligen Versicherung will der Staat die

Fürsorge in der Form der Versicherung dadurch fördern, dass er den-
jenigen Personen bestimmter Volkskreise, die sich versichern, einen
Beitrag an die Versicherungsprämie leistet. Ausserdem errichtet er
in der Regel eine staatliche Versicherungsanstalt mit erheblichen Sub-
ventionen, aus denen die Verwaltungskosten oder auch Zuschüsse zu
den Renten bestritten werden.

Dieses System wurde namentlich von den romanischen Ländern,
mit Frankreich an der Spitze, schon lange vor Einführung .der obli-
gatorischen Versicherung in Deutsch land gepflegt, so in Belgien, Italien,
Portugal, Serbien, Ungarn, Finnland und Kanada.

Die Leistungen der freiwilligen Versicherung entsprechen je-
weilen dem Eintrittsalter und der Versicherungsdauer. Bei frühzeitiger
Invalidität, wo das Bedürfnis nach einer möglichst hohen Leistung am
grössten wäre, muss sie wegen der noch kurzen Versicherungsdauer
regeltnässig versagen. Eine genügende Altersrente kann nur der Ver-
sicherte erwarten, der schon in jungen Jahren in den gesetzlichen
Kreis der Versicherten einbezogen wird. Bei der Hinterbliebenenver-
sicherung vermag die freiwillige Versicherung für ihre Leistungen
keine Rücksieht auf die Zusammensetzung der Hinterbliebenen im
Zeitpunkt des Todes des Versicherten zu nehmen, wie es die obliga-
torische Versicherung zu tun in der Lage ist, da jene bei der mit der
Freiwilligkeit des Eintrittes verbundenen Möglichkeit der Selbstaus-
lese nicht mit einem konstanten Durchschnitt des Risikos hinsichtlich
der Familienzusammensetzung rechnen kann.

Hinsichtlich der Höhe der Prämien bedingt der freiwillige Bei-
tritt, dass für jeden Versicherten die individuelle, seinem Eintritts-
alter entsprechende Prämie zur Anwendung kommen muss. Da diese
mit zunehmendem Alter aber sehr rasch ansteigt, so entspricht einem
bestimmten Prämienbeitrag bei höherem Eintrittsalter ein geringerer
Rentenbelrag, was die älteren Personen im allgemeinen von dem Bei-
tritte abhält. Die jüngeren Leute, für welche die Prämien entspre-
chend geringer wären, haben aber in der Regel nicht das nötige Ver-
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ständnis für die Invalidi täts-, Alters- und Hinterbliebenenversicherung.
So musste in den Staaten mit der freiwilligen Versicherung festgestellt
werden, dass der Zuspruch zu dieser Einrichtung trotz grosser poli-
tischer Bemühungen und finanzieller Aufwendungen des Staates über-
raschend gering ist und dass ihr namentlich gerade diejenigen Kreise
fern bleiben, die dieser Fürsorge am ehesten bedürften. Aus diesem
Grunde machen sich in diesen Ländern schon seit längerer Zeit Be-
strebungen zur Einführung der obligatorischen Versicherung geltend.
Frankreich, das für das System der Freiwilligkeit bahnbrechend ge-
wesen war und das während einem halben Jahrhundert die grössten
Anstrengungen zu dessen Ausbreitung gemacht hatte, ist durch das
Gesetz vom 5. April 1910 endlich auf den Boden des Obligatoriums
hinübergetreten, wohin ihm zu folgen auch Italien im Begriffe steht.

II. Die obligatorische Versicherung.
Der Gedanke des Versicherungszwanges für die Invaliditäts-

Alters- und Hinterbliebenenversicherung wurde zunächst von Deutsch,
land im Jahre 1889 ausgeführt. Trotz der offensichtlichen Unzuläng-
lichkeit der freiwilligen Versicherung konnte sich seinem Beispiele bi-
heute nur eine beschränkte Zahl von Staaten anschliessen ; es bestehs
jedoch eine ganze Reihe sehr bemerkenswerter Projekte zur Eint
führung der obligatorischen Versicherung, deren Weiterverfolgung
aber wegen des Weltkrieges zum Teil unterbrochen werden musste.

Wie jeder Zwang, so hat auch der Zwang der Versicherung
zweifellos seine kulturellen und wirtschaftlichen Nachteile. Auf diese
muss bei der Ausgestaltung der obligatorischen Versicherung mög-
lichst Rücksicht genommen werden. Anderseits aber ist bis heute
die obligatorische Versicherung allein imstande gewesen, denjenigen
Volksschichten die gewollte Fürsorge zuteil werden zu lassen, die für
sie in erster Linie in Betracht kommen. Versicherungstechoisch hat
die obligatorische Versicherung gegenüber der freiwilligen Versiche-
rung grosse Vorteile namentlich hinsichtlich der Bemessung der Bei-
träge und der Leistungen. Da der Versicherungsträger beim Obliga-
torium mit einer im grossen und ganzen konstanten Alterszusammen-
setzung der Versicherten rechnen kann, so ist er in der Lage, für die
Beiträge eine einheitliche Durchschnittsprämie festzusetzen, die in-
folge der geringen Belastung durch die Versicherten in jüngeren
Altersjahren so niedrig bemessen werden kann, dass sie keine Über-
lastung für den einzelnen Versicherten bedeutet. Bei der freiwilligen
Versicherung hingegen macht die mit dem Eintrittsalter stark an-
wachsende individuelle Prämie den Beitritt zur Versicherung für
ältere Personen geradezu unmöglich. Im weitern braucht die obli-
gatorische Versicherung die Höhe der Leistungen nicht mehr von
der Versicherungsdauer abhängig zu machen, so dass sie im Gegen-
satzzurfreiwilligen Versicherung auch eine wirksame Hülfe bedeutet
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bei frühzeitiger Invalidität oder frühzeitigem Tode, sowie für das
Alter von Personen, die erst in spätem Lebensjahren von der Ver-
sicherung erfasst werden.

Da die Privatversicherung, abgesehen von der Zusatzversiche-
rung zur Lebensversicherung, sich von der eigentlichen Invaliditäts-
versicherung wegen der Unsicherheit in der Feststellung des Tat-
bestandes im allgemeinen ferngehalten hat, und sie auch die eigent-
liche Hinterbliebenenversicherung, deren Leistungen von der Zu-
sammensetzung der Familie im Zeitpunkt des Todes des Ver-
sicherten abhängen, aus den oben angedeuteten Gründen nicht in ihren
Wirkungskreis aufzunehmen vermag, so konnte als Versicherungs-
träger der obligatorischen Invaliditäts-, Alters- und Hinterbliebenen-
versicherung regelmässig nur ein staatliches Institut in Betracht
ikommen. Dabei wurden in einzelnen Fällen noch private gegen-
seitige Hülfskassen zur Durchführung der Versicherung beigezogen.
Folgende Staaten haben bis heute die obligatorische Invaliditäts-
und Altersversicherung, in einzelnen Fällen in Verbindung mit
•der Hinterbliebenenversicherung, eingeführt oder zu ihrer Ein-
führung reife Projekte vorbereitet:

\. Obligatorische Versicherung mit teil weiser Herbeiziehung
von freien Kassen zur Durchführung der Versicherung : Frankreich,
Orossbritannien.

2. Obligatorische Versicherung mit Zwangskassen : Deutsch-
land, Luxemburg, Österreich (Gesetzentwurf vom Jahre 1914),
Holland, Italien (Dekret vom 21. April 1919 als Gesetzesentwurf
•dem Parlament vorgelegt), Rumänien, Schweden.

Nach dieser Übersicht seien im folgenden aus den einzelnen
Gesetzen noch die wichtigsten Bestimmungen ausgeführt, soweit
sie sich beziehen auf:

a. die Art der Fürsorge und deren organisatorische Durch-
führung,

6. den Kreis der in die Fürsorgeeinrichtung einbezogenen
Personen,

c. die Leistungen der Fürsorge,
d. die Aufbringung der Mittel.

A. Gesetze betreffend die beitragslose Altersversorgung.
Grossbritannien und Irland.

a. Die Altersversorgung wurde durch das Altersrentengesetz
vom 1. August 1908 (Old Age Pensions Act) eingeführt und durch
die Novelle vom Jahr 1911 erweitert.

Die Durchführung des Gesetzes liegt dem Schatzamte, der
von diesem ernannten Zentral-Pensionskommission (Local Govern-
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ment Board) und endlich den Rentenausschüssen (Local Pension
Committees) ob, die für jede Grafschaft und jede Stadtgemeinde
und für jeden Stadtbezirk mit mindestens 2000 Einwohnern von
der Grafschafts-, der Stadt- oder der Bezirksbehörde ernannt
werden. Dem Lokalrentenausschusse ist ein spezieller vom Schatz-
amte ernannter Rentenbeamter beigegeben, der die Anträge für
die Zuerkennung von Renten vorbereitet. Ausserdem kann er
gegen die Entscheidung des Rentenausschusses bei der Zentral-
Pensionskommission Einsprache erheben.

b. Das gesetzliche Anrecht zum Bezug einer Altersrente steht
bei Erreichung des 70. Altersjahres denjenigen Staatsbürgern zur
die ein Jahreseinkommen von nicht mehr als 31 £ 10 sh (Fr. 788}
haben und die während der letzten 20 Jahre Staatsbürger und
im Lande wohnhaft gewesen waren. Dabei haben Bezug von
Armenunterstützung, Müssiggang, Trunksucht und Freiheitsstrafen
den zeitweiligen oder dauernden Entzug der Renten zur Folge.

c. Die Leistungen dieser Altersversorgung bestehen in einer
Altersrente, die bei einem Einkommen bis zu 21 £ (Fr. 525)
wöchentlich 5 sh (Fr. 6.25) beträgt und mit steigendem Ein-
kommen bis auf l sh (Fr. 1. 25) herabsinkt.

d. Die erforderlichen Mittel werden ausschliesslich vom Staats-
schatze getragen. Bis zum Jahre 1912 ist die jährliehe Belastung
durch Altersrenten auf den Betrag von 12Va Millionen £ (Fr. 315
Millionen) gestiegen.

Aus t ra l i sche Kolonien Englands .
In Neuseeland bestand eine solche Altersversorgung schon

ein Jahrzehnt vor deren Einführung im Mutterlande. Im Jahre
1901 folgten die Staaten Neu Süd Wales und Viktoria, und durch
das australische Bundesgesetz vom 10. Juni 1908 und die Novelle
von 1909 wurde die Altersversorgung auch auf die übrigen Staaten
Australiens ausgedehnt. Von der britischen Gesetzgebung unter-
scheidet sich dieses Gesetz insofern, als es auch die Invaliditäts-
versorgung einbezieht, die Altersgrenze für Männer auf das Alter
65 und für Frauen auf das Alter 60 herabsetzt und erheblich
höhere Leistungen vorsieht. Der Teil betreffend die Invaliditäts-
versorgung wurde zwar noch nicht in Kraft gesetzt. Das Maximum
der Renten ist doppelt so hoch wie im Mutterlande, nämlich jähr-
lich 26 £ (Fr. 650). Bei einem vorhandenen Einkommen wird
sie soweit reduziert, dass sie zusammen mit diesem den Betrag
von 52 £ (Fr. 1300) nicht übersteigt.

Frankreich.
Noch vor Einführung der später zu erwähnenden obligatori-

schen Alters-, und Invaliditätsversicherung wurde durch Gesetz
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vom 14. Juli 1905, ergänzt in den Jahren 1907 und 1908, eine
staatliche Alters- und Invalidenversorgung eingeführt, die allen
hilfsbedürftigen 70jährigen Greisen und invalid gewordenen Per-
sonen französischer Staatsangehörigkeit eine monatliche Unter-
stützung von Fr. 5—20, sowie bei ihrer Zustimmung Asylver-
sorgung zusichert. Die Auslagen für die Baarunterstützungen
werden von den Gemeinden, den Departementen und dem Staate
getragen.

Dänemark.
Die Altersversorgung wurde schon durch das in den Jahren

1902 und 1908 erweiterte Gesetz vom 9. April 1891 eingeführt.
Anspruchsberechtigt sind die unverschuldet Hilfsbedürftigen vom
60. Altersjahre an, die seit mindestens 10 Jahren ihren Wohn-
sitz im Lande hatten. Diese Einrichtung unterscheidet sich von
den oben angeführten namentlich dadurch, dass die Höhe der
Leistungen in jedem einzelnen Falle von der Wohngemeinde je
nach dem Notbedarf festgesetzt und die Ausgaben zur Hälfte von
ihr selbst getragen werden.

Im Jahre 1911 erhielten über 21/2% der Gesamtbevölkerung
solche Altersuuterstützungen, die den Betrag von Fr. 13 Va Millio-
nen oder Fr. 185 pro Unterstützten und Fr. 4,9 pro Kopf der
Bevölkerung ausmachten.

B. Gesetz betreffend Altersfürsorge mit Umlagebeiträgen.
Island.

a. Durch das Gesetz vom 9. Juli 1909 wurde für jede Ge-
meinde eine obligatorische Altersfürsorge mit Zwangskassen, in der
Form von Gemeinde-Altersunterstützungskassen, geschaffen.

b. An diese Zwangskassen sind alle männlichen und weib-
lichen Angehörigen der Gemeinde vom 18. bis zum 60. Alters
jähre beitragspflichtig mit Ausnahme der Personen, die für den
Unterhalt von bedürftigen Familienangehörigen zu sorgen haben
und derjenigen, die infolge Krankheit und Invalidität keinen Lohn
verdienen.

Der jährliche Beitrag beläuft sich auf Kr. 1. 50 für die Männer
und Kr. 0. 75 für die Frauen. Der Staat gewährt einen jährlichen
Zuschuss von Kr. 0. 50 für jede im betreffenden Jahr beitrags-
pflichtige Person.

c. Alljährlich gelangen in jeder Gemeinde zwei Drittel der
eiribezahlten Beträge, der halbe Staatszuschuss und die Hälfte der
aufgelaufenen Zinsen an würdige Bedürftige im Alter von mehr
als 60 Jahren zur Verteilung. Die Unterstützung wird jeweils
für ein Jahr gewährt; sie beträgt mindestens Kr. 20 und höchstens
Kr. 200.
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Diese Form der Fürsorge bildet gegenüber der oben darge-
stellten beitragslosen Versorgung insofern einen kulturellen und
technischen Fortsehritt, als sie die Angehörigen der Einrichtung
zu regelmässigen festen Beiträgen heranzieht. In ihrer Wirkung
weisen aber ihre Leistungen von einer Gemeinde zur ändern und
von einem Jahr zum ändern, je nach der Anzahl der vorhandenen
Bedürftigen im Verhältnis zu den Beitragleistenden, willkürliche
Schwankungen auf.

C. Gesetze betreffend die Invaliditäts-, Alters- und Hinter-
lassenenversicherung.

I. Die freiwillige Versicherung.

Belgien.
a. Die Gesetzgebung Belgiens ging bis in die jüngste Zeit

parallel mit derjenigen Frankreichs, konnte ihr aber nach deren
Übergang zum Obligatorium bis heute noch nicht auf diesen
Boden folgen.

Schon im Jahre 1850 wurde die „Allgemeine Altersrenten-
kasse" gegründet; seither verfolgt eine Reihe von Gesetzen, zu-
letzt dasjenige vom 11. Mai 1912, den Zweck, die freiwillige
Invaliditäts- und Altersversicherung durch ganz erhebliche Staats-
beiträge an die Prämien zu fördern.

Für die Al te r svers icherung ist die zentrale Alterskasse
der Risikoträger, während zur Durchführung der Versicherung
auch die anerkannten Hülfskassen herbeigezogen werden. Für die
Inva l id i t ä t sve r s i che rung sind diese Hülfskassen selbst Risiko-
träger, sofern sie mindestens 2000 gegen Invalidität versicherte
Mitglieder umfassen. An dieses System lehnt sich, beiläufig ge-
sagt, das Gesetz des Kantons Waadt vom 2. März 1907 in enger
Weise an.

b. Das Gesetz begünstigt die Versicherung von Altersrenten
auf das 55. bis 65. Altersjahr durch Beiträge an die Prämien
von 60°/o derselben bis zum Höchstbetrag von Fr. 9 jährlich,
und zwar für Personen vom 16. Altersjahre an mit einer Steuer-
summe bis zu Fr. 50—bO. Für die Mitglieder der anerkannten
Hülfskassen, unter denen die „Mutualités scolaires" (wie im Kanton
Waadt) einen bemerkenswerten Rang einnehmen, fallen aber die
Beschränkungen in bezug auf das Alter und die Steuerquote dahin.
Ausserdcm gewährt der Staat diesen Hülfskassen für jedes Mit-
glied mit einer Prämie von über Fr. 3 noch einen besonderen
jährlichen Zuschuss von Fr. 2. Dem Beispiele des Staates folgend,
leisten auch die Provinzen, die Gemeinden und die Arbeitgeber
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weitere freiwillige Beiträge an die Prämien. Durch das Gesetz
vom 5. Juni 1911 begab sich Belgien vorerst für die Versiche-
rung der Bergleute auf den Boden des Obligatoriums. Die Be-
strebungen nach einem allgemeinen Obligatorium finden ihren vor-
läufigen Abschluss in einem Gesetzesentwurf vom Jahre 1914 über
die obligatorische Kranken-, Jnvaliditäts- und Altersversicherung
für die unselbständig Erwerbenden der Landwirtschaft, des Handels
und der Industrie mit einem Jahreseinkommen von weniger als
Fr. 2400.

Italien.

Die freiwillige Versicherung wurde durch das Gesetz vom
17. Juli 1898 mit der Gründung der „Nationalen Kasse für die
Invaliditäts- und Altersversicherung" eingeführt. Wie in Belgien
versuchte man diese Fürsorgeeinrichtung durch eine Reihe von
Gesetzen und zuletzt durch dasjenige des Jahres 1907 zu ver-
breiten. Ebenfalls dem Beispiele Belgiens folgend, wurden die
Arbeiterhülfskassen zur Durchführung der Versicherung herbei-
gezogen.

Im Gegensatz zum belgischen Gesetz ist aber das italienische
Gesetz nur für die unselbständig Erwerbenden und überdies für
die Schüler bestimmt. Dagegen gewährt die Nationale Kasse auch
Invalidenrenten von mindestens 125 Lire nach einer Karenzzeit
von 5 Jahren. Die Altersrente beginnt nach 25 Beitragsjahren,
frühestens aber mit dem 60. Altersjahre für die Männer und mit
dem 55. Alterajahre für die Frauen. Die Höhe der Renten ist
beschränkt durch die Begrenzung der zulässigen Beiträge, die
höchstens 100 Lire per Jahr betragen dürfen. Der Staat leistet
einen Beitrag bis zu 10 Lire für den Lohnarbeiter und bis 0,e Lire
für den Schüler. Im Falle vorzeitigen Todes werden die Mitglieder-
beiträge wieder zurückerstattet, und zudem findet eine periodische
Verteilung der Überschüsse der staatlichen Kasse an die Ver-
sicherten statt. Trotz alledem waren auch hier die Ergebnisse
dieser Einrichtung derart unbefriedigend, dass sich die Regierung
veranlasst sah, schon frühzeitig an die Vorarbeiten für die Ein-
führung der obligatorischen Versicherung heranzutreten. Gegen-
wärtig liegt ein Dekret vom 21. April 1919 betreffend die obliga-
torische Invaliditäts- und Altersversicherung der unselbständig Er-
werbenden vor dem Parlament.

S p a n i e n .

Durch das Gesetz vom Jahre 1908 wurde die freiwillige Alters-
versicherung für die unselbständig Erwerbenden mit einem Jahres-
einkommen bis zu 3000 Pesetas eingeführt. Versicherungsträger
ist, unter Mitwirkung von Hültskassen, eine vom Staate, den Pro-
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vinzen und den Gemeinden subventionierte Staatsanstalt. Die
höchste zur Versicherung zugelassene Rente beträgt l 500 Pesetas.
Wie in Italien, werden die Überschüsse unter die Versicherten
verteilt und bei vorzeitigem Tode die Prämien zurückerstattet.

P o r t u g a l .
Die durch das Gesetz vom Jahre 1907 geschaffene, vom Staat

mit jährlich 200,000 Milreis subventionierte „Rentenkasse für die
arbeitende Klasse" versichert unselbständig Erwerbende vom 15.
bis zum 60. Altersjahre, soweit sie nicht einen anderweitigen An-
spruch auf eine Rente von monatlich mehr als 15 Milreis haben.
Hier werden nicht nur bei vorzeitigem Tode, sondern auch bei
vorzeitiger Invalidität die einbezahlten Prämien samt Zins zurück-
erstattet. Ausserdem leistet die Kasse im Bedürfnisfalle bei Ar-
beitsunfähigkeit Darlehen bis zur Höhe der einbezahlten Prämie.

Serb ien .
Im Anschluss an die Errichtung der obligatorischen Kranken-

und Unfallversicherung durch das Gesetz vom 29. Juni/12. Juli
1910 wurde die freiwillige Invaliditäts- und Altersversicherung für
die Angehörigen von Handel und Gewerbe eingeführt, und zwar
für die Arbeiter ohne Einkommensgrenze, für die übrigen Ange-
hörigen bis zu einem Jahresverdienst von 2000 Dinaren. Für
bestimmte Gewerbe kann auf Verlangen der Mehrheit der Arbeiter
mit Zustimmung der Kammern und des Volkswirtschaftsministers
das Obligatorium ausgesprochen werden. Träger der Versicherung
ist der Verband von lokalen Arbeiterversicherungsgenossenschaften.
Die Versicherung nimmt teil an dem für den ganzen Komplex der
Sozialversicherung gewährten Staatszuschuss von jährlich wenig-
stens 100000 Dinaren. Im Unterschied zu den bisher angeführten
Gesetzen trägt hier der Arbeitgeber die eine Hälfte der Prämie.

Ferner ist hier in bemerkenswerter Form der Invaliditäts-
und Altersversicherung noch die Hinterbliebenenversicherung an-
gegliedert, bei der die Witwenrente 30 °/o und die Kiuderrente 5 °/o
der Rente des Verstorbenen betragen.

U n g a r n .
Für die landwirtschaftlichen Arbeiter, Dienstleute und Klein-

bauern besteht die Möglichkeit der Versicherung für Invalidität
und Alter bei der staatlich subventionierten Landeshülfskasse.

F i n n l a n d .
Hier beruht die Invaliditäts- und Altersversicherung lediglich

auf privaten Arbeiter-Pensionskassen, die durch das Gesetz vorn
Jahre 1897 unter staatliche Aufsicht gestellt worden sind. Die
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Arbeiterpartei drängte aber schon im Jahre 1904 die Regierung
zur Inangriffnahme von Vorarbeiten zur Einführung der obligato-
rischen Versicherung.

K a n a d a .

Auf Grund des Staatsrentengesetzes vom Jahre 1908 erhält
jede in Kanada wohnhafte Person, die gewisse einmalige oder
jregelmässige Beiträge an die Staatskasse leistet, eine jährliche
Altersrente von wenigstens 50 Dollars.

II. Die obligatorische Versicherung.

1. Durchführung der Versicherung unter Herbeiziehung von
freiimlligen HülfsTcassen.

F r a n k r e i c h .
a. Nachdem seit dem Jahre 1850 durch eine ganze Reihe von

•Gesetzen vergebliche Anstrengungen gemacht worden waren, der
Invaliditäts- und Altersversicherung auf dem Wege der Freiwillig-
keit Eingang in die der Fürsorge bedürftigen Volkskreise zu ver-
schaffen, wurde zuletzt mit dem Gesetze vom 5. April 1910, revi-
diert durch die Gesetze vom Jahre 1912,1915 und 1918, die obliga-
torische Invaliditäts- und Altersversicherung eingeführt. Für die
Erfüllung der Versieherungspflicht steht dem Versicherten die Wahl
frei zwischen der Staatsanstalt, den öffentlichen regionalen Kassen
und den privaten Einrichtungen der Arbeitgeber und der Arbeit-
nehmer, wobei die privaten Einrichtungen je nach dem Grade ihrer
Mitwirkung lediglich Funktionäre für die Durchführung der Ver-
sicherung oder aber selbständige Träger der letzteren sind.

b. Das Gesetz umfasst die unselbständig Ervverbenden der
Landwirtschaft, des Handels und der Industrie bis zu der Ein-
kommensgrenze von Fr. 5000. Für die unselbständig Erwerben-
den mit einem Jahreseinkommen von mehr als Fr. 5000 aber
weniger als Fs. 6000, sowie für die selbständig erwerbenden
Pächter, Halbbauern, Landwirte, Handwerker und Kleingewerbe-
treibende wurde die freiwillige Versicherung beibehalten. Ausser-
dem besteht die freiwillige Versicherung noch für andere Klassen
von Personen, wie u. a. für die in gemeinsamem Haushalte leben-
den Familienangehörigen der obligatorisch und freiwillig Ver-
sicherten.

c. Hinsichtlich der Leistungen unterscheidet sich auch diese
obligatorische Versicherung insofern noch nicht von der früheren
freiwilligen Versicherung, als die Höhe der Renten von dem Ein-
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trittsalter und der Versicherungsdauer abhängig ist. Die Alters-
rente kann mit dem 60. Altersjahr oder, unter Kürzung der
selbsterworbenen Rente und des Staatszuschusses, schon mit dem
55. Altersjahr bezogen werden. Der Invaliditäts- und Altersver-
sicherung ist für die Angehörigen von Aktiven eine Hinterlassenen-
versicherung mit geringen Witwen- und Waisenunterstützungen
angegliedert worden. Zu der dem Beitrag entsprechenden Rente
leistet der Staat noch einen Zuschuss von Fr. 3Vs pro Beitragsjahr
für die obligatorisch Versicherten, ausserdem Fr. 10 für diejenigen
Rentner, die wenigstens 3 Kinder erzogen haben. Für die freiwillige
Versicherung beträgt der Staatszuschuss Va der Beitragsleistungen.
Der Höchstbetrag der Rente, die bei einer Beitragszahlung vom
12. Altersjahre an erreicht wird, beläuft sich für einen 60-jährigen>
auf Fr. 300 und für einen 65-jährigen auf Fr. 510.

d. Die Prämie ist einheitlich für die Männer auf jährlich
Fr. 18, für die Frauen auf Fr. 12 und für Personen unter 18 Jahren
auf Fr. 9 festgesetzt. Für die obligatorisch Versicherten ist der
Arbeitgeber zur Übernahme der halben Prämie verpflichtet.

Trotz der erheblichen Staatszuschüsse und der grösstmöglichen
Wahrung der individuellen Freiheit der Versicherten in der Wahl
des Versicherungsträgers ist es bemerkenswert, dass die Durch-
führung des Gesetzes auf einen grossen Widerstand von seilen
der zu Versichernden stösst. Diese Erscheinung dürfte nicht zum
mindesten darin ihre Erklärung finden, dass das Gesetz einmal
noch die von der freiwilligen Versicherung herübergenommene
Abstufung der Leistungen nach dem Eintrittsalter und der Ver-
sicherungsdauer aufweist und anderseits noch der eigentlichen
Hinterbliebenenversicherung ermangelt, während diese doch dem
individualistischen Empfinden insofern entgegenkommt, als der Ver-
sicherte bei vorzeitigem Tode seiner Beiträge nicht verlustig geht,
sondern deren Entgelt in der Fürsorge für seine Hinterbliebenen
findet. Im übrigen ist die vollständige Durchführung des Gesetzes
dadurch erschwert, dass es eine Sanktion gegenüber der Nicht-
erfüllung der dem Arbeitgeber auferlegten Pflichten nicht enthält,
was durch eine Reihe von Urteilen des Kassationsgerichtes fest-
gestellt worden ist.

Grossbritannien.

a. Während dem Bedürfnis nach einer Altersfttrsorge durch
das Gesetz vom Jahre 1908 in der Form der beitragslosen Alters-
fürsorge bereits genügt worden war, wurde die Inva l iden fü r so rge ,
in engster Verbindung mit der obligatorischen Krankenversicherung,
durch das Nationale Versicherungsgesetz vom 16. Dezember 1911,
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ergänzt durch die Novelle vom Jahre 1913, ebenfalls in der Forni'
der obligatorischen Versicherung eingeführt.

Risikoträger ist der von einem zentralen Versicherungsamte
verwaltete „nationale Versicherungsfonds". Die Durchführung der
Versicherung ist territorialen Versicherungskommissionen, die für
jede Grafschaft oder Stadtgemeinde ernannt werden, sowie lokalen
Versicherungsfunktionären übertragen. Ausserdem werden die
anerkannten Hülfskassen (Friendly societies) mit einer Mitglieder-
zahl von mindestens 5000 für den Bezug der Beiträge und die
Gewährung der Geldleistungen herbeigezogen, und zwar in der
Weise, dass sie an der finanziellen Gebahrung der Versicherung,,
soweit sie ihre Mitglieder betrifft, interessiert sind.

Für diejenigen Personen aber, die nicht bei einer anerkannten
Hülfskasse unterkommen können, besteht nur die Möglichkeit der
„Sparversicherung", wonach die Geldleistungen auf den Betrag
ihrer individuell einbezahlten Beiträge und die Heilbehandlung auf
die Dauer eines Jahres beschränkt bleiben.

b. Das Obligatorium erstrekt sich auf die unselbständig Er-
werbenden bis zu der Einkommensgrenze von 160 £ (Fr. 4000).
Für die übrigen Staatsangehörigen bis zu dieser Einkommensgrenze
besteht die Möglichkeit der Versicherung auf dem Wege der Frei-
willigkeit.

c. Die Invalidität wird als Fortsetzung der Krankheit auf-
gefasst und erwirkt als solche einen Rentenanspruch, wenn die
Krankheit mehr als 26 Wochen gedauert hat, sofern der Ver-
sicherte mindestens 104 Wochenbeiträge nachweist. Die Invaliden-
rente 'beträgt wöchentlich 5 sh (Fr. 6.25) und wird bis zum
70. Altersjahr ausbezahlt, von welchem Alter an dann das Gesetz
betreffend die Altersversorgung vom Jahre 1908 in Anwendung
kommt.

Ausser den Geldleistungen sieht das Gesetz, wiederum als
Fortsetzung der Krankenversicherung, noch das unentgeltliche Heil-
verfahren vor, das aber auch für die Mitglieder der Hülfskassen
ausschliesslich von den lokalen Versicherungskommissionen ge-
währt wird.

d. Die Mittel werden ungefähr zu gleichen Teilen durch Bei-
träge des Versicherten, des Arbeitgebers und des Staates aufge-
bracht. Dabei ist bemerkenswert, dass sich der Beitrag des Arbeit-
gebers zugunsten des Arbeiters in dem Masse erhöht, als der
Lohn unter einem gewissen Minimum festgesetzt ist, und zwar in
der Weise, dass für Versicherte mit einem Tagesverdienst bis zu
l Va sh (Fr. 1. 88) der Arbeitgeber den ganzen Betrag des Ver-
sicherten zu übernehmen hat, während er bei einem Tagesver-
dienst des Versicherten von 2 Va sh (Fr. 3.12) nur seinen eigenen
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Betrag leisten muss. Sodann ist der Beitrag des Arbeitgebers für
weibliche Arbeiter nicht geringer als für männliche Arbeiter, ob-
wohl der Bedarfsbeitrag für weibliche Arbeiter kleiner ist als für
«die männlichen Arbeiter.

Der Wochenbeitrag ist in d (10,* cts.) für
Männer Frauen

Versicherte 4 d 3 d
Arbeitgeber 3 „ 3 „
Staat 2 „ 2 ,,

Total 9 d 8 d
In organisatorischer Hinsicht ist bei diesem Gesetze die Tatsache

hervorzuheben, dass die obligatorische Versicherung ohne Schaffung
eines nennenswerten neuen Verwaltungsapparates uater Heran-
ziehung der bestehenden grossen Hülfskassen eingeführt wird.
Anderseits ist aber darauf hinzuweisen, dass diese Ordnung eine
wirksame Fürsorge nur für die den grossen Gewerkschaften an-
gehörenden, gelernten Arbeiter zu schaffen vermochte, während für
den grossen Teil der ungelernten oder nicht organisierten Arbeiter,
die doch der Fürsorge in noch stärkerem Masse bedürften, bis jetzt
in durchaus unzulänglicher Weise gesorgt ist. Allerdings war dieser
ungenügende Teil der gesetzlichen Ordnung nur für eine Über-
gangszeit gedacht, indem auf das Jahr 1915 eine Änderung des
bezüglichen Art. 42 des Gesetzes geplant war. Es ist denn auch,
aber erst im Jahre 1918, eine grössere Novelle zum Gesetz ver-
abschiedet worden, die jedoch hinsichtlich der Einrichtung der
Sparversicherung wesentliche materielle Änderungen nicht enthält.

2. Durchführung der obligatorischen Versicherung durch
ZwangsJcasscn.

D e u t s c h l a n d .
a. Als erster Staat hat Deutschland noch unter der Leitung Bis-

marcks die obligatorische Invaliditäts- und Altersversicherung als
Ergänzung der in den Jahren 1883/84 geschaffenen obligatorischen
Kranken- und Unfallversicherung durch das Gesetz vom 22. Juni
1898, revidiert durch das Gesetz vom Jahre 1899, eingeführt.
Ergänzt durch eine Hinterbliebenenversicherung bildet das Gesetz
nunmehr das vierte Buch der Reichsversicherungsordnung vom
1. Januar 1912 und ist seither endlich noch durch das Gesetz
vom 12. Juli 1916 hinsichtlich der Versicherungsleistungen er-
weitert worden.

Selbständige Versicherungsträger waren anfänglich die ver-
schiedenen Landesversicherungsanstalten sowie zugelassene Sonder-
anstalten. Da diese territoriale Gliederung des Versicherungs-
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bestandes infolge der Verschiedenheit der Alterszusammensetzung
der Versicherten in den verschiedenen Landesgegenden zu grossen
Ungleichheiten in der finanziellen Gebarung der verschiedenen
Anstalten geführt hatte, wurde später für die Grundrente im
„Gesamtvennögen" ein zentraler Risikoträger geschaffen.

b. Versicherungspflichtig sind vom 16. Lebensjahre an ohne
Rücksicht auf die Höhe ihres Einkommens die Arbeiter, die
Dienstboten, und in einigen Gewerben auch die Hausgewerbetrei-
benden, ferner bis zu einer Einkomtnensgrenze von 2000 M., für
deren Erhöhung übrigens gegenwärtig Bestrebungen bestehen, die
Betriebsbeamten, Werkmeister und ändern Angestellten in ähnlich
gehobener Stellung, ferner die Handelsgehilfen, Bühnen- und
Orchestermitglieder, Lehrer und Erzieher. Für die übrigen unselb-
ständig Erwerbenden bis zur Einkommensgrenze von 3000 M.,
sowie für die kleinen Unternehmer, die nicht mehr als zwei ver-
sieh erungspflichtige Personen beschäftigen, besteht bis zum 40. Al-
tersjahr die Möglichkeit der freiwilligen Versicherung. Sowohl die
obligatorische als die freiwillige Versicherung kann nach Wegfall
von ihren Voraussetzungen freiwillig fortgesetzt werden.

c. Die I n v a l i d e n r e n t e wird gewährt, wenn der Versicherte
infolge Krankheit oder anderer Gebrechen nicht mehr imstande
ist, 1la dessen zu verdienen, was gesunde Personen seiner Art mit
ähnlicher Ausbildung in derselben Gegend zu verdienen pflegen.

Die Altersgrenze für den Beginn der Al ters rente wurde
durch das oben erwähnte Gesetz vom 12. Juli 1916 vom Alter 70
auf das Alter 65 herabgesetzt.

Die Leistungen der H i n t e r b l i e b e n e n v e r i c h e r u n g be-
stehen lediglich in Renten an die überlebende erwerbsunfähige
Witwe und in Waisenrenten.

Der R e n t e n b e t r a g setzt sich aus dem Reichszuschuss von
50 M. (bei Waisen 25 M.) und dem Anteil der Versicherungs-
anstalt zusammen, der wieder aus einem Grundbetrag und einem
der Versicherungsdauer entsprechenden Steigerungsbetrag besteht.
Der Anteil der Versicherungsanstalt richtet sich nach der Höhe
der geleisteten Beiträge, die nach fünf Lohnklassen abgestuft sind.
Der Betrag der Invalidenrente liegt innerhalb der Grenzen von
116 M. und 450 M. und derjenige der Altersrente zwischen
110 M. und 230 M. Die für erwerbsunfähige Witwen zuerkannten
Renten belaufen sich, abgesehen vom Reichszuschuss, auf 3/io der
entsprechenden Invalidenrente des Verstorbenen, und die Waisen-
rente für das erste Kind auf 3/ao und für jedes folgende Kind auf
lko der Rente des Verstorbenen. Die Invaliden- und' Altersrenten
können durch freiwillige Zusatzveraicherung erhöht werden. Vor-
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läufig für die Jahre 1918 und 1919 ist die Invaliditäts- und Alters-
rente um monatlich 8 M., die Witwenrente um monatlich 4 M.
erhöht worden.

Ausser den Geldleistungen sieht das Gesetz die Durchführung
eines Heilverfahrens und die Versorgung von Rentnern vor, wobei
den Angehörigen für die Zeitdauer der Anstaltspflege ein Haus-
geld entrichtet wird, welches 1U des Ortslohnes beträgt.

d. Die notwendigen Mi t te l der Versicherungsanstalten werden
durch Beiträge der Versicherten und der Arbeitgeber zu gleichen
Teilen aufgebracht. Die Wochenbeiträge des Versicherten und des-
Arbeitgebers zusammen bewegen sich innerhalb der fünf Lohn-
klassen von 16 Pf. bis 48 Pf.

Bemerkenswert ist ferner die Art der Verwendung der
angesammelten Kapitalien, mittelst deren die Invalidenversicherung
der Volkswohlfahrt im allgemeinen, dem Arbeiterwohnungsbau im
besonderen und Überdies der Landwirtschaft dient. So sind bis-
Ende des Jahres 1918 für Wohlfahrtszwecke (Bau von Kranken-
und Genesungshäusern, für Kranken- und Invalidenpflege, für Er-
ziehung und Unterricht usw.) 701 Millionen Mark, für den Bau
von Arbeiter- und Ledigenheimen 578 Millionen Mark, für eigene
Anstalten (Krankenhäuser, Lungenheilanstalten, Erholungs- und
Genesungsheime, Invalidenhäuser usw.) 97 Millionen Mark und zur
Befriedigung des landwirtschaftlichen Kredites 135 Millionen Mark,
im gesamten also für gemeinnützige Zwecke der genannten Art
l Milliarde 511 Millionen Mark aufgewendet worden.

Durch ein besonderes Gesetz vorn 20. Dezember 1911 wurde
die obligatorische Invaliditäts- und Altersversicherung auf die Privat-
angestellten bis zur Einkommensgrenze von 5000 M., deren Er-
höhung übrigens zurzeit ebenfalls angestrebt wird, ausgedehnt-
Träger dieser besonderen Versicherung ist die Reichsversicherungs-
anstalt für Angestellte in Berlin. Das Gesetz unterscheidet sich
im wesentlichen von dem oben besprochenen dadurch, dass dei-
In validitätsbegriff durch denjenigen der Berufsunfähigkeit ersetzt
ist, wonach berufsunfähig erklärt wird, wer nicht mehr die Hälfte
des normalen Gehaltes seiner Kategorie verdient. Sodann wird die
Witwenrente ohne Rücksicht auf vorhandene Erwerbsfähigkeit,
ausgerichtet. Endlich fallen die Reichszuschüsse bei diesem Gesetze
dahin.

Luxemburg .
In enger Anlehnung an die deutsche Gesetzgebung wurde die

obligatorische Invaliditäts- und Altersversicherung durch das Ge-
setz vom 6. Mai 1911 eingeführt mit der staatlichen Invaliden-
und Altersversicherungsanstalt als Versicherungsträger.
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Dieses Gesetz unterscheidet sich im wesentlichen insofern von
den deutschen Gesetzen, als die Beiträge und die Versicherungs-
leistungen nicht mehr nach Lohnklassen, sondern nach dem wirklich
bezogenen Lohne abgestuft sind. Die Beiträge, die ebenfalls zu
gleichen Teilen vom Arbeitgeber und vom Arbeitnehmer aufge-
bracht werden, betragen 21°/oo des Lohnes; sodann ist die Hinter-
bliebenenunterstützung nach den entsprechenden Bestimmungen
des französischen Gesetzes geordnet.

Ö s t e r r e i c h .

Die obligatorische Invaliditäts- und Altersversicherung ist in
Österreich zurzeit beschränkt auf die Bergleute, wo sie durch
die .Bruderladen (Gesetz vom 28. Juli 1889), und auf die privaten
und einen Teil der öffentlichen Angestellten, wo sie durch die
staatliche Pensionsanstalt (Gesetz vom 16. Dezember 1906) ge-
währt wird. Das letztere Gesetz weist ähnliche Einrichtungen
auf wie die deutsche Angestelltenversicherung.

Seit dem Jahre 1891 machten sich Bestrebungen für veine
allgemeine Reform der Arbeiterversicherung geltend, die eine or-
ganische Verbindung der obligatorischen Kranken-, Unfall-, Inva-
liditäts-, Alters- und Hinterbliebenenversicherung herbeizuführen
suchten. Sie fanden bis auf weiteres ihren Abschluss in dem Ent-
wurf des „Gesetzes betreffend die Sozialversicherung" vom Jahre
1914, der durch die allseitige Gründlichkeit seiner Beratung und
Ausarbeitung unter den sozialen Versicherungsgesetzen einen her-
vorragenden Rang einnimmt.

Risikoträger ist eine zentrale „Invaliden- und Altersrenten-
kasse", während die Durchführung der Versicherung den Landes-
stellen, den lokalen Rentenkommissionen und den Bezirksstellen
übertragen ist, welch letztere gleichzeitig Organe der Kranken-
und der Unfallversicherung sind. Ausserdem werden für die In-
validitäts- und Altersversicherung auch die territorialen Arbeiter-
Unfallversicherungsanstalten für bestimmte Funktionen herbeige-
zogen.

Bei den Vorarbeiten für diesen Entwurf wurde zum ersten
Male die Ausdehnung des Obligatoriums auch auf die unselbständig
Erwerbenden ins Auge gefasst, die seither in den beiden Staaten
Rumänien und Schweden bereits verwirklicht worden ist. Da für
die selbständig Erwerbenden die Feststellung der Invalidität, die
sich hauptsächlich auf das Einkommen stützt, noch grössere Schwie-
rigkeiten verursacht als bei den unselbständig Erwerbenden, so
sieht der Entwurf für diese Kategorie von Versicherten lediglich
die Altersversicherung vor. Die Art der Bemessung der Beiträge
und der Leistungen lehnt sich an die Bestimmungen des deutscheu
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Gesetzes an mit dem Unterschiede, dass der Staatsauschuss von
der Höhe der Beiträge der Versicherten abhängt, und dass die
Leistungen an die Hinterbliebenen, wie in Frankreich und Luxem-
burg, den Charakter einer geringen Kapitalabfindung haben.

H o l l a n d .
a. Die obligatorische Alters-, Invaliditäts- und Waisenversiche-

rung wurde durch das Gesetz vom 5. Juni 1913 eingeführt. Träger
ist die Reichsversicherungsbank mit den Bezirksräten als Organe,
denen namentlich die Kontrolle der Versicherungspflichtigen und
der Bezug der Prämien obliegt, während die Entscheidung über den
Rentenzuspruch und die Gewährung von Heilbehandlung der zen-
tralen Reichsversicherungsbank vorbehalten bleibt.

b. Versicherungspflichtig sind die Arbeiter bis zur Einkom-
mensgrenze von 1200 Fl., sofern sie das 35. Altersjahr noch nicht
erreicht haben und sie selbst oder ihre Frauen nicht ein Einkommen
von mehr als 2000 Fi. versteuern.

c. Die Rente hängt von der Höhe der Beiträge, die nach 5
Lohnklassen abgestuft sind, und von der Beitragsdauer ab. Die
Altersgrenze für die Altersrente ist auf 70 Jahre angesetzt. Die
Hinterbliebenenversicherung beschränkt sich auf Renten für die
Waisen von verstorbenen Invaliden. Ähnlich dem Hausgeld des
deutschen Gesetzes wird bei Unterbringung des Rentners in einer
Anstalt den Kindern unter 13 Jahren ein Kindergeld ausgerichtet.
Bemerkenswert ist die Bestimmung, wonach bei Trunksucht des
Rentners die Gewährung von Naturalleistungen oder die Auszahlung
der Rente an eine Drittperson verfügt werden kann.

I t a l i e n .

Wie an anderer Stelle angedeutet wurde, liegt für Italien ein
Dekret vom 21. April 1919 vor dem Parlament betreffend die Ein-
führung der obligatorischen Invaliditäts- und Altersversicherung
durch die bereits bestehende „Nationale Altersrentenkasse" als
„Nationale Sozialversicherungsanstalt"1 und durch provinziale Sozial-
iürsorgeinstitute. Die obligatorische Versicherung soll nach diesem
Dekret, dem die Eigenschaft einer Gesetzesvorlage zukommt, die
unselbständig Erwerbeaden (einschliesslich die Dienstboten) der
Landwirtschaft (einschliesslich Pächter und Halbpächter), des
Handels, der Industrie, der öffentlichen Verwaltungen und der
freien Berufe bis zur Einkommensgrenze von 3600 L. erfassen.

Die Art der Bemessung der Beiträge, die zu gleichen Teilen
vom Arbeitgeber und vom Arbeitnehmer aufgebracht werden, und
die Art der Festsetzung der Versicherungsleistungen sind hinsicht-
lich der Invaliden- und Altersrenten den Bestimmungen des hol-
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ländischen Gesetzes ähnlich, während die Leistungen an die Hinter-
bliebenen mehr den Bestimmungen des französischen Gesetzes ent-
sprechen.

Als Staatsbeitrag ist ein einheitlicher Rentenzuschuss von
100 L. vorgesehen.

R u m ä n i e n .
Das rumänische Gesetz vom 27. Januar 1912 hat, wie das-

englische und das deutsche Gesetz und der österreichische Ge-
setzentwurf, die Invaliditäts- und Altersversicherung in engster
Verbindung mit übrigen Zweigen der Sozialversicherung einge-
führt, weist aber im übrigen verschiedene Eigenarten auf. Als
Versicheruugsträger erscheint die „Invaliden- und Altersversiche-
rungskasse" des „Zentralamtes der Handwerke, des Kleinkredites
und der Arbeiterversicherung", die zur Durchführung der Versiche-
rung die Verbände der „Haudwerker-Fachinnungen" herbeizieht.

Der Kreis der Versicherungspflichtigen ist, wie schon bei der
Darstellung des österreichischen Entwurfes erwähnt, weiter ais-
üblich gefasst, und zwar insofern, als neben den Arbeitern auch
die Handwerksmeister in die Versicherung einbezogen werden und
ausserdem die Einkommensgrenze hinwegfällt.

Die Altersrenten beginnen mit dem 65. Lebensjahre. Di©
Renten setzen sich aus dem verhältnismässig hoch bemessenen
Grundbetrag von 150 Lei und einer Steigerung zusammen, die für
jede Beitragswoche 10 Bani beträgt.

Die Mittel werden durch einen Wochenbeitrag von 45 Bani
aufgebracht, in den sich der Versicherte, der Arbeitgeber und der
Staat gleichmässig teilen. Zum Unterschied zu den meisten bis-
her angeführten Gesetzen ist hier der Staatsbeitrag nicht mehr ein
Zuschuss zur Rente, sondern, wie in Belgien, ein Zuschuss zur
Versicherungsprämie.

Schweden .
Eine besondere Stellung unter den Gesetzen dieser Art nimmt

das schwedische Gesetz vom 30. Juni 1913 ein, indem es einer-
seits das Obligatoriurn auf die ganze schwedische Bevölkerung vom
16. Altersjahre an ausdehnt und anderseits, damit im Zusammen-
hang, die Gewährung des staatlichen Rentenzusehusses auf die
(lauernd erwerbsunfähigen Rentenempfänger beschränkt, die nur
eiu Jahreseinkommen bis zu 300 Kr. für Männer und 280 Kr. für
Frauen haben. Sodann ist der Staatszuschuss noch weiter nach
dem Einkommen in der Weise abgestuft, dass das Maximum, das
150 Kr. für die Männer und 140 Kr. für die Frauen beträgt, erst
eintritt, wenn das Jahreseinkommen des Rentenempfäogers unter
50 Kr. beträgt.
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Risikoträger ist der Staat, während die Durchführung der
Versicherung einer zentralen Pensionsdirektion übertragen ist, deren
Organe die lokalen, für jede Gemeinde gebildeten Pensionskom-
missionen sind. Ausserdem besorgen die Gemeinden und die staat-
lichen Verwaltungen den Prämienbezug im Zusammenhange mit
der Binhebung der kommunalen Abgaben und der Staatssteuer.

Die Beiträge der Versicherten steigen mit dem Jahreseinkom-
men von 3 Kr. (bei einem Einkommen bis zu 100 Kr.) bis zu
13 Kr. an (bei einem Einkommen von 1300 Kr. und mehr).

Die Altersrenten beginnen mit dem 67. Lebensjahre. Ab-
gesehen von dein allfälligen Rentenzuschuss des Staates beläuft
;sich die Rente für die Männer auf 30 % und für die Frauen auf
24 % der Summe der ein bezahlten Beiträge. Durch freiwillige
Beiträge bis zu jährlich 30 Kr. kann die Rente entsprechend er-
höht werden. Wie in Belgien, so werden auch hier die Kosten
für die Rentenzuschüsse nicht allein vom Staate, sondern auch von
den Provinzen und den Gemeinden eingebracht, und zwar zu ali
vom Staate und je zu 1la von der Provinz und der Gemeinde.
Infolge der Beschränkung des Rentenzuschusses aus öffentlichen
Mitteln auf die bedürftigen und dauernd erwerbsunfähigen Invaliden-
rentenempfänger wird die jährliche Belastung der öffentlichen
Mittel im Beharrungszustand den bescheidenen Betrag von 38 Mil-
lionen Kronen nicht überschreiten.

So weitgehend das Gesetz in der Ausdehnung des Kreises
der obligatorisch Versicherten gegangen ist, so unzulänglich sind
dagegen die Beträge der zur Auszahlung kommenden Renten,
namentlich bei vorzeitiger Invalidität. Bei einem durchschnittlichen
Jahresbeitrag von 8 Kr. beläuft sich die Rente für die Männer,
-abgesehen von einem allfalligen Rentenzuschuss aus öffentlichen
Mitteln, nach 5 Jahren auf jährlich 12 Kr. und auch nach 15
Jahren erst auf 40 Kr.

D. Staaten, die bis heute die Fürsorge für Invalidität
und Alter noch nicht oder nur in sehr beschränkten Masse

durchgeführt haben.
Ausser den schon angeführten Staaten, in denen die Invalidi-

täts-, Alters- und Hinterbliebenfürsorge nicht über Vorarbeiten
-oder kleine Anfänge in der Durchführung hinausgekommen sind,
nämlich Österreich, Ungarn, Italien, Finnland, seien noch folgende
•europäische Staaten erwähnt:

N o r w e g e n . Hier hat eine im Jahre 1894 eingesetzte Kom-
mission einen Entwurf zur obligatorischen Invaliditäts- und Alters-
versicherung für das norwegische Volk ausgearbeitet.
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B u l g a r i e n besitzt nur für Staatsarbeiter eine gut ausge-
baute Invaliden- und Altersversicherung samt Hinterbliebenen-
versorgung (Gesetz vom 7. März 1906).

G r i e c h e n l a n d hat bis heute durch das Gesetz von 1907
•die Invalidenversicherung der griechischen Seeleute geordnet.

R u s s l a n d . Im Anschluss an die Beratungen des Unfall-
entschädigungsgesetzes vom Jahre 1903 ist auch die Frage der
Einfuhrung der Kranken-, Invaliditäts- und Altersversicherung auf-
geworfen worden. Bei der Ausarbeitung entsprechender Gesetzes-
entwürfe wurde aber mit Rücksicht auf Organisationsschwierig-
keiten und die dem Staate erwachsenden grossen Kosten beschlos-
sen, die Invaliditäts- und Altersversicherung fallen zu lassen und
sich fürs erste auf die Kranken- und Unfallversicherung zu be-
schränken, die dann durch Gesetze vom Jahre 1912 ihre gesetz-
Jiche Regelung gefunden hat. Immerhin hat das neue „Arbeits-
ministerium" im Jahre 1917 in seinem Aufruf „An alle Arbeiter
Russlands" eine grosszügige Sozialversicherung in Aussicht gestellt,
die sich nicht nur auf einen demokratischen Ausbau der bestehen-
den Arbeiterkranken- und Arbeiterunfallversicherungsgesetze er-
strecken, sondern darüber hinaus neue Gesetze für die Versiche-
rung der Arbeiter gegen Alter, Invalidität und Arbeitslosigkeit
.schaffen werde. Tatsächlich haben denn auch die Gesetze über
<lie Kranken- und Unfallversicherung grundlegende Änderungen
erfahren; ob aber auch die weitergehenden Pläne verwirklicht
worden sind, lässt sich bei der Lückenhaftigkeit des vorliegenden
Materials nicht sagen.

Bnndeablatt. 71. Jahrg. Bd. IV.
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III. Die früheren Bestrebungen für eine bundes-
rechtliche Regelung in der Schweiz.

Beweist die geschilderte Entwicklung der Alters- und Inva-
liditätsversicherung im Auslande deren sozialpolitische Notwendig-
keit, so mag man sich darüber verwundern, dass die Schweiz,
die Anspruch auf die Eigenschaft als fortschrittliches Staatsgebilde
erhebt, nicht früher an die Lösung des Problems herangetreten
ist. Damit will und darf aber nicht gesagt sein, dass sie auf
dem Gebiete der Sozialversicherung überhaupt rückständig sei.

Bekanntlich fördert der Bund die Krankenversicherung und
er hat zu diesem Zwecke für die Zeit vom 1. Januar 1914 bis
zum 31. Dezember 1918 bereits rund 10 Millionen Franken aus-
gerichtet. Durch die ständige Vermehrung der anerkannten
Kassen, die Ausrichtung der Gebirgszuschläge, die Gewährung
von ausserordentlichen Beiträgen für die Folgen des Krieges und
der Grippe werden die Beiträge einzig auf das Jahr 1919 vor-
aussichtlich 5 Millionen Franken übersteigen.

Gegen die Folgen von Unfall sodann war schon unter der
Herrschaft der Haftpflichtgesetze eine der damaligen Zeit ange-
messene Fürsorge getroffen' worden. Vorerst genossen die Eisen-
bahnangestellten den durch das Eisenbahnhaftpflichtgesetz vom
1. Juli 1875 geschaffenen Schutzes, der allerdings ursprünglich
weniger oder doch nicht allein ihretwegen, als vielmehr allgemein
für die mit dem Eisenbahnbetrieb in Berührung kommenden
Personen verfügt worden war. Immerhin war durch dieses Gesetz
von dem einschränkenden Grundsatz der blossen Verschuldens-
haftung der Eisenbahnen zu demjenigen der Zufallshaftung für
die Unfälle des Personals übergegangen und damit der Boden zu
dessen Ausdehnung auf andere Erwerbsgebiete geebnet worden.
Art. 5 des Bundesgesetzes über die Arbeit in den Fabriken vom
23. März 1877 stellte denn auch Bestimmungen auf über die
Haftung des Fabrikinhabers, die durch das Bundesgesetz betreffend
die Haftung aus Fabrikbetrieb vom 25. Juni 1881 erweitert und
durch das Bundesgesetz vom 26. April 1887 betreffend die Aus-
dehnung der Haftpflicht auf weitere Betriebe anwendbar erklärt,
wurden. Damit hatte die Schweiz bezüglich .der Haftung für
Betriebsunfälle im Vergleich zu ändern Ländern für ihre Arbeiter-
schaft in damals vorbildlicher Weise gesorgt. Immerhin Hessen
die infolge gerügter Übelstände auf Grund der Postulate vom
25. März 1885 und 29. April 1887 vom Bundesrate angeordneten
Untersuchungen über die Einführung der obligatorischen Unfall-
versicherung die Mängel des Haftpflichtsystems zutage treten.
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In seiner Denkschrift vom 15. November 1889 fasste der damalige
Nationalrat Dr. Forrer sein Urteil in die Worte zusammen:
„Versicherung heisst die neue Parole. Haftpflicht bedeutet den
„Streit, Versicherung den Frieden. Schon das blosse Wort hat
„einen wohltuenden Klang.tt Die Lösung wurde denn auch in
dieser Richtung gesucht, und, nach Verwerfung des Bundesgesetzes
vom 5. Oktober 1899, gefunden durch den Erlass des Bundes-
gesetzes über die Kranken- und Unfallversicherung vom 13. Juni
1911. Die Unfallversicherung, wie sie im zweiten Titel dieses
Gesetzes geregelt ist, hält nicht nur einen Vergleich mit der
Gesetzgebung anderer Länder aus, sondern sie übertrifft diese
sogar zum Teil nicht unbedeutend in der Fürsorge für den Ver-
unfallten sowohl, wie für dessen Hinterlassene.

Ist demnach die Schweiz in der Krankenversicherung, nament-
lich in derer staatlicher Unterstützung, dem Auslande mindestens
ebenbürtig, in der Unfallrersicherung ihm überlegen, so reichen
auch die Bestrebungen für eine auf eidgenössischem Boden zu
schaffende Alters- und Invaliditätsversicherung auf lange Zeit
zurück. Dass ihnen bis jetzt ein Erfolg nicht beschieden war,
liegt begründet einmal darin, dass die Bundesgesetzgebung durch
die Einführung der Kranken- und Unfallversicherung lange Zeit
in Anspruch genommen war, dass man diese Versicherung als
das zunächst erreichbare, ohnehin schon grosse Werk, und weitere
Versicherungszweige vorläufig noch nicht, als erprobt betrachtete,
und schliesslich in ernsten finanziellen Bedenken.

Nachdem schon die in der Mitte der 80 er Jahre des vorigen
Jahrhunderts in Grenchen abgehaltene Delegiertenversammlung
des schweizerischen Grütlivereins die von Sekundarlehrer Itschner
in Zürich entworfenen Grundsätze für eine Alters- und Invalidi-
tätsversicherung durchberaten hatte, machte sich auch bei der
Frage der Verfassungsrevision zwecks Einführung der Kranken-
und Unfallversicherung eine starke Strömung dafür geltend, das
hierfür in Aussicht genommene Gesetzgebungsrecht des Bundes
auf die Alters- und Invaliditätsversicherung auszudehnen. Dem
Bundesrate waren diese Wünsche nicht unbekannt. Er hielt jedoch,
im Jahre 1889, den Zeitpunkt für ihre Erfüllung nocht nicht als
gekommen, indem er sich in seiner Botschaft vom 28. November
1889 betreffend Einführung des Gesetzgebungsrechtes über Unfall-
und Krankenversicherung*) äusserte wie folgt:

„Erörtern wir ferner, warum wir nur die Unfall- und
„Krankenversicherung aufgenommen haben, während, wie bekannt,

*) Bundesblatt 1889, IV, 839—840.
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„noch andere Zweige des Versicherungswesens sich der öffent-
„ liehen Aufmerksamkeit und sogar staatlicher Regelung (siehe
„das deutsche Gesetz betreffend die Invaliditäts- und Alters ver-
„Versicherung vom 22. Juni 1889) erfreuen.

„Wenn man sich vergegenwärtigt, über welche Gebiete die
„Gesetzgebung in der Schweiz zunächst sich erstrecken möchte,
„wird man zur Überzeugung kommen, dass diese Gesetzgebung
„für geraume Zeit nicht über das Unfall- und Krankenversicherungs-
„wesen hinaus gehen kann. Die Aufgabe ist auch in dieser
„Umgrenzung eine so gewaltige und von so grosser Tragweite,
„dass ihre Lösung unser Land vollauf in Anspruch nimmt; man
„wird allseitig das naturgemässe Bestreben haben, ein möglichst
„vollkommenes Werk zu schaffen, nachher aber gewärtigen
„müssen, ob es sich bewährt, bevor man Weiteres unternimmt.
„Und nicht nur handelt es sich darum, zu erfahren, ob die ein-
.. zuführende Organisation als solche gut und richtig funktioniere,
„sondern auch um die Erlangung der höchst wichtigen Erkenntnis,
„ob diejenigen Faktoren (Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Bund) auf
„welchen die finanziellen Leistungen für die Unfall- und Kranken-
„versicherung ruhen, stark genug sind, um die schwere Last zu
„tragen und dazu noch neue zu übernehmen. Bevor man hier-
„über vollständige Sicherheit hat und das grosse Unternehmen
„überhaupt als gelungen angesehen werden kann, ist nicht an
„die Regelung anderer Versicherungsgebiete zu denken, ja es
„wäre geradezu ein unverantwortliches Unterfangen, das Land in
„dieses unter Umständen verhängnisvolle Ungewiss zu stürzen.

„Versuchen wir es dafür um so ernsthafter mit einer mög-
„lichst umfassenden und gerechten Unfall- und Krankenver-
„sicherung, durch welche wir einen grossen Beitrag an die
„Hebung der sozialen Notlage leisten. Bis dieses Werk voll-
„bracht und erprobt ist, wird eine Reihe von Jahren, jedenfalls
„ein so langer Zeitraum vergehen, dass unsere Verfassung bis
„dahin wiederum einer Partial- oder Totalrevision bedarf; d a n n
„wird es an der Zeit sein, zu untersuchen, ob dem Bunde
„weitere Kompetenzen bezüglich des Versicherungswesens zu
„erteilen seien. Möglicherweise ändert sich die Sachlage bis
„dahin überhaupt derart, dass die Bedürfnisse ganz andere werden
„und jene neuen Kompetenzen anderer Natur sind, als jetzt zu
„vermuten ist.

„Alle diese Gründe sprechen dringend dafür, unsere jetzige
„Verfassungsrevision auf rein reelle Grundlage zu basieren, und
„Dinge, welche zurzeit nicht dringlicher Natur sind und auch
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^anderwärts noch keine Probe bestanden aus dem Spiele zu
„lassen. Wir möchten auch verhüten, dass durch eine zu- allge-
„meine Fassung des Revisionsartikels auf der einen Seite hoeh-
„strebende, von bitlern Enttäuschungen gefolgte Illusionen genährt
„würden, auf der ändern allzuviele Prätensionen zudringlich an
„den Bund heranträten, deren Befriedigung aus praktischen und
„besonders aus finanziellen Gründen doch nicht möglich wäre.

„Wir gelangen daher, nach reiflichster Überlegung, zu dem
.„Antrag, die gegenwärtige Revision auf die Unfall- und Kranken-
„versicherung, resp. auf das zunächst Erreichbare zu beschränken
„in der Meinung, dass weitergehende Massnahmen nicht etwa
„grundsätzlich abgelehnt, aber spätem Entschliessungen vorbe-
„halten würden, [n diesem Sinne stehen wir nicht an, schon
.Jetzt zu erklären, dass wir bereit sein werden, an dem weitern
„Ausbau der geplanten Sozialgesetzgebung, soviel an uns, mit-
„zuwirken, sobald die erforlichen Voraussetzungen vorhanden
„sind."

Allein die für die Beratung des Entwurfes eines neuen
Art. 34bis bezeichneten Kommissionen des Nationalrates und des
Ständerates, die vom 10. bis 12. März 1890 in Zürich tagten,
glaubten in ihrer Mehrheit immerhin, die Möglichkeit der Aus-
dehnung des Gesetzgebungsrechtes vorsehen zu sollen, indem sie
folgende vom Entwurf des Bundesrates abweichende Fassung des
Art. 34bis vorschlugen :

„Der Bund wird auf dem Wege der Gesetzgebung die Kranken-
„und Unfallversicherung einrichten, unter Berücksichtigung der
„bestehenden Krankenkassen.

„Er kann auch andere Arten der Personenversicherung auf
„dem Wege der Gesetzgebung einrichten.

„Er kann den Beitritt allgemein oder für einzelne Bevöl-
kerungsklassen obligatorisch erklären."

Nachdem der Bundesrat in seiner Sitzung vom 29. Mai 1890
seine frühere Stellungnahme nochmals in Beratung gezogen hatte,
ermächtigte er den Vorsteher des Industrie- und Landwirtschafts-
departements, sich der Redaktion der Kommissionsmehrheit mit
Bezug auf das 1. und 3. Lemma anzuschliessen, beauftragte ihn
dagegen, auf der Streichung des 2. Lemma zu beharren. Er
machte hierfür neuerdings die in seiner Botschaft ausgeführten
Gründe geltend, denen sich die Kommissionen nicht weiter ver-
schlossen, so dass es in ihrer Sitzung vom 2. Juni 1890 zu einer
Einigung mit dem Bundesrate kam. Die Frage wurde jedoch
in den Verhandlungen des Nationalrates nochmals aufgerollt, indem
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Nationalrat Cramer-Frei, ein Mitglied der liberal-demokratischen
Fraktion, nachfolgenden Antrag stellte:

„Der Bund ist befugt, auf dem Wege der Gesetzgebung
„über die Kranken- und Unfallversicherung, sowie über ander-
„ weitige Arten von Personalversicherungen, die nötigen Bestim-
„mungen zu treffen und soweit erforderlich, solche Versicherungen
„selbst einzurichten.tt

Am 4. Juni 1890 wurde aber Art. 34bi8 in der von der
Kommission und dem Bundesrat vorgeschlagenen Fassung mit
95 gegen 15 Stimmen angenommen. Der Ständerat trat am
13. Juni 1890 diesem Beschluss mit Einstimmigkeit bei.

Der Gedanke kam aber trotzdem noch nicht zur Ruhe ; er
wurde vielmehr neuerdings aufgegriffen in der zur Behandlung
des Forrerschen Gesetzesentwurfes betreffend die Kranken- und
Unfallversicherung eingesetzten Expertenkommission, trotzdem
Nationalrat Forrer vor dem Eintreten in die Detailberatung sich
wie folgt geäussert hatte : „Es ist mithin unsere Aufgabe, in Aus-
führung der dem Bunde erteilten Befugnis die Kranken- und
„Unfallversicherung einzurichten. Wir sind deshalb für einmal
„genötigt, die Einrichtung anderer Versicherungszweige, und
„zwar auch solcher, welche mit der Kranken- und Unfallver-
„sicherung Verwandtschaft besitzen, zu unterlassen. Man kann
„das bedauern, und ich bedaure persönlich, dass wir schon aus
„diesem Grunde — abgesehen von anderen Gründen — nicht
„in der Lage sind, sofort auch die Versicherung gegen Invalidität
„zu organisieren.11

In der Tat erlaubte der Wortlaut des Art. 34bis ein der-
artiges Vorgehen nicht.

Die schweizerische Alters- und Invaliditätsversicherung blieb
also vorderhand ein Programm. Als solches wurde sie auch
deklariert, als die radikal-demokratische Gruppe der Bundesver-
sammlung im Jahre 1892 den Ausbau des Versicherungswesens
durch den Bund, und als die liberal-demokratische Fraktion die
Kranken-, Unfall- und Altersversicherung in ihre Ziele aufnahmen.
Auch die freisinnig-demokratische Partei der Schweiz und die
sozialdemokratische Partei der Schweiz sprachen sich in ihren
Programmen vom Jahre 1904 und die schweizerische demokra-
tische Partei im Jahre 1905 für die Einführung der Alters- und
Invaliditätsversicherung aus. Allein der Durchführung stand die
.finanzielle Lage des Bundes solange entgegen, als nicht neue
Einnahmen geschaffen werden konnten bzw. bewilligt wurden.
Der Bundesrat sah sich denn auch wiederholt veranlasst, in seinen
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Botschaften zu den Voranschlägen auf diese Sachlage aufmerksam
zu machen. So äusserte er sich noch zum Voranschlag für das
Jahr 1912 u. a. wie folgt:

„Wir müssen zufrieden sein, wenn wir in der noch zu er-
„wartenden Steigerung der Zolleinnahmen genügende Mittel finden
„zur Bestreitung der Ausgaben, welche die Durchführung der
„ Versicherungsgesetze zur Folge haben wird. Der Reservefonds,
.„den wir glücklicherweise angelegt haben, wird allerdings dabei
.„gute Dienste leisten, für neue Werke der Volkswohlfahrt und
,,der sozialen Reform aber bedarf unser Budget unbedingt neuer
^ Einnahmequellen. "•
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IV. Die bestellenden und die vorbereiteten
Fürsorgeeinrichtungen in der Schweiz.

Musste es sieh nach dem Gesagten der Bundesgesetzgeber
bis jetzt versagen, die Ordnung der Fürsorge für Alter, Invalidität
und Hinterbliebene an die Hand zu nehmen, so darf daraus nicht
gefolgert werden, dass dieses Gebiet in der Schweiz überhaupt
nicht bekannt sei. Vielmehr bestehen schon nennenswerte Ein-
richtungen, und gerade das Ausbleiben einer bundesrechtlicherr
Regelung hat vielerorts den Anstoss dazu gegeben, auch ohne
eine solche dem allerseits empfundenen Bedürfnis gerecht zu
werden. Dies ist geschehen einmal durch Massnahmen von Seiten
des Arbeitgebers, durch Einrichtungen der Selbstfürsorge, durch
die Gesetzgebung von Kantonen, sowie durch Verwàltungsmass-
nahmen von Gemeinden. Im nachstehenden unternehmen wir
den Versuch, einen Überblick über den Stand dieser Dinge zu

A. Fürsorge durch den Arbeitgeber.

1. Durch private Arbeitgeber.
Leider fehlt eine amtliche Statistik über Zahl, Art und Ver-

mögen von Fürsorgeeinrichtungen privater Arbeitgeber für Alter
und Invalidität. Immerhin geht aus einer Zusammenstellung, die
in Nr. 9 der Monatsberichte des schweizerischen Bankvereins im
September 1917 erschienen ist, hervor, dass zu Ende des Jahres
1916 von 135 schweizerischen industriellen Betrieben deren 68
Fonds für Fürsorgeeinrichtungen mit einem Gesamtbetrag von
29,5 Millionen Franken aufwiesen. Seither hat die Zahl der
fürsorgenden Betriebe zugenommen. Abgesehen davon, dass der
wohltätige Einfluss solcher Institutionen immer mehr erkannt
wird, wird das Anwachsen auch auf Art. 7, Ziff. 4, des Bundes-
ratsbeschlusses über die Kriegsgewinnsteuer zurückzuführen sein,
der den Abzug vom steuerpflichtigen Reingewinn als zulässig-
erklärt von: „Zuwendungen für Wohlfahrtszwecke, sofern der
„Nachweis geliefert wird, dass sie für Zwecke, denen sie dienen
„sichergestellt sind."

In den Jahren 1915 und 1916 hat die technische Gesell-
schaft Baden eine Erhebung über die Alters- und Pensionsver-
sicherung von privaten Beamten vorgenommen. Ingenieur A. Guise
verarbeitete dieses Material und veröffentlichte die Ergebnisse
im Juli 1916. Damals hatten 41 von 82 befragten Firmen die
Altersfürsorge in irgend einer Form bereits eingeführt. Weitere
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Firmen erklärten, dass sie dieser Fürsorge sympathisch gegen-
überstehen, aber aus diesem oder jenem Grunde noch nicht zw.
deren Verwirklichung schreiten konnten. Leider geht aus der
Studie von A. Guise die Zahl der heute schon der Fürsorge-
teilhaftigen Personen nicht hervor. Die Finanzierung der Für-
sorge und die Speisung der Fonds erfolgt bei 36 Firmen aus-
schliesslich durch den Betriebsinhaber ; nur bei fünf Firmen sind,
an ihr auch die Angestellten bzw. Arbeiter beteiligt. Dies macht
es erklärlich, dass 37 Firmen die Fonds bzw. Alters- und Pensions-
kassen selbst verwalten und. dass nur bei vier Firmen eine ge-
meinsame Verwaltung durch Vertreter der Betriebsinhaber und
des Personals vorgesehen ist. Die bei den verschiedenen Firmen
bestehenden Arten der Altersfürsorge werden vom Verfasser der
Studie wie folgt unterschieden:

„a. Die Firma bezahlt dem Bezugsberechtigten nach einer a;e-
„ wissen Reihe von Dienstjahren einen Teil oder das ganze-
„Gehalt weiter;

.nb. die Firma äufnet in guten Geschäftsjahren einen Fonds,
„und verwendet die Zinsen dieses Fonds für Altersunter-
„stützungen ;

„e. die Firma schliesst für den Angestellten eine Lebensver-
„sicherung ab, die ihm im Erlebensfalle ausbezahlt wird-;,
„sie bezahlt die Prämien ;

.nd. die Firma kombiniert mit dieser Versicherung eine Spar-
„kasse, in welche sie allein, in einem Verhältnis zum Gehalte
„des Angestellten, periodisch Einlagen macht;

„e. der Angestellte wird zu Leistungen an das Fürsorgewerfc
„zugezogen, indem er jährlich, ebenfalls nach Massgabe des
„Gehalts Einlagen in den Sparkassenfonds zu machen hat:,

„/. Firma und Angestellte gründen gemeinsam eine Pensions-
y.kasse. Die Firma stellt dafür den von ihr geäufneten
„Fonds als Grundkapital zur Verfügung. Beide Teile machen
„jährliche Einlagen, die in Prozenten zum Gehalt und Dienst-
„alter festgesetzt sind."

Zusammenfassend äusserte sich A. Guise am 23. September
1917 in einem Vortrage wie folgt:

„Das Ergebnis, das die angestellten Untersuchungen bis jetzt,
„zutage gefördert haben, ist leider kein glänzendes zu nennen*
„Das Resultat wird noch viel schlechter, wenn in Betracht ge-
„zogen wird, dass die gemachten Erhebungen sich nur auf grösste-
„und grosse Firmen erstrecken konnte. Vom finanziellen Stand-
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^punkt aus stellen sich jedenfalls die Angestellten der Banken
-Ound Versicherungsgesellschaften am besten. Bis vor dem Kriege
-„hat die Industrie nicht viel geboten. Erst in letzter Zeit ist
,,auch hier mancherorts ein Schritt vorwärts getan worden. Alles
Vjin allem ist aber nur ein geringer Prozentsatz der Privatange-
..^stellten auf diese Weise gegen die Folgen des Alters und der
,7j[nvalidität geschützt."

2. Durch Kantone oder Gemeinden als Arbeitgeber.

a. Durch Kantone.

Während Fürsorgekassen für bestimmte Berufsgruppen, so
:z. B. für die Geistlichen der Landeskirche, die Lehrer und die
•kantonalen Polizeikorps, schon gegen das Ende des 18. Jahr-
hunderts gegründet wurden, sind kantonale Institutionen für andere
Beamtenkreise erst in neuerer Zeit ins Leben gerufen worden.
Bahnbrechend ging der Kanton B a s e l s t a d t voran, der durch
•Gesetz vom 22. Oktober 1888 betreifend die Pensionierung von
.Staatsbeamten und Staatsbediensteten, ergänzt durch das Gesetz
über die Dienstverhältnisse und Besoldungen der Beamten, An-
gestellten und Arbeiter des Kantons Baselstadt vom 8. Juli 1909,
den genannten Personen einen Anspruch auf Pension einräumt.
Die nötigen Ausgaben werden aus der Staatskasse bestritten;
•eine Beitragsleistung der Anspruchsberechtigten besteht nicht.
Die Pension macht sovielmal 2 °/o des zuletzt bezogenen Ge-
haltes aus, als der Beamte vollendete Dienstjähre bis zum Eintritt
•der Invalidität aufweist, bis zum Höchstbetrag von Fr. 4500.
MUSS der Rücktritt vom Amte vor dem zurückgelegten 10. Dienst-
jahre erfolgen, so kann eine Abgangsentschädigung bis zum Be-
trage einer Jahresbesoldung ausbezahlt werden. Stirbt der Be-
amte, so kann der Regierungsrat den Hinterlassenen einen Pensions-
oder Besoldungsnachgenuss bis zu 3 Monaten, vom Tode an ge-
rechnet, bewilligen.

Dem Beispiele von Basel folgte der Kanton G e n f , der
durch die Gesetze vom 9. Dezember 1893 und 1. Juli 1899
für Beamte und Angestellte den Beitritt zu der P e n s i o n s -
kasse (Caisse de retraite) obligatorisch erklärte. Die vom Be-
amten zu leistenden Beiträge sind für Fr. 1000—2000 Gehalt
auf l °/o, für Fr. 2000—3000 auf 2 % und für Fr. 3000 und
mehr auf 3 °/o des Gehaltes festgesetzt. Zu diesen Beiträgen leistet
•der Kanton die Ergänzung bis auf 6 °/o des Gehaltes. Der für
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-die Beitragsleistung und die Pension anrechenbare Höchstgehalt
beträgt Fr. 4000. Eine Pensionierung kann frühestens nach
15 Dienstjahren erfolgen bzw. nach zurückgelegtem 60. Alters-

jahr. Die Pension wird dann unter Berücksichtigung der Zahl
der Dienstjahre festgesetzt und erreicht mit 35 °/o der Besoldung
nach 30 Dienstjahren das Maximum. Stirbt der Beamte nach
Entrichtung von mindestens 15 Jahresbeiträgen, so erhalten Kinder
unter 20 Jahren zusammen 75 °/o der Pension. An kinderlose
überlebende Ehegatten, die das 50. (WitwenJ oder 60. (Witwer)
Altersjahr zurückgelegt haben, wird die Hälfte der Pension aus-
gerichtet. Tritt der Beamte vor dem zurückgelegten 25. Dienst-
jahre aus dem Staatsdienste aus, so werden ihm lediglich die
gemachten Einlagen zurückvergütet.

Nachdem im Kanton G r a u b ü n d e n seit dem Jahre 1898
«ine Alters- und Invalidenkasse der Kantonsschullehrer bestanden
hatte, stimmte der Grosse Rat am 3. Juni 1902 einer Vorlage
für die Entrichtung eines Staatsbeitrages an eine A l t e r s - und
Tnval idenkasse der Beamten des Kantons und der Kantonal-
bank zu. Der Kleine Rat erliess am 19. September 1902 die
betreffende Ausführungsverordnung. Die Beamten, sowie auch die
kantonalen Landjäger und Wegmacher sind zum Beitritt ver-
pflichtet und haben 3 °/o ihres Gehaltes als Beitrag zu entrichten.
Einen gleich hohen Beitrag gewähren der Kanton und die Kan-
toualbank. Letztere hatte ausserdem während den 3 ersten Jahren
des Bestehens der Kasse je Fr. 5000 zu leisten. Der höchste
anrechenbare Gehalt für die Beitragsleistung und die Pensionie-
rung beträgt Fr. 4000. Tritt ein Mitglied wegen Altersschwäche
•oder sonstiger Gebrechen vom Staatsdienste zurück, so hat es
Anspruch auf eine Pension in der Höhe von 2 % des Gehaltes
für jedes Dienstjahr bis zu einem Höchstbetrag von 50 °/o. MUSS
«in Mitglied wegen Aufhebung einer Amtsstelle zurücktreten, so
«rhält es seine Einlagen, zuzüglich 3Ya °/o Zins, zurück. Bei frei-
willigem Rücktritt von einer Beamtung werden nur 60 °/o der
Einlagen ohne Zins zurückbezahlt. Wird ein Beamter wegen
pflichtwidrigen Verhaltens entlassen, so geht er seiner Einzah-
lungen verlustig. Beim Tode eines Mitgliedes wird an die Hinter-
lassenen eine einmalige Abfindungssumme von 20 bis 100 °/o
des Gehaltes ausbezahlt. Die Höhe der Abfindungssumme wird
nach der Zahl der Dienstjahre bemessen. Stirbt ein pensionierter
Beamter, bevor er so viel an Renten bezogen hat, als die an
seine Hinterlassenen auszubezahlende Abfindungssumme beträgt,
so wird die aUfälli^e Differenz an die ^unterlassenen entrichtet.



44

Der Kanton W a a d t schuf für die Beamten der kantonalem
Zentralverwaltung durch Gesetz vom 24. November 1906 eben-
falls eine Pensionskasse. Der Beitritt ist obligatorisch für Beamte
bis zum 50. Altersjahr. Beamte, die dieses Alter überschritten
haben, können der Kasse freiwillig beitreten. Die Mitglieder
haben einen Beitrag in der Höhe von 3l/% °/o des Gehaltes zu
entrichten; seitens des Kantons .wird ein Beitrag in gleicher
Höhe geleistet. Als Alterspension, die frühestens nach dem zu-
rückgelegten 60. Altersjahr und 10 Jahresbeiträgen zur Ausrich-
tung gelangt, wird eine Summe ausbezahlt, die sovielmal 1,40 °/<x
des Gehaltes ausmacht, als der Beamte zurückgelegte Dienstjahre
aufweist bis zum Höchstbetrag von Fr. 1680. Erfolgt der Rück-,
tritt eines Beamten zufolge Invalidität vor dem 60. Jahr, so
werden ihm seine Einlagen, zuzüglich S1^ % Zins, zurückbezahlt.
Bei freiwilligem Rücktritt oder bei Abberufung werden nur 50 %
der Einlagen, ohne Zinsvergütung, zurückerstattet. Wird die be-
treffende Beamtung aufgehoben, so werden alle Einlagen ohne
Zins zurückvergütet, bei Nichtwiederwahl nur 75 °/o davon^
Stirbt der Beamte, nachdem er 10 Jahresbeiträge bezahlt hat,
so wird an die Witwe 50 % der Pension des Mannes, zuzüglich
5 °/o für jedes Kind, bis zu höchstens 75 % der Pension des-
Mannes, ausbezahlt. Tritt der Tod ein, bevor 10 Jahresbeiträge
einbezahlt sind, so werden die geleisteten Einzahlungen, zuzüglich,
3*/2 % Zins, zurückvergütet.

Der Kanton A a r g a u liess vorerst seinen Beamten in der
Weise seine Hülfe zuteil werden, dass er -ihnen Beiträge an die
Lebensversicherungsprämien verabfolgte. Ausserdem wurde aus
Staatsmitteln ein Fonds für eine zu gründende Pensionskasse
geäufnet. Der Grosse Rat und der Regierungsrat fassten einen
Beschluss, wonach Neu- und Erneuerungswahlen von Beamten
an die Bedingung des Beitrittes zu einer zu errichtenden Pen-
sionskasse geknüpft wurden. Am 8. März 1908 wurde denn
auch die aargauische Beamtenpensionskasse als Genossenschaft
gegründet, der zufolge der soeben erwähnten Klausel die Be-
amten beitreten müssen. Die Mitglieder haben einen Jahresbeitrag
in der Höhe von 4 % der Besoldung zu entrichten ; ausserdem
bei Besoldungserhöhung V<i der Differenz zwischen der neuen
und der alten Besoldung. Der Staatsbeitrag wird alljährlich auf
dem Budgetwege festgesetzt. Als Leistungen gewährt die Kasse-
Invaliden-, Witwen- und Waisenpensionen. Wird ein Mitglied
Tor dem Ablauf des 6. Dienstjahres invalid, so werden ihm 80 °/o
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seiner Einlagen zurückvergütet. Erfolgt die Invaliderklärung
-später, so werden 15 bis 35 °/o der Besoldung als Rente aus-
bezahlt, wobei die höchst anrechenbare Besoldung Fr. 4000
beträgt. Beim Tode eines Mitgliedes erhält die Witwe 50 °/o
der Invalidenpension ; Doppelwaisen beziehen die Witwenpensipn.
Wird ein Beamter entlassen oder nicht wiedergewählt, so werden
ihm 80 % (bei freiwilligem Rücktritt 60 °/o) seiner Einlagen
-zurückerstattet.

Auch der Kanton Gla rus leistete vorerst Beiträge an die
-Lebensversicherungsprämien seiner Beamten oder gewährte einen
•Zuschuss an ihre Sparkasseneinlagen. Durch Beschluss der Lands-
•gemeinde vom 8. Mai 1909 wurde der Fonds, aus dem bisher
.•diese Beiträge geflossen waren, in einen „Fonds für die Ver-
sicherung der Landesbeamten und Bediensteten11 umgewandelt,
wozu der Landrat am 24. November 1909 eine Vollzugsverord-
.-nung erliess. Zum Beitritt sind sämtliche Fixbesoldeten, sowie
-die ihr Amt als Lebensstelle innehabenden oder als Haupterwerb
ausübenden Staatsbeamten und Bediensteten verpflichtet, sofern
sie noch nicht 50 Jahre alt sind. Beamte zwischen dem 50. und
60. Altersjahr können freiwillig beitreten. Der versicherte Be-
amte hat während höchstens 20 Jahren einen Jahresbeitrag von
Fr. 50 zu leisten. Wird der Betrag von Fr. 1000 im voraus
geleistet, so berechtigt die Zahlung beim Tode des Mitgliedes
zum Bezug der vollen Witwenrente. Der Kanton leistet einen

' jährlichen Beitrag von Fr. 3000 und die Kantonalbank einen
.solchen von mindestens Fr. 500. Nach dem 60. Altersjahr haben
die Mitglieder Anspruch auf eine Rente von Fr. 600 und nach
dem 65. Altersjahr auf eine solche von Fr. 800, sofern sie der
'Kasse während mindestens vier Jahren angehört und Fr. 1000
•einbezahlt haben. Die Invalidenpension von Fr. 800 gelangt zur
Auszahlung nach vierjähriger Mitgliedschaft, ebenso die Witwen-
und Waisenpension. Die Witwenpension ist auf 50 % der Pension
des Mannes festgesetzt. Doppelwaisen und arme, unterstützungs-
bedürftige Eltern haben Anspruch auf eine Pension in der Höhe
derjenigen der Witwe. Beim Tode des Beamten vor Vollendung
•der vierjährigen Mitgliedschaft werden die Einlagen zurückbezahlt.
'Bei Rücktritt vom Amt werden ohne Rücksicht auf dessen Grund
'sämtliche Einlagen zurückvergütet.

Im Kanton Zug besteht die durch Statuten vom 6. Januar
4916 als Genossenschaft errichtete „Pensionskasse der Beamten
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und Angestellten des Kantons Zuga, deren Organe die Ver-
mögensverwaltung, die Generalversammlung, der Vorstand und
die Rechnungsrevisoren sind und deren Verwaltung durch die
zugerische Staatskasse erfolgt.

Der Kasse können die mit einer festen Besoldung von
wenigstens Fr. 1000 auf die verfassungsgemässe Amtsdauer ge-
wählten Beamten und Angestellte des Kantons Zug beitreten.
Auch Beamte und Angestellte von öffentlich-rechtlichen zügerischen
Gemeindeverbänden können aufgenommen werden. Von der Auf-
nahme ausgeschlossen sind Personen, die sich im Zustande dau-
ernder Krankheit oder Invalidität befinden. Es wird ein Eintritts-
geld von Fr. 50 bezogen, das sich um je Fr. 5 für jedes Lebens-
jahr über das zwanzigste erhöht. Der ordentliche Jahresbeitrag
ist auf 2 °/o der Besoldung festgesetzt, deren anrechenbares
Maximum Fr. 4000 beträgt. Der Staat leistet einen ordentlichen
jährlichen Beitrag von Fr. 3000 und überweist der Kasse ausserdem
den aus Lotteriegebühren gebildeten Fonds und allfällige weitere
Lotteriegebühren. Gemeinden, die ihre Angestellten und Beamten
bei der Kasse versichern, haben für jedes Mitglied jährlich
Fr. 150 und überdies einen ausserordentlichen, im Verhältnis zu
dem des Kantons stehenden Beitrag zu entrichten.

Die L e i s t u n g e n der Kasse bestehen in Alterspensionen,
Krankenpensionen, sowie Witwen- und Waisenpensionen. An-
spruch auf eine Alterspension hat jedes Mitglied, das nach zurück-
gelegtem 60. Altersjahr und 20jährigem Staatsdienste von diesem
zurücktritt. Die Pension beträgt 30 % des zuletzt bezogenen
Gehaltes, für jedes weitere geleistete Dienstjahr wird die Pension
urn l °/o, bis zum Maximum von 40 °/o, erhöht. MUSS ein Mit-
glied schon früher zufolge von Krankheit von seiner Anstellung
oder Beamtung zurücktreten, so wird ihm, falls der Rücktritt im
zweiten Dienstjahr erfolgt, eine Pension von 4 % ausbezahlt, für
jedes weitere zurückgelegte Dienstjahr steigt die Pension um 4 °/o
bis zum 7., und dann um 2 °/o bis zum 10. Dienstjahr. Von da
an beträgt die Steigerung nur noch l °/o. Erfolgt der Rücktritt
im 29. Dienstjahr, so erhält ein Mitglied das Maximum, nämlich
50 °/o der anrechenbaren Besoldung.

Witwen und Waisen erhalten nach Ablauf der Zeit, für die
der Staat den Besoldungsnachgenuss bezahlt, eine Pension. Die-
Witwenpension, zahlbar bis zur Wiederverheiratung oder bis zum
Tode, beträgt die Hälfte der Pension, die dem Manne bei an-
dauernder Krankheit zugekommen wäre. Sind neben der Witwe
auch Kinder unter 18 Jahren vorhanden, so erhält jedes 1/io der
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Pension des Vaters. Der Betrag sämtlicher Kinderpensionen darf
aber den der Witwenpension nicht übersteigen. Doppelwaisen
wird derjenige Betrag ausbezahlt, der der Mutter zugekommen
wäre, und zwar so lange, bis das jüngste Kind das 18. Lebens-
jahr erreicht hat. Hinterlässt ein Mitglied weder Witwe noch
Waisen, oder haben letztere das 18. Lebensjahr bereits zurück-
gelegt, so werden den Eltern bzw. den Kindern des Verstorbenen
die vom Mitglied selbst bezahlten Beiträge ohne Zins zurück-
erstattet. Sind weder Eltern noch Kinder vorhanden, so erfolgt
die Zahlung an die Geschwister, die mit dem Verstorbenen in
der gleichen Haushaltung lebten, von ihm unterstützt wurden,
oder sich sonst in ungünstigen Verhältnissen befinden. Schliesslich
erfolgt die Rückzahlung der vom Mitglied geleisteten Einzahlungen
ohne Zins auch an dieses, wenn es aus seiner amtlichen oder
dienstlichen Stellung tritt, weil dadurch der Verlust der Mit-
gliedschaft bedingt ist.

Im Kanton L uz er n besteht, gestützt auf die Statuten vom
6. Oktober 1918 und mit Tätigkeit seit dem 1. Januar 1919,
unter dem Namen „Hülfskasse der Beamten, Angestellten und
ständigen Arbeiter des Kantons Luzern" ein Verein zum Zwecke,
seine Mitglieder gegen die wirtschaftlichen Folgen der Invalidität,
des Alters und des Todes zu versichern. Durch Dekret des Grossen
Rates vom 19. November 1918 ist der Beitritt zur Hülfskasse-
für alle Beamte, Angestellte und ständigen Arbeiter, sowie die
Lehrerschaft der staatlichen Lehranstalten des Kantons Luzern
obligatorisch erklärt worden. Der Beitrag des Staates für das
einzelne Kassenmitglied beträgt höchstens 8 °/o der anrechenbaren
Besoldung. Beamte und Angestellte von luzernischen Gemeinde-
verwaltungen können der Kasse beitreten.

Die nach dem 1. Januar 1919 in den Dienst des Staates
tretenden Beamten und Angestellten haben von einem von der
Verwaltungskommission bezeichneten Arzt ein Zeugnis beizu-
bringen. Lässt dieses befürchten, dass der Kandidat vorzeitig
invalid wird oder vorzeitig stirbt, so wird er der Sparversicherung
zugewiesen.

Jedes Mitglied hat ein E i n t r i t t s g e l d in der Höhe von
4 °/o des Jahreseinkommens, dessen anrechenbares Maximum
Fr. 8000 beträgt, zu bezahlen. Hat es bei seinem Eintritt das
35. Altersjahr überschritten, so hat es ausserdem sovielmal die
Gesamtprämie, die vom Mitglied und vom Staate geleistet wird,
nachzuzahlen, als die Zahl der über das 35. Altersjahr hinaus-



48

reichenden Jahre beträgt. Der ordentliche Jahresbeitrag beträgt
4 °/o des anrechenbaren Jahreseinkommens und ist längstens bis
izum vollendeten 65. Altersjahr oder zum zurückgelegten 35. Mitglied-
schaftsjahr zu entrichten. Gemeindebeamte haben nebst dem ordent-
lichen Mitgliederbeitrag einen solchen in der Höhe des Staats-
beitrages zu bezahlen. Bei der Wahl eines Mitgliedes in ein Amt
.mit höherer Besoldung hat es einen ausserordentlichen Beitrag
in der Höhe von 50 °/o der Besoldungsdifferenz zu leisten.

Anspruch auf P e n s i o n hat ein Mitglied, das nach dem
o. Jahr seiner Mitgliedschaft dauernd arbeitsunfähig geworden ist,
••oder sein 65. Altersjahr zurückgelegt oder während 35 Jahren
im Dienste des Staates gestanden hat. Tritt bei einem Mitglied
tue Invalidität vor dem zurückgelegten 5. Dienstjahr ein, oder wird
«s ohne Verschulden nicht wiedergewählt, so erhält es eine Ab-

findung, die 40 °/o des Jahreseinkommens im 1. und 120 °/o
desselben im 5. Dienstjahre beträgt. Stirbt ein Mitglied, bevor es
das 6. Dienstjahr angetreten hat, so erhält die Witwe die Hälfte
-dieser Abfindung und überdies jedes Kind unter 18 Jahren einen
.Zehntel der Witwenabfindung.

Die Invalidenpension, die nach dem zurückgelegten 5. Dienst-
jahr 20 °/o der • anrechenbaren Besoldung ausmacht, steigt bis zum
zurückgelegten 35. Dienstjahr auf 60 °/o derselben an. Vorüber-
•gehend wird eine Pension ausgerichtet, wenn ein Mitglied nach
•einer ein halbes Jahr andauernden Krankheit vom Staat keine
Besoldung mehr bezieht.

Stirbt ein Mitglied, das pensionsberechtigt war, so bezieht
-die W i t w e bis zur Wiederverheiratung bzw. bis zum Tode 50 %
der Pension, auf die das Mitglied selbst Anspruch gehabt hätte.
Hinterlässt ein Mitglied ausser der Witwe auch K i n d e r , so
•erhält jedes derselben bis zum zurückgelegten 18. Altersjahr noch
1/ä des Betrages der Pension der Mutter, aber zusammen höchstens

Deinen Betrag, der jenem der Pension der Mutter gleichkommt.
Vollwaisen haben Anspruch auf Pensionen in der Höhe der
•doppelten Waisenpension.

Mitglieder, die der S p a r v e r s i c h e r u n g zugewiesen werden,
haben die gleichen Beiträge wie die übrigen Mitglieder zu ent-
richten, und auch ider Kanton leistet für sie gleich hohe Beiträge,
•wie für die ordentlich versicherten Mitglieder. Zum nämlichen
.Zinsfuss, den die Luzerner Kantonalbank auf Sparguthaben ver-
gütet, werden die Einlagen der Sparversicherten verzinst, und es
werden die Zinsen alljährlich zum Kapital geschlagen. Beim
Tode des Sparversicherten kommt das Sparguthaben der Witwe



49

und den Kindern zu. Je nach den Verhältnissen entscheidet die
Verwaltungskommission der Kasse, ob die Summe als solche
-oder in Jahresrenten zur Auszahlung gelangen soll. Hinterlässt
-der Versicherte weder Frau noch Kinder, noch andere Blutsver-
wandte, für deren Unterhalt er bis zu seinem Tode ganz oder
teilweise aufgekommen ist, so werden an die Erben bloss die
-eigenen Einlagen samt Zinsen ausbezahlt.

Bei freiwilligem Austritt aus dem Dienst des Kantons Luzern
v e r l i e r t das Mitglied in der Regel die M i t g l i e d s c h a f t
der Kasse und erhält in diesem Fallo seine selbst gemachten
Einlagen, ohne Zins und Eintrittsgeld, zurück. Auf diese Rück-
vergütung hat ein Mitglied auch Anspruch, wenn es zufolge
eigenen Verschuldens aus dem Dienste entlassen wird.

Das Statut der Kasse sieht den Abschluss von G e g e n -
s e i t i g k e i t s v e r t r ä g e i i mit ändern Hülfskassen, deren Mit-
glieder in der Mehrzahl ihren Wohnsitz im Kanton Luzern haben,
vor, durch die der Übertritt von Mitgliedern von einer Kasse
•zur ändern und die gegenseitige Übernahme von Kassenleistungen
seordnet werden soll.»

Im Kanton Z ü r i c h besteht neben den nur vom Staate
finanzierten Kassen für Geistliche, Lehrer und Polizeibedienstete
seit dem Jahre 1893 für das Personal der allgemeinen Staats-
verwaltung eine Hülfskasse für Witwen und Waisen. In den
Kantonen B e r n , S o l o t h u r n , S c h a f f h a u s e n , St. G a l l e n ,
T h u r g a u, W a 11 i s und N e u e n b u r g ist man an die Frage
der Schaffung von Hülfskassen für das Personal herangetreten.
Es wird in einigen dieser Kantone das Inkrafttreten dieser Insti-
tutionen in nächster Zeit erfolgen.

b. Durcli Gemeinden.
Die Städte Lausanne, St. Gallen (sowohl die politische, als

auch die Ortsbürgergemeinde), Bern, Zürich und Luzern haben
für ihre Beamten Fürsorgeeinrichtungen für das Alter und
Invalidität, sowie für Witwen und Waisen ins Leben gerufen.
Bei der Organisation dieser Einrichtungen wurden jene der Kan-
tone zum Vorbild genommen und die damit gemachten Erfah-
rungen berücksichtigt.

Von Bedeutung für die weitere Verwirklichung des Für-
sorgewesens für kommunale Beamte ist der Beschluss der Dele-
giertenversammlung des Schweiz . S t ä d t e v e r b a n d e s vom

ßnndesblatt. 71. Jahrg. Bd. IV. 4
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25. Mai 1913. Dio Delegierten von 21 Städten beschlossen die
Frage zu prüfen, ob es nicht zweckmässig sei, zugunsten der
Beamten, Angestellten und Arbeiter dieser Städte eine Pen-
s i o n s k a s s e zu gründen. Man schätzte die Zahl der Mitglieder
einer solchen Kasse auf 1800. Mit der Prüfung der Frage wurde
eine Kommission von 10 Mitgliedern betraut, die ihre Vorschläge
für die zu gründende Kasse der Delegiertenversammlung vom
27. August 1913 vorlegte. Hierauf liess die Studienkommission
auf der Basis der allgemeinen Grundsätze, über die eine Einigung
erreicht worden war, von Dr. Renfer ein Gutachten ausarbeiten.
Dieses im Oktober 1916 fertiggestellte Gutachten behandelt in
einlässlicher Weise fünf verschiedene Versicherungss3rsteme. Das
von den Studienkommissionen als das zweckmässigste und finan-
ziell durchführbar befundene System sieht vor:

a. Invalidenpensionen im Betrage von 20% der Besoldung
nach einer Wartefrist von 10 Dienstjahren. Für jedes weitere
Dienstjahr tritt eine Steigerung um 2 °/o der Besoldung ein, bis
zum Höchstbetrage von 50 % der Besoldung nach 25 und mehr
Dienstjahren.

b. Witweupensionen, ohne die Anrechnung einer Warte-
frist und unabhängig vom Dienstalter des verstorbenen Beamten,
in der Höhe von 20 °/o der zuletzt bezogenen Besoldung.

c. Waisenrenten in der Höhe von */*, der Witwenpension
für jedes Kind, bis zum zurückgelegten 18. Altersjahr. Der
Höchstbetrag sämtlicher Waisenrenten soll der Witwenrente
gleichkommen. Für Doppelwaisen ist eine Rente in der Höhe
der doppelten Waisenrente vorgesehen.

d. Altersrenten vom 65. Altersjahre an, sofern in der be-
treffenden Gemeinde mindestens 25 Dienstjahre geleistet wurden,
im Betrage von 50 % der zuletzt von dem Versicherten bezo-
genen Besoldung.

Beamte und Angestellte, die ihr Anstellungsverhältnis lösen
und demzufolge aus der Kasse austreten, haben Anspruch auf
Rückvergütung der von ihnen geleisteten Einzahlungen.

In dem Statutenentwurf für die Pensionskasse, den der Vor-
stand dos Schweiz. Städteverbandes im Oktober 1917 den Städten
unterbreitet hat, ist die Gründung einer Genossenschaft, mit Sitz
in Zürich, vorgesehen. Als Beitrag ist eine sogenannte Normal-
prämie von 12 °/o der anrechenbaren Besoldung vorgesehen, von
der die Städte als Arbeitgeber 7, und die Arersi cherté n 5
Zwölftel tragen sollen. Je nach der Alterszusammensetzung des
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Personals der einzelnen Städte wird für diese die Normalprämie
festgesetzt. Alle 4 Jahre soll eine versicherungstechnische Bilanz
aufgestellt werden.^

3. Durch den Bund als Arbeitgeber,

a. Die schweizerischen Bundesbahnen.

aa. Die Beamten und Angestellten.

Durch Art. 46 des Rückkaufsgesetzes vom Jahre 1897 wurde
der Bund gehalten, für die Beamten der Schweizerischen Bundes-
bahnen, ausgenommen die Mitglieder der Generaldirektion und
der Kreisdirektionen, sowie für die ständigen Angestellten, eine
Pensions- und Hülfskasse zu errichten. Am 1. Januar 1907 traten
die Statuten der P e n s i o n s - und H ü l f s k a s s e für die
B e a m t e n u n d s t ä n d i g e n A n g e s t e l l t e n d e r S.B.B.
(vom 19. Oktober 1906) in Kraft; im Laufe der Zeit wurden
sie mehrmals abgeändert. Der Bestand an versicherten Aktiven,
pensionierten Invaliden, Witwen, Waisen und Doppelwaisen-
gruppen und deren anrechenbare Besoldungssummen bzw. Jahres-
pensionen auf den 31. Dezember 1918 weisen nachfolgende
Zahlen auf:
Versicherte Aktive 23,601 mit Fr. 71,682,571 versicherter Besoldung
Pensionierte Invalide 3,416 „ „ 5,929,030 Jahrespension

., Witwen 2,971 „ „ 2,103,517 „
'.n Waisen 1,529 „ ,, 274,681 ,,
„ Doppel-

waisengruppen 154 „ „ 74,943 „
Die Kasse ist eine Anstalt mit besonderer Rechnungsführung ;

sie wird unter Mitwirkung des Personals von der Generaldirektion
auf Kosten der Bundesbahnen verwaltet.

Der B e i t r i t t ist obligatorisch für Beamte und ständige
Angestellte, die sich durch ein Arztzeugnis über einen vollkommen
guten Gesundheitszustand ausweisen und nicht über 35 Jahre
alt sind. Ist diese Altersgrenze überschritten, so kann die Gene-
raldirektion ausnahmsweise den Beitritt zu der Kasse gestatten,
sofern die Beiträge, die beim früheren Eintritt vom 35. Jahre
an hätten gemacht werden müssen, nachbezahlt werden.

Der Höchstbetrag des anrechenbaren Jahresverdienstes ist
auf Fr. 10.000 festgesetzt.

An B e i t r ä g e n haben die versicherten Aktiven 5 °/o (das
Personal des Fahrdienstes S1/* %) des anrechenbaren Jahresver-
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dienstes zu bezahlen. Ausserdem ist ein E i n t r i t t s g e l d zu
entrichten, das beim Eintritt vor dem zurückgelegten 25. Alters-
jahr 3 °/o und beim Eintritt nach dem zurückgelegten 25. Alters-
jahr 5 °/o des anrechenbaren Jahr.esverdienstes beträgt. Von
jeder Gehaltserhöhung sind 4 Monatsbetreffnisse zu bezahlen.
Keine Beiträge sind von den Mitgliedern für die Zeit zu be-
zahlen, während der sie von der Kasse für vorübergehenden
Gehaltsausfall eine Entschädigung beziehen.. Die Beiträge der
Bundesbahnen bestehen aus einem ordentlichen Beitrag von 7 °/o
(für das Personal des Fahrdienstes 71/4°/o) des anrechenbaren
Jahresverdienstes, einem Eintrittsgeld in der Höhe desjenigen des
Personals und einer Einlage von o Monatsbetreffnissen bei Be-
soldungserhöhungen. Ausserdem leisten die Bundesbahnen noch
den Ersatz für die von vorübergehend Erkrankten ausfallenden
Beiträge und besondere Einlagen, die gemäss der jeweilen be-
stehenden Bundesgesetzgebung betreffend die Hülfskassen der
Eisenbahn- und Dampfschiffsgesellschaften notwendig werden
könnten.

. Die L e i s t u n g e n der Kasse sind festgesetzt wie folgt:
Die I n v a l i d e n p e n s i o n e n werden ausgerichtet, sofern

der versicherte Aktive 5 volle Dienstjahre hinter sich hat und
dauernd dienstunfähig geworden ist, oder.nach 15 und mehr
Dienstjahren ohne eigenes Verschulden nicht wiedergewählt wird.
Die Pension beträgt 36—70 °/o des anrechenbaren Gehaltes. Nach
30 zurückgelegten Dienstjahren wird das Maximum der Pension
erreicht. Für das Personal des Fahrdienstes (Lokomotivführer
und Heizer) zählt für die Bemessung der Gehaltsprozente jedes
voll zurückgelegte Dienstjahr als ein und ein achtel Jahr. Wird
ein Mitglied invalid, bevor es das sechste Dienstjahr angetreten
hat, so erhält es eine einmalige Abfindung in der Höhe von 50
bis zu 150 °/o des anrechenbaren Jahresverdienstes. Bei unver-
schuldeter Nichtwiederwahl eines Versicherten, der das 5. Dienst-
jahr zurückgelegt, das 15. aber noch nicht beendigt hat, leistet
die Kasse eine einmalige Abfindung in der Höhe von 125 bis
200 °/o des anrechenbaren Jahresverdienstes.

Wird ein Versicherter zufolge von Invalidität in eine Stelle
mit kleinerem -Jahresverdienst versetzt, so richtet ihm die Kasse
auf Grund der Verdiensteinbusse eine nach der Anzahl der
zurückgelegten Dienstjahre bemessene Teilpension aus.

Die W i t w e n p e n s i o n e n betragen 50 % der dem Ver-
storbenen zukommenden Invalidenpension. Beim Tod des Ver-
sicherten vor Antritt des sechsten Dienstjahres wird der Witwe
die Hälfte der vorgenannten Abfindungssumme ausbezahlt.
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• Die W a i s e n p e n s i o n e n betragen 10 °/o der Invaliden-
pension, auf die der Verstorbene bei Lebzeiten Anspruch gehabt
hätte und werden bis zum 18. Altersjahr ausbezahlt. Kinder, die
zur Zeit des Todes des Vaters oder bei Erreichung des 18. Alters-
jahres wegen geistiger oder körperlicher Gebrechen dauernd
erwerbsunfähig sind, haben denselben Anspruch. Die sämt-
lichen Kindern eines verstorbenen Mitgliedes zufallenden Waisen-
pensionen dürfen 50 % der Invalidenpension nicht übersteigen.
Hinterlässt ein Mitglied Doppelwaisen oder stirbt die Witwe wäh-
rend der Dauer der Waisenpension, so wird den Waisen zu-
sammen noch die Hälfte der erloschenen Witwenpension aus-
bezahlt.

E l t e r n - und G e s c h w i s t e r p e n s i o n e n gelangen zur
Auszahlung, wenn ein versicherter Aktiver nach zurückgelegten
5 Dienstjahren ledig oder als Witwer ohne Kinder stiz'bt und
bedürftige Eltern oder erwerbsunfähige bedürftige Geschwister
hinterlässt, zu deren Lebensunterhalt er wesentlich beigetragen
hat. Solange die Bedürftigkeit dauert, erhalten die Eltern oder
Geschwister zusammen eine Unterstützung von 30 °/o der Pension,
die dem Versicherten im Invaliditätsfalle zugekommen wäre.

Ausser den bereits genannten Leistungen werden beim Tode
eines aktiven oder pensionierten Mitgliedes den Hinterlassenen
Fr. 100 als S t e r b e b e i t r a g ausbezahlt.

Bei vorübergehender Arbeitsunfähigkeit wird den Beamten
und Angestellten der Bundesbahnen während 4 Monaten die volle
Besoldung ausbezahlt. Bei mehr als viermonatlicher Krankheit
tritt an Stelle der Besoldung die Leistung der Pensions- und Hülfs-
kasse, die während weitern vier Monaten 75 % der ausfallenden
anrechenbaren Monatsbesoldung und bei weiterer Dauer der Krank-
heit bis zur Wiederaufnahme des Dienstes oder zur definitiven
Überweisung an die Kasse noch 50°/o ausbezahlt. Aus einem
besonderen Fonds werden an Aktive, die infolge Krankheit in
Not geraten sind, Beiträge an die Kosten der Kranhheitsbehand-
lung und Krankenpflege gewährt. Dieser Fonds wird gebildet
aus den den Beamten und Angestellten auferlegten Ordnungs-
bussen, dem Erlös aus den auf dem Gebiet der schweizerischen
Bundesbahnen gefundenen und nicht zurückverlangten Gegen-
ständen, allfälligen Geschenken und aus einer Einlage der
schweizerischen Bundesbahnen in der Höhe von l °/oo der am
31. Dezember des Vorjahres versicherten Besoldungen.

Tritt ein Mitglied von seinem AnstellungsVerhältnis bei den
Schweizerischen Bundesbahnen zurück, ohne Versicherungsieist-
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ungen bezogen zu haben, so werden ihm 100 °/o seiner Einlagen,
ohne Zins, vergütet. Bei allfäliigem Wiedereintritt in den Dienst
der S.B.B, ist diese Summe, zuzüglich 3'/a °/o Jahreszins, zurück-
zuerstatten. Die Dienstjahre und die Ansprüche solcher Mitglieder
werden so berechnet, wie wenn der erstmalige Eintritt um soviel
später erfolgt wäre, als die Dauer der Unterbrechung beträgt.

Beamte und ständige Angestellte, die der Kasse wegen
mangelnder Gesundheit nicht als vollberechtigte Mitglieder bei-
treten können, werden der S p a r v e r s i c h e r u n g zugewiesen.
Sie haben dabei die für die versicherten Aktiven festgesetzten
Beiträge zu entrichten; auch die Bundesbahnen leisten für sie
gleich hohe Beiträge wie für die übrigen Mitglieder. Diese Bei-
träge werden zu 3 y 2 % jährlich verzinst und den Einlegern samt
den Zinsen gutgeschrieben. Tritt ein solcher Versicherter aus
dem Dienst, so wird ihm, bzw. den anspruchsberechtigten Hinter-
lassenen, sein eigenes Guthaben ausbezahlt. Erfolgt der Dienst-
austritt infolge Invalidität oder nach dem zurückgelegten 5. Dienst-
jahre infolge Nichtwiederwahl, oder infolge Todes, so gelangt
ausserdem das von der Verwaltung geäufnete Sparguthaben zur
Auszahlung.

Je nachdem, ob das Mitglied der Kasse für Versicherungs-
fälle Ansprüche gegenüber der schweizerischen Militärversicherung
oder der schweizerischen Unfallversicherungsanstalt in Luzern hat,
die höher oder niedriger sind als jene an die Kasse, so verwei-
gert diese die statutarischen Leistungen oder beschränkt sich auf
eine allfällige Differenzleistung. Im erstgenannten Falle werden
dem Mitglied die einbezahlten Beiträge zurückerstattet, sofern es
sich nicht um Leistungen für Nichtbetriebsunfälle seitens der
schweizerischen Unfallversicherungsanstalt in Luzern handelt. Ist
ein Dritter schadensersatzpflichtig, so treten die schweizerischen
Bundesbahnen bis auf die Höhe ihrer Leistungen in den Ersatz-
anspruch des Versicherten oder seiner Hinterlassenen ein.

bb. Die ständigen Arbeiter.

Einer Fürsorge für die s t ä n d i g e n A r b e i t e r der Bun-
desbahnen wurde Gestalt gegeben durch die „Statuten der Kranken-
und Hülfskasse für die ständigen Arbeiter der Schweizerischen
Bundesbahnen" vom 7. März 1910, die dann zufolge der Ein-
führung der obligatorischen Unfallversicherung abgeändert werden
mussten. Als für die Krankenkasse die Anerkenaung im Sinne
des Versicherungsgesetzes nachgesucht wurde, erzeigte sich auch
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aus diesem Grund eine Statutenänderung als notwendig. Die
•neuen „Statuten betreffend die I n v a l i d i t à t s- und S t e r b e -
v e r s i c h e r u n g der A r b e i t e r der S. B. B.'1 wurden vom
Verwaltungsrat der Bundesbahnen am 20. November 1917 ge-
nehmigt und traten am 1. April 1918 in Kraft. Gemäss diesen
Statuten sind ausser den ständigen Arbeitern der S. B. B., sowie
deren Witwen und Waisen auch Beamte und ständige Angestellte,
•die ihres Alters wegen der Pensions- und Hülfskasse nicht als
vollversicherte Mitglieder angehören können, versichert, sofern
sie dies verlangen und aus der Pensions- und Hülfskasse aus-
treten. Versichert sind ausserdem die Barrierenwärterinnen, Halte-
stellenvorsteherinnen, Wärterinnen und Putzerinnen, sofern die
Anstellung ständigen Charakter trägt und die Genannten dem
Ruhetagsgesetz unterstellt sind.

Der B e i t r a g der Versicherten in der Höhe von l1/^ %
des effektiven Lohnes wird durch Abzug von letzterem erhoben.
Die übrigen Kosten werden von den Schweizerischen Bundes-
bahnen gedeckt.

Die I n v a l i d e n p e n s i o n e n werden an Versicherte aus-
bezahlt, die das 15. Dienstjahr zurückgelegt haben und infolge
von Invalidität oder vorgerücktem Alter dauernd arbeitsunfähig
geworden sind und aus diesem Grunde entlassen werden müssen.
Die Pension wird für jeden erlebten Tag berechnet und steigt,
je nach der Dauer der geleisteten Dienstjahre, von Fr. 1. 50 bis
Fr. 3. 50, darf aber 70 % des verlorenen Tagesverdienstes nicht
übersteigen. Dieser Höchstbetrag wird nach 33 und mehr zurück-
gelegten Dienstjahren ausgerichtet. Wird ein Versicherter ohne
eigenes Verschulden im Alter von mehr als 55 Jahren entlassen,
nachdem er mehr als 15 Dienstjahre hinter sich hat, so hat er
ebenfalls einen Anspruch auf Pension. Versicherte, die nach dem
zurückgelegten 10., aber vor dem zurückgelegten 15. Dienstjahre
invalid werden, haben Anspruch auf eine e i n m a l i g e A b f i n -
d u n g in der Höhe von 40 bis 80 °/o des zur Zeit der Entlassung
anrechenbaren Jahresverdienstes.

Stirbt ein Versicherter, der auf die soeben genannte Abfin-
dung Anspruch gehabt hätte, so wird an die W i t w e die Hälfte
und an die W a i s e n unier 18 Jahren die andere Hälfte dieser
Abfindungssumme ausbezahlt. Tritt der Tod des Versicherten
nach dem zurückgelegten 15. Dienstjahr ein, so betragen die
Witwen- und Waisenabfindung immer je 40 °/o des anrechen-
baren Jahresverdienstes. Sind nur Waisen vorhanden, so wird
diesen ausserdem noch die Hälfte der Witwenabfindung aus-
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bezahlt. War der Verstorbene bereits im Genuss der Invaliden-
pension, so wird an die Witwe und die Waisen unter 18 Jahren
eine allfällige Differenz zwischen den bereits bezogenen Pensionen
und der Maximalabfindung von 80 °/o des anrechenbaren Jahres-
verdienstes ausbezahlt.

Tritt ein Mitglied aus dem Dienst des Bundes aus, ohne da-
durch einen Anspruch auf eine der beschriebenen Kassenleistungen
erworben zu haben, so werden ihm seine eigenen Beiträge, ohne
Zinsvergütung, z u r ü c k v e r g ü t e t . Wenn der betreffende Ar-
beiter später wieder in den Dienst der S. B. B. eintritt, so hat
er diesen Betrag zuzüglich 3 '/a °/o Jahreszins, zurückzuerstatten,
wofür ihm im Versicherungsfalle die frühere Dienstzeit angerechnet
wird. Beim Eintritt eines Versicherten in die Beamtenpensions-
kasse fallen die von ihm geleisteten Beiträge samt den Zinsen
in diese Kasse. Dafür wird dem Übertretenden die Hälfte der
Zeit angerechnet, für die er gemäss den Statuten der bisherigen
Kasse beitragspflichtig war.

b. Die Bandes Verwaltung.

CM. Das Pensionsgesete.

Die Bestrebungen der B e a m t e n der B un des v er w a l -
t u n g zur Brwirkung einer Fürsorgeeinrichtung reichen bis zum
Jahre 1863 zurück. Nachdem der Bundesrat einen Vertrag vom
13. Juni 1862 genehmigt hatte, den die Lehrerschaft des Schwei-
zerischen Politecbnikums und der schweizerische Schulrat mit der
schweizerischen Rehtenanstalt in Zürich abgeschlossen hatten, wo-
durch er sich verpflichtete, für die Todesfall- und Altersrenten-
versicherung sämtlicher Lehrer am Politechnikum einen Beitrag an
die Versicherungsprämien zu leisten, wurde ihm am 27. No-
vember 1863 von 2158 eidgenössischen Zoll-, Post- und Tele-
graphenbeamten eine Petition eingereicht, der sich unterm 7. März
1864 noch 34 Beamte und Angestellte des eidgenössischen Militär-
departements anschlössen. In der Bittschrift wurde verlangt, es
möchte geprüft werden, „ob und wie den im Dienste des Bundes
stehenden Personen die Vorteile einer Versicherung gegen öko-
nomische Wechselfälle infolge körperlicher Gebrechen, Alters-
zunahme und Todesfall verschafft werden können, sei es durch
Anschluss an eine bereits bestehende Versicherungsanstalt, sei
es durch Einführung einer eigenen Kasse". Der Bundesrat trat,
auf das Gesuch ein und erliess eine „Botschaft betreffend die
Lebensversicherung der eidgenössischen Beamten und Angestellten
(vom 16. Juli 1866)". Eine grundsätzliche Opposition gegen den
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Gesetzesentwurf wurde in der Bundesversammlung nicht gemacht.
Die Behandlung desselben wurde auf das Jahr 1867 hinausgeschoben.O o

In der Sommersession 1867 wurde aber das Projekt von beiden
Räten an den Bundesrat zurückgewiesen, der es für zweckmässig
hielt, die Angelegenheit bis auf eine allfällige erneute Anregung
auf sich beruhen zu lassen. So sahen sich dann die Beamten ver-
anlasst, selbst an die Errichtung einer Kasse heranzutreten. Von
228 Beamten und Angestellten des Postkreises St. Gallen wurde
am 1. Juli 1870 der „Lebensversicherungsverein der Beamten und
Angestellten des Postkreises St. Gallen gegründet". Dieser Verein
wurde dann im Laufe deV Zeit, nach einer gründlichen versicherungs-
technischen Revision, in den „ S c h w e i z e r i s c h e n L e b e n s -
v e r s i c h e r u n g s v e r e i n " umgewandelt. Bis zum Jahre 1891
nannte sich die Institution „Versicherungsverein der eidgenös-
sischen Beamten und Bediensteten"1. Schon im Jahre 1873, nach-
dem der Verein seine Tore den Angehörigen aller Verwaltungs-
zweige geöffnet hatte, wurde ihm eine ßundessubvention von
Fr. 10,000 ausgerichtet. Auch in den folgenden Jahren wurde
diese Subvention bewilligt und später noch erhöht. Zurzeit reicht
die Bundessubvention zur Deckung von 25 °/o der Versicherungs-
prämien aus.

In der Junisession des Jahres 1881 wurde von den eid-
genössischen Räten nachfolgendes Postulat angenommen :

„Der Bundesrat wird eingeladen zu prüfen, ob die Ver-
„sicherung der eidgenössischen Beamten nicht auf zweckent-
„s-preehender Grundlage organisiert und obligatorisch erklärt wer-
„den sollte, und inzwischen für den Versicherungsverein der eid-
genössischen Beamten und Bediensteten einen erhöhten Beitrag
„in Aussicht zu nehmen.a

Daraufhin stellte der Bundesrat in seiner Botschaft vom
29. November 1881 den nachfolgenden Antrag an die Bundes-
versammlung :

„Der Art. 6 des Besoldungsgesetzes vom 2. Augstmonat 1873
„erhält folgenden Zusatz :

„Der Bundesrat wird ferner ermächtigt, solchen Beamten
„und Angestellten, welche nach einem Dienste von wenigstens
„15 Jahren in der eidgenössischen Verwaltung mit treuer Pflicht-
„erfüllung wegen Alters oder im Dienste entstandenen Gebrechen
„ihrer Berufsaufgabe nicht mehr zu genügen imstande sind, bei
„ihrer Entlassung eine Aversalsumme im Betrage von höchstens
„zwei Jahresbesoldungen oder in Ausnahmefällen einen Rücktritts-
„gehalt zu entrichten, sofern nicht bereits durch Bundesvorschriften
„für einzelne Klassen derselben eine andere Abfindung festgesetzt ist."
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„Die Leistungen des Bundes nach diesem Artikel werden
„durch den jährlichen Voranschlag bestimmt.1'

In seiner Sitzung vom 7. Juli 1883 vertröstete der Stände-
rat die Beamten auf das neue Besoldungsgesetz und auch der
Nationalrat war mit der Vertagung der Angelegenheit einver-
standen.

Nachdem der schweizerische Amtsbürgschaftsverein gegründet
und mit dem 1. Januar 1884 ins Leben getreten war, wurde
von diesem und dem Versicherungsverein ein Initiativkomitee
eingesetzt, das sich mit der Errichtung einer kombinierten In-
validen- und Altersversicherung befassen sollte. Während die
nötigen Vorarbeiten im Gänge waren, kamen die eidgenössischen
Räte den Bestrebungen einer solchen Versicherung selbst entgegen,
indem sie im Jahre 1887 den Bundesrat einluden, eine Unter-
suchung darüber anzustellen, ob nicht eine A l t e r s v e r s o r g u n g s -
kasse f ü r d i e e i d g e n ö s s i s c h e n B e a m t e n u n d A n g e -
s t e l l t e n zu errichten sei. Der Buudesrat beauftragte das eid-
genössische Versicherungsamt mit dem Ausarbeiten einer Bot-
schaft, die, datiert vom 19. November 1889, den eidgenössischen
Räten mit einem Entwurf zu einem „Bundesgesetz betreffend
die Entlassung arbeitunfähig gewordener eidgenössischen Beamten
und Angestellten" unterbreitet wurde. Art. l dieses Entwurfes
hatte folgende Fassung : „Der Bundesrat wird ermächtigt, solchen
„Beamten und Angestellten, welche wenigstens 15 Jahre in der
„eidgenössischen Verwaltung mit treuer Pflichterfüllung gedient
„haben und wegen Alters oder im Dienste entstandener Gebrechen
„ihrer Berufsaufgabe nicht mehr zu genügen imstande sind, bei
„ihrer Entlassung oder Nichtwiederwahl eine Aversalsumme im
„Betrage von 'höchstens dem doppelten vollen Diensteinkommen
„nach dem letzten dreijährigen Durchschnitt oder in Ausriahme-
„fällen einen Rücktrittsgehalt von höchstens 50°/o dieses Dienst-
„einkommens und nicht in höherem Betrage, als 1800 Franken
„per Jahr, zu entrichten. Vorbehalten bleiben die Bundesvor-
„schriften, welche für einzelne Klassen von Beamten und Ange-
„stellten eine andere Abfindung vofsehen.10

„Die daherigen Leistungen des Bundes werden durch den
„jährlichen Voranschlag bestimmt."1

Eine Änderung erfuhr dieser Entwurf bei der Behandlung
durch die Räte namentlich in der Richtung, dass bei Zuerken-
nung des Rücktrittsgehaltes auf die persönlichen sowie ökono-
mischen Verhältnisse des Betreffenden Rücksicht genommen werden
sollte und der Rücktrittsgehalt auf Fr. 2500 festgesetzt wurde.
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Gegen das von den Räten angenommene Gesetz wurde das Re-
ferendum ergriffen. In der Volksabstimmung vom 15. März 1891
wurde das sogenannte P e n s i o n s g e s e t z mit 353977 gegen
D l S 51 Stimmen verworfen.

Hb. Die Besoldungsnacltgenüsse.

Im Besoldungsgesetz vom 2. Juli 1897 wurde in Art. 10
•die Bestimmung aufgenommen: „Bei Erledigung von Stellen durch
.,Todes- oder Krankheitsfälle kann ein Nachgenuss der Besoldung
„bis auf ein Jahr eintreten.a

Auf Antrag des eidgenössischen Finanzdepartements beschloss
der Bundesrat am 29. Juli 1913 an invalid gewordene Beamte
und Angestellte, die während mindestens 18 Jahren im Bundes-
dienste gestanden hatten, R ü c k t r i t t s g e h ä l t e r auszuzahlen,
deren Minimum auf 40 °/o und deren Maximum auf 70 °/o des
im Zeitpunkt des Eintrittes der Invalidität bezogenen Gehaltes,
jedoch auf höchstens Fr. 5000, festgesetzt wurden. Beim Tode
von Beamten, die einen Rücktrittsgehalt bezogen haben, wird
nur eine allfällig bestehende Differenz zwischen der Summe der
bereits geleisteten Zahlungen und dem Jahresgehalt ausbezahlt.
Dem Beschluss kommt nur der Charakter einer allgemeinen Weg-
leitung zu; der Beamte kann daraus kein Recht ableiten.

Um den Übergang zu der noch zu besprechenden projektierten
Versicherungskasse der Beamten, Angestellten und ständigen
Arbeiter der Bundesverwaltung zu erleichtern, wurde der vor-
genannte Bundesratsbescbluss teilweise durch jenen vom 4. März
1919 mit Rückwirkung auf den 1. Januar 1919 abgeändert.
Diesem zufolge werden Rücktrittsgehälter ausbezahlt, wenn der
Beamte bzw. Angestellte während wenigstens 5 Jahren im Dienste
des Bundes gestanden hatte. Je nach dem Dienstalter wird der
Rücktrittsgehalt auf 36 bis 70% des unmittelbar vor dem Rück-
tritt bezogenen Gehaltes, aber auf höchstens Fr. 7000, fest-
gesetzt.

cc. Invalidität und Tod infolge Unfalles.

Hinsichtlich der Versicherung gegen Invalidität und Tod
infolge Unfalls waren für einzelne ßeämtengruppen schon geraume
Zeit zuvor Richtlinien aufgestellt worden. So z. B. unterstellte
das Bundesgesetz über das Postregal vom 5. April 1894 die eidge-
nössische Postanstalt mit Bezug auf vorkommende Unfälle den
Bestimmungen des Bundesgesetzes betreffend die Haftpflicht der
Eisenbahn- und Dampfschiffahrtunternehmungen bei Tötungen
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und Verletzungen vom 1. Juli 1875. Zur Vereinheitlichung der
von einzelneu Departements- bzw. Verwaltungsabteilungen ge-
troffenen verschiedenartigen Massnahmen wurde der Bundesrats-
beschluss vom 23. Januar 1900 gefasst. Dieser bestimmte:

„1. Es ist grundsätzlich für alle Beamte und Angestellte
„der Zentralbundesverwaltung, welche bei ihrer Diensterfüllung
„gewissen Gefahren ausgesetzt sind, eine Selbstversicherung gegen
„Unfall einzurichten."

„Die Versicherungssumme für den Todesfall oder den Fall
„gänzlicher Invalidität soll das Sfaehe des Jahreseinkommens nicht
„übersteigen. Die Frage, ob die Versicherung' auf dienstliche
„Unfälle beschränkt werden soll, wird noch offen gelassen.l'

„2. Das Indnstriedeparternent wird beauftragt, diesbezügliche
„Vorschriften unter tunlichster Berücksichtigung der vom Finanz-
„departement gemachten Äusserungen beförderlichst auszuarbeiten
„und dem Bundesrat behufs definitiver Beschlussfassung vorzu-
„legen."

VJ3. Die gegenwärtig mit privaten Versicherungsgesellschaften
„bestehenden Verträge betreffs Versicherung von Beamten und
„Angestellten der Zentralbundesverwaltung gegen Unfälle sind auf
„den nächstmöglichen Termin zu kündigen, eventuell nur je für
„ein Jahr und höchstens im Sfachen Betrag der Jahresbesoldung
„zu erneuern.a

Trotz dieser Anleitung war der Durchführung der Versiche-
rung noch ein zu weiter Spielraum gelassen, so dass der Bundes-
rat auf Antrag des Finanzdepartements am 25. Juli 1913 den
nachfolgenden Beschluss fasste:

„1. Der Bundesratsbeschluss vom 23. Januar 1900 betreffend
„die Errichtung einer Selbstversicherung für Beamte und Ange-
„stellte der Bundesverwaltung, welche bei ihrer Diensterfüllung
„gewissen Gefahren ausgesetzt sind, wird vorläufig bestätigt und
„das Studium und die allfällige Ausarbeitung einer diesbezüglichen
„Vorlage wird dem Bundesamt für Sozial Versicherung übertragen. ''

„2. Es wird beschlossen, dass einstweilen bei vorübergehender
„Arbeitsunfähigkeit infolge von Unfällen von durch den Bund
„versicherten Beamten und Angestellten den Verunfallten, welche
„während der Dauer ihrer Arbeitsunfähigkeit ihren Gehalt be-
„ziehen, nur die effektiven Kurkosten im Rahmen der Versicherung
„vergütet werden, und dass ein allfälliger Mehrbetrag der Unfalls-
„entschädigung zugunsten der betreffenden Verwaltung zu ver-
„einnahmen ist.a
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Eine an den Bundesrat gerichtete Anfrage der Schweizerischen
Unfallversicherungsanstalt in Luzern vom 16. Oktober 1913 ver-
anlasste diesen, durch das Volkswirtschaftsdepartement einen Vor-
sehlag betreffend die f r e i w i l l i g e Ve r S i c h e r u n g des Bundes-
personals be i de r S c h w e i z e r i s c h e n U n f a l l v e r s i c h e -
r u n g s a n s t a l t vorlegen zu lassen. Nachdem durch Bundesrats-
beschluss vom 1. Dezember 1913 alle Departemente eingeladen
worden waren, sich über den allfälligen Kreis der zu versichernden
Beamten auszusprechen, und dem Bundesamt für Sozialversicherung
Angaben über die Gefahrsverhältnisse zu machen, arbeitete dieses
•einen Bericht aus. Das Volkswirtschaftsdepartement seinerseits
wird dem Bundesrat einen bestimmten Antrag erst stellen können,
wenn von der Schweizerischen Unfalls Versicherungsanstalt in Luzern
die in Art. 116 Kranken- und Unfallversicherungsgesetz vorge-
sehene Vorlage über die Bedingungen der freiwilligen Versicherung
eingelangt sein wird.

da. Die Militärverwaltung.

Die Beamten, die Sicherheitswächter und die übrigen stän-
digen Angestellten der Festungswerke, sowie die ständigen An-
gestellten und das Hülfspersonal des Kavallerie-Remontendepots
und der Pferderegieanstalt wurden durch das „Bundesgesetz vom
28. Juni 1901 betreffend Versicherung der Militärpersonen gegen
Krankheit und Unfall'1 einer Invalidenpension und deren Hinler-
;lassene einer Hinterlassenenpension teilhaftig.

ee. Die Versiclienmgslcasse des Personals der Bundesvcrwaltung.

Im Jahre 1895 wurden die Bestrebungen des Amtsbürgschafts-
nnd Lebensversicherungsvereins, von denen bereits die Rede war,
weiter gefördert und in planmässiger Weise die begonnenen
Arbeiten durch eine Studienkommission weitergeführt. Aus Personal-
kreisen wurden der Kommission sechs verschiedene Entwürfe
•einer Fürsorgeinstitution für das eidgenössische Personal ein-
gereicht. An der Konferenz der sogenannten ^grossen Hülfs-
kassenkommissiona vom 24. März 1902 wurde einstimmig be-
schlossen, mit der Invaliditätsversicherung zugleich die Witwen-
«nd Waisen Versicherung einzuführen. Mit der Ausarbeitung eines
Statutenentwurfes wurde ein Dreierkollegium, die sogenannte
V)kleine Hülfskassenkommissiona, betraut, deren Entwurf am
13. März 1905 dem Bundesrat zuging, nachdem schon am 23. Juni
•des Vorjahres im Nationalrat das Postulat gestellt worden war :
„Der Bundesrat wird eingeladen, die Frage zu prüfen und darüber
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„zu berichten, ob es sich nicht im Interesse der Verwaltung
„empfehlen würde, eine Alters- und Invalidenversicherung der
„Beamten und Angestellten des Bundes zu gründen."

Für die ganze weitere Entwicklung der „Hilfskassenbe-
strebungen" verweisen wir auf den Inhalt unserer Botschaft vom
16. Mai 1919 an Ihre Räte, in der die Geschichte dieser Be-
strebungen eine eingehende Darstellung gefunden hat. Mit dieser
Botschaft unterbreiteten wir Ihnen den Entwurf zu einem
„ B u n d e s g e s t / . ü b e r d i e H i l f s k a s s e f ü r d i e e i d g e -
n ö s s i s c h e n B e a m t e n , A n g e s t e l l t e n u n d A r b e i t e r 1 0 ,
das deren obligatorische Versicherung gegen die wirtschaftlichen
Polgen der Invalidität und des Todes bezweckt. Wir können uns
deshalb hier auf die Feststellung beschränken, dass die Vor-
arbeiten der Bundesbehörden zur gesetzlichen Ordnung der Für-
sorge für das genannte Personal des Bundes abgeschlossen und
dass die jahrzehntelangen Bestrebungen in das Stadium der
Geseteesberatung getreten sind.

c. Die Anstalten des Bundes.
Eine baldige und befriedigende Behandlung der vorstehend

erwähnten Gesetzesvorlage zugunsten des Personals der allgemeinen
Bundesverwaltung ist um so mehr zu erhoffen, als, abgesehen
von den bereits behandelten Bundesbahnen, auch die vom Bund
ins Leben gerufene S c h w e i z e r i s c h e N a t i o n a l b a n k und
d i e S c h w e i z e r i s c h e U n f a l l v e r s i c h e r u n g s a n s t a l t i n
L u z e r n bereits definitive und vorbildliche Fürsorgeeinrichtungen
für das Alter, die Invalidität und die Hinterlassenen ihres Per-
sonals aufweisen.

aa. Die Sclaveizerisclie Nationalbank.

Am 1. Januar 1918 trat die als Genossenschaft gegründete
„Pens ionskasse de r B e a m t e n und Anges t e l l t en de r
S c h w e i z e r i s c h e n N a t i o n al b an k"1 in Wirksamkeit. Die
Kasse bezweckt, ihre Mitglieder freiwillig gegen die wirtschaftlichen
Folgen der Invalidität, des Alters und des Todes zu versichern.
Organe der Kasse sind :

a. die Gesamtheit der Mitglieder,
b. die Mitgliederversammlungen an den einzelnen Sitzen der

Schweizerischen Natioaalbank,
c. die Delegiertenversammlung und
d. der Vorstand.
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Nach vorausgegangener Beratung in den Mitgliederversammlungen
beschliesst die Gesamtheit der aktiven Mitglieder über die An-
nahme und Abänderung der Statuten, die Auflösung der Kasse
und die eventuelle Abtretung der Kasse mit Aktiven und Passiven
an- ein anderes Versicherungsunternehmen. Alle diese Beschlüsse
unterliegen der Genehmigung des Bankrates der Schweizerischen
Nationalbank. Die Führung und Leitung der Kasse ist dem Vor-
stand übertragen, der aus dem Vorsteher des III. Departementes
des Direktoriums der Schweizerischen Nationalbank, sowie je
zwei vom Direktorium und der Delegiertenversammlung gewählten
Mitgliedern besteht. Die Kasse hat ihren Sitz am Domizil des
Direktoriums der Schweizerischen Nationalbank in Zürich.

Die am 1. Januar 1918 bereits im Dienst der Nationalbank
stehenden Mitglieder der Lokaldirektionen, sowie alle ständigen
Beamten und Angestellten konnten auf Grund schriftlicher Beitritts-
erklärungen ohne weiteres der Kasse b e i t r e t e n . Später in den
Dienst der Bank eintretende Personen haben ausser der schrift-
lichen Beitrittserklärung das Zeugnis eines vom Vorstand der
Kasse bezeichneten Arztes beizubringen ; sie können nur dann als
Mitglieder aufgenommen werden, wenn sie weder mit Krankheiten
noch mit Krankheitsanlagen behaftet sind, die ein vorzeitiges
Ableben oder eine vorzeitige Dienstunfähigkeit befürchten lassen.
Tritt eine Person nach zurückgelegtem 40. Altersjahr in den Dienst
der Bank, so kann sie nur dann Mitglied der Kasse werden,
wenn sie den Gesundheitsausweis beibringt und die Beiträge bis
auf das 40. Jahr zurück nachbezahlt, in welchem Falle auch die
Bank die auf sie entfallenden Betreffnisse entrichtet. Der Ent-
scheid über die Aufnahme neuer Mitglieder steht dem Vorstand zu.

Für männliche Mitglieder besteht bis zum vollendeten 65.
und für weibliche Mitglieder bis zum vollendeten 60. Altersjahr
die Beitragspflicht. Sie erlischt im Falle der Pensionierung oder
des Todes, sowie mit dem zurückgelegten 40. Mitgiiedschaftsjahr.
Der ordentliche J a h r e s b e i t r a g für Mitglieder beträgt 5°/o
des anrechenbaren Jahreseinkommens, nach Abzug eines beitrags-
freien Betrages von Fr. 1200. Das höchst anrechenbare
Jahreseinkommen ist auf Fr. 8000 festgesetzt. Bei jeder Er-
höhung des anrechenbaren Jahreseinkommens hat das Mitglied
einen ausserordentüchen Beitrag -in der Höhe von 25 % desselben
zu leisten. Seitens der Bank ist die Leistung eines ordentlichen
Jahresbeitrages in der Höhe von 8 °/o des vollen anrechenbaren
Jahreseinkommens sämtlicher beitragspflichtiger Mitglieder der
Kasse und ausserdem eines ausserordentüchen Beitrages von 50 %
der Erhöhungen des anrechenbaren Jahreseinkommens vorgesehen.
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Die Bank garantiert ferner der Kasse eine jährliche Verzinsung
der durchschnittlichen Höhe ihrer Kapitalanlagen zu 4°/o. Sie
trägt die Verwaltungskosten der Kasse. Die letztere übernimmt
ihrerseits die weitere Ausrichtung der von den Verwaltungs-
behörden der Bank bis zum 1. Januar 1918 beschlossenen Pen-
sionen.

MUSS von der schweizerischen Militärversicherung oder infolge
Unfallhaftpflicht seitens der Bank im Falle der Invalidität oder
des Todes eine Entschädigung geleistet werden, so besteht ein
Anspruch gegenüber der Kasse nur so weit, als diese Leistungen
die in den Statuten der Kasse vorgesehenen nicht erreichen. Ist
ein Dritter (ausgenommen die Bank) für einen den Anspruch
an die Kasse begründenden Tatbestand schadenersatzpflichtig, so
tritt die Kasse bis auf die Höhe ihrer Leistungen in die 'Rechte
des betreffenden Mitgliedes und seiner Hinterlassenen ein.

Der Anspruch auf eine lebenslängliche I n v a l i d e n r e n t e
besteht für Mitglieder, die seit mehr als 5 Jahren der Kasse an-
gehören und die infolge von Krankheit, Unfall oder Altersbe-
schwerden dauernd dienstunfähig und deswegen von den Bank-
behörden in den Ruhestand versetzt werden. Je nach der Zahl
der bis zur Invaliderklärung zurückgelegten Mitgliedschaftsjahro
werden Pensionen in der Höhe von 40 bis 70 % des anrechen-
baren Jahreseinkommens ausgerichtet. Das Maximum der Pension
wird nach vollendetem 40. Mitgliedschaftsjahr erreicht. Wird ein
Mitglied später wieder arbeitsfähig, und weigert es sich, eine ihm
angebotene, seiner Vorbildung und früheren Tätigkeit entsprechende
Beschäftigung anzunehmen, so kann die Pension vom Vorstand
herabgesetzt, oder deren weitere Auszahlung eingestellt werden.
Eine Herabsetzung der Invalidenpension ist auch für den Fall
vorgesehen, dass ein pensioniertes Mitglied in ein Dienstverhältnis
tritt, oder sich durch regelmässige geschäftliche Tätigkeit einen
Erwerb verschafft, und dass demzufolge die Pension, vermehrt
um das neue Jahreseinkommen, das vor der Pensionierung be-
zogene Jahreseinkommen übersteigt.

Jedes männliche Mitglied, welches das 65. und jedes weib-
liche Mitglied, welches das 60. Altersjahr zurückgelegt hat, kann
von den Bankbehörden seine Versetzung in den Ruhestand be-
anspruchen und hat alsdann Anspruch auf die A l t e r s p e n s i o n .
Diese wird in der Höhe der den bis zum Rücktritt zurückgelegten
Mitgliedschaftsjahren entsprechenden Invalidenpension ausgerichtet.

Die W i t w e eines Mitgliedes, das der Kasse mehr als 5 Jahre
angehörte, hat Anrecht auf die Hälfte der Invalidenpension, auf
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die das Mitglied im Zeitpunkt seines Todes Anspruch gehabt hätte
oder die es, sofern es bereits pensioniert war, tatsächlich bezogen
hat. War die Witwe um mehr als fünfzehn Jahre jünger als
das verstorbene Mitglied, so wird die Witwenrente für jedes
angefangene Jahr des Altersunterschiedes um ein Vierzigstel ge-
kürzt. Die Witwenpension gelangt nicht zur Auszahlung, wenn
die Ehe für ungültig erklärt, gerichtlich geschieden oder getrennt
wurde, oder wenn die Witwe für ihre Kinder nicht als Mutter
sorgt. In besonderen Fällen kann ihr, wenn die Ehe nicht wegen
Verschuldens der Frau geschieden oder getrennt wurde, beim
Tode des Ehemannes ausnahmsweise eine reduzierte Witwen-
pension bewilligt werden. Dafür darf der Pensionsanspruch der
Witwe aus einer später geschlossenen Ehe des verstorbenen Mit-
gliedes entsprechend gekürzt werden. Bei Wiederverheiratung
der Witwe erlischt die Witwenpension. Es wird in diesem Falle
eine A b f i n d u n g in der Höhe des dreifachen Jahresbeitrages
der Witwenpension gewährt.

Dem W i t w e r eines verstorbenen weiblichen Mitgliedes
kommt nur dann ein Anspruch auf eine Pension1 zu, wenn er
«rwerbsunfähig ist und für seinen persönlichen Unterhalt auf das
Einkommen seiner Ehefrau angewiesen war.

Jedes unmündige Kind , das ein Versicherter hinterlässt, hat
Anspruch auf eine Waisenpension in der Höhe von einem Achtel
der Invalidenpension, auf die das verstorbene Mitglied im
Zeitpunkt seines Todes Anspruch gehabt hätte, oder die es, so-
fern es bereits pensioniert war, tatsächlich bezogen hat. Die an
Witwe und Waisen ausgerichteten Pensionen dürfen jedoch im
Gesamten den Betrag der vollen Invalidenpension nicht übersteigen.
Handelt es sich um Doppelwaisen, so fällt den unmündigen Waisen
während der Zeit, bis die jüngste Waise mündig geworden ist,
noch die Hälfte der Witwenpension zu. An alle Waisen zu-
sammen wird aber in diesem Falle nicht mehr als drei Viertel
der Invalidenpension bezahlt. Wurde eine Ehe erst nach dem
60. Lebensjahr oder nach der Versetzung in den Ruhestand ge-
schlossen, so entstehen für die Witwe und für die aus dieser
Ehe hervorgegangenen Kinder keine Ansprüche gegenüber der
Kasse.

Hinterlässt ein Mitglied weder eine Witwe, noch unmündige
Kinder, aber b e d ü r f t i g e A n v e r w a n d t e , zu deren Lebens-
unterhalt es wesentlich beigetragen hat, so kann diesen eine
Pension von höchstens der Hälfte der Invalidenpension für so
lange bewilligt werden, als die Bedürftigkeit andauert.

Bundesblatt. 71. Jahrg. Bd. IV. 5
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Auf Wunsch der Berechtigten oder deren gesetzlicher Ver-
treter kann der Vorstand an Stelle der Pensionen eine einmalige
K a p i t a l a b f i n d u n g gewähren, die den Barwert der Pension
nicht übersteigen darf.

Wird ein Mitglied während den ersten fünf Jahren seiner
Mitgliedschaft invalid, so gewährt die Kasse einmalige Abfindungen,
die im ersten Jahre 50 und im fünften Jahre 150 °/o des an-
rechenbaren Jahreseinkommens ausmachen. Stirbt ein Mitglied
innert den ersten fünf Jahren seiner Zugehörigkeit zur Kasse,
so wird der Witwe, den Waisen oder den Anverwandten ein
dem vorerwähnten Pensionsanspruch entsprechender Teil der Ab-
findungssumme ausbezahlt. Die für die Pensionierung aufgestellten
Grundsätze gelten sinngemäss für die Abfindung.

Sofern der A u s t r i t t aus dem Dienst der Bank nicht mit
der Pensionierung verbunden ist, erlischt mit ihm die Mitglied-
schaft. Dem aus der Kasse Austretenden werden die eigenen
Beiträge ohne Zinsvergütung zurückbezahlt. Weiblichen Mit-
gliedern, die wegen Verheiratung ausscheiden, wird ausserdem
ein Viertel der Beiträge der Bank zur Aussteuer gegeben.

Auf den 1. Januar 1918 wurden der Kasse aus dem bis-
herigen Bestand des'Fürsorgefonds Fr. 700,000 überwiesen und
ausserdem Fr. 300,000 aus den Geschäftsergebnissen der Bank.
Bei der Eröffnung der Kasse bestund ein Defizit auf dem Deckungs-
kapital in der Höhe von Fr. 159,740. Die Deckung dieses Defizits
und die Äufnung des Kassenvermögens erfolgt aus den jährlichen
Betriebsüberschüssen, sowie allfälligen Schenkungen, Vermächt-
nissen usw. Soweit das Vermögen nicht zur Bestreitung der
laufenden Ausgaben bereit gehalten werden miass, ist es in schwei-
zerischen Bundes-, Bundesbahn-, Kantons- oder Städteobligatiouon^
sowie in Obligationen und Pfandbriefen erstklassiger schweizeri-
scher Banken und in schweizerischen Hypotheken im ersten Rang-
anzulegen.

Auf den Zeitpunkt der Eröffnung der Kasse wurde durch
einen Sachverständigen eine versicherungstechnische Bilanz, nach
dem Grundsatz des Kapitaldeckungsverfahrens, aufgestellt. Ordent-
licherweise soll die Aufstellung einer solchen Bilanz alle fünf
Jahre, auf Verlangen des Direktoriums der Bank auch in der
Zwischenzeit erfolgen. Sollte sich auf Grund der versicheruugs-
technischen Bilanz ein Fehlbetrag von über zehn Prozent ergeben,
so sind sowohl die Beiträge der Mitglieder, als auch jene der
Bank zu erhöhen. Die Erhöhung darf für die Mitglieder höchstens
ein und für die Bank zwei Gebaltsprozente betragen. Reicht
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die Beitragserhöhung zur Deckung des Fehlbetrages nicht aus,
und übernimmt die Bank den noch verbleibenden Fehlbetrag nicht,
so sind die Leistungen der Kasse durch Statutenrevision herab-
zusetzen.

Von der Kasse wird für diejenigen ständigen Beamten und
Angestellten der Bank, die wegen vorgeschrittenen Alters oder
ungenügenden Gesundheitsausweises ihr nicht beitreten können,
die Besorgung einer S p a r v e r s i c h e r u n g übernommen. Diese
Personen haben gleich hohe Beiträge zu entrichten wie die Mit-
glieder der Pensionskasse; dieselbe Verpflichtung besteht auch
für die Bank. Die Einlagen werden von der Kasse zu 4?fa %
ährlich verzinst und der Zins zum Kapital geschlagen. Der Ge-
samtbetrag der Einlagen samt Zins und Zinseszins verfällt zu-
gunsten des Beamten oder Angestellten bzw. dessen Hinter-
lassenen, wenn die Invalidität oder der Tod eintritt, oder alters-
halber der Rücktritt aus dem Dienst der Bank erfolgt. Beim
Dienstaustritt aus ändern als den genannten Gründen werden
bloss die eigenen Einlagen des Beamten oder Angestellten samt
Zins und Zinseszins ausbezahlt.

bb. Die Schweig. Unfallversicherungsansialt in Imzern.

Der Verwaltungsrat der S c h w e i z e r i s c h e n U n f a l l v e r -
s i c h e r u n g s a n s t a l t in L u z e r n nahm in seiner Sitzung vom
26. Februar 1919 einstimmig eine Vorlage der Direktion an
betreffend das „ R e g l e m e n t der F ü r s o r g e k a s s e f ü r d ie
A n g e s t e l l t e n der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt
in Luzern", das rückwirkend auf den 1. Januar 1919 in Kraft
trat. Nach Massgabe dieses Erlasses versichert die Anstalt die
in ihrem Dienste stehenden vollbeschäftigten ständigen Ange-
stellten gegen die wirtschaftlichen Folgen von Invalidität^ Alter,
Krankheit und Tod. Zur Übernahme dieser Versicherung errichtet
die Anstalt eine Fürsorgekasse mit besonderem Rechnungswesen.
Die Verwaltung der Kasse erfolgt durch die Direktion. Das Ver-
mögen der Kasse wird nicht getrennt angelegt, aber in die
Passiven der Bilanz der Anstalt eingestellt. Einer Personal-
kommission, bestehend aus einem von der Direktion der Anstalt
bezeichneten Vorsitzenden und 12 Versicherten, die auf zwei
Jahre von den Versicherten der Zentralverwaltung und der Kreis-
agenturen gewählt werden, steht die Entgegennahme des Jahres-
berichtes und der Jahresrechnung zu. Ausserdem hat sie von
der Direktion vorgelegte Fragen zu begutachten und ausserordent-
liche Leistungen aus dem Hülfsfonds zu bewilligen. Sie kann auch
Anregungen betreffend Abänderung des Réglementes machen.
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Bei der Kasse sind o b l i g p t o r i s c h v e r s i c h e r t diejenigen
Angestellten, die am 31. Dezember 1918 im Dienste der Anstalt
stunden und bei ihrem Diensteintritt das 50. ' Altersjahr nicht
überschritten hatten. Ferner müssen der Kasse beitreten die
nach dem 31. Dezember 1918 in den Dienst der Anstalt tretenden
Angestellten, die das 40. Altersjahr noch nicht überschritten haben
und weder mit Krankheit, noch mit_ Krankheitsanlagen behaftet
sind, die ein vorzeitiges Ableben oder eine vorzeitige Dienst-
unfähigkeit befürchten lassen. Hat ein nach dem 31. Dezember
1918 in den Dienst der Anstalt Eintretender das 40. Alterjahr
bereits zurügelegt, so kann er von der Direktion oder der über-
geordneten Wahlbehörde nur aufgenommen werden, wenn er den
Gesundheitsausweis beibringt. Er sowohl, als auch die Anstalt
haben die Beiträge bis auf das 40. Jahr zurück nachzuzahlen.

Der ordentliche B e i t r a g der männlichen Versicherten ist
auf 5 % und jener der weiblichen Versicherten auf 4 °/o des
anrechenbaren Jahresverdienstes festgesetzt. Von jeder Erhöhung
des anrechenbaren Jahresverdienstes ist eine einmalige Einlage
von 25 °/o zu leisten. Der höchst anrechenbare Jahresverdienst
wurde auf Fr. 10,000 festgesetzt. Die Beitragspflicht erlischt bei
den männlichen Versicherten nach vollendetem 65. und bei weib-
lichen Versicherten nach vollendetem 60. Altersjahr, sowie im
Falle der Pensionierung oder des Todes. Ein teilweise invalider
Versicherter bleibt für den von ihm bezogenen reduzierten Jahres-
gehalt beitragspflichtig. Kein Beitrag ist während der Zeit zu
leisten, da ein Versicherter im Krankheitsfall die von der Kasse
gewährte Entschädigung für Gehaltsausfall bezieht.

Die Anstalt leistet diejenigen Beiträge, die notwendig sind,
damit die Kasse jederzeit ihren Verpflichtungen nachkommen kann.
Durch eine alle fünf Jahre aufzustellende versicherungstechnische
Bilanz wird die Höhe dieser Beiträge ermittelt. Seitens der Anstalt
werden 10 % des für die vollberechtigten Versicherten und die
Sparversicherten anrechenbaren Jahresverdienstes bezahlt. Ausser-
dem wird bei Gehaltserhöhungen eine Einlage von 50 °/o der-
selben gemacht.

Die Kasse vergütet an Versicherte, die seit 6 Monaten im
Dienste der Anstalt stehen, bei K r a n k h e i t die Hälfte der
Kosten für A r z t und Arzne i . Zudem wird eine Entschädigung
von 70 °/o des Gehaltsausfalles ausgerichtet, und zwar im Maximum
während 180 Tagen innerhalb 360 Tagen.

Wird ein Versicherter im Falle dauernder Dienstunfähigkeit
infolge Alters, Unfalles oder Krankheit in den Ruhestand ver-
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setzt, so hat er nach dem zurückgelegten 5. Dienstjahr Anspruch
auf eine lebenslängliche I n v a l i d e n p e n s i o n von 40 % des
anrechenbaren Gehaltes, die nach 30 Dienstjahren auf 70 °/o an-
steigt. Erfolgt eine Versetzung in eine Stelle mit niedrigerem
Jahresverdienst, so wird eine auf Grund der Diensteinbusse und
der zur Zeit der Versetzung zurückgelegten Anzahl Dienstjahre
berechnete Teilpension ausgerichtet.

Jeder männliche Versicherte, der das 65. und jede weib-
liche Versicherte, die das 60. Altersjahr zurückgelegt hat, kann
die Versetzung in den Ruhestand verlangen und hat Anspruch
auf eine lebenslängliche A l t e r s p e n s i o n in der Höhe der den
Dienstjahren entsprechenden Invalidenpension. Unter denselben
Voraussetzungen steht auch der Direktion oder der übergeordneten
Wahlbehörde das Recht zu, die Versetzung des Versicherten in
den Ruhestand ohne Nachweis der Invalidität zu verfügen.

Die W i t w e eines Versicherten, der fünf Dienstjahre zurück-
gelegt hat, erhält lebenslänglich eine Pension von 30 °/o der an-
rechenbaren Besoldung, die der Versicherte im Zeitpunkt seines
Todes bezogen hat. Bei Wiederverheiratung erlischt die Witwen-
pension, und sie wird ersetzt durch eine A b f i n d u n g s u m m e
in der Höhe der dreifachen Jahrespension. Keine Witwenrente
wird ausbezahlt, wenn die Witwe für ihre Kinder nicht als Mutter
sorgt oder schuldhafter Weise getrennt von ihrem Manne und
ihren Kindern lebt.

W a i s e n r e n t e n werden in der Regel bis zum zurückge-
legten 18. Altersjahr ausgerichtet. Wenn jedoch Waisen infolge
körperlicher oder geistiger Gebrechen über das 18. Jahr hinaus
dauernd erwerbsunfähig bleiben, wird vom 18. Jahre an eine
lebenslängliche Rente von 7 °/o des anrechenbaren Gehaltes ge-
währt. Die ordentliche Waisenrente beträgt
für l pensionsberechtigtes Kind 10 % der anrechenbaren Besoldung,
für 2 pensionsberechtigte Kinder zusammen 18 °/o der anrechen-

baren Besoldung,
für 3 pensionsberechtigte Kinder zusammen 25 % der anrechen-

baren Besoldung,
für 4 und mehr pensionsberechtigte Kinder zusammen 30°/o der

anrechenbaren Besoldung.

Doppelwaisen haben Anspruch auf die doppelte Waisen-
pension.

Wurde eine Ehe erst nach dem 60. Lebensjahr oder nach
der Pensionierung geschlossen, so begründet diese keinen Pen-
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sionsanspruch für die Witwe und für die aus dieser Ehe hervor-
gegangenen Kinder.

An Stelle der Pension kann der Verwaltungsausschuss auf
Antrag der Direktion, auf Wunsch der Berechtigten oder deren
Vertreter ausnahmsweise eine K a p i t a l a b f i n d u n g gewähren,
wenn überwiegende sachliche Gründe dafür sprechen. Dabei
darf die Abfindung, die unter Berücksichtigung der besonderen
Verhältnisse des Pensionsberechtigten festzusetzen ist, in keinem
Falle den mittleren Barwert seiner Ansprüche überschreiten.

Besteht seitens des Versicherten oder dessen Hinterlassenen ein
Anspruch an die schweizerische Militärversicherung, so gewährt die
Kasse nur eine allfällige Differenz zwischen den Leistungen der
Militärversicherung und jenen der Kasse. Hat das die Leistung
der Militärversicherung auslösende Ereignis die völlige Invalidität
oder den Tod zur Folge, so steht es den Versicherten bzw.
seinen Hinterlassenen frei, unter Verzicht auf alle Versicherungs-
leistungen der Kasse, die Rückzahlung der vom Versicherten ge-
leisteten Beiträge, ohne Zins, zu verlangen.

Bei einem. U n f a l l , den der Versicherte in Ausübung seines
Berufes erleidet (Betriebsunfall), gewährt die Kasse unter Zu-
grundelegung des anrechenbaren Jahresgehaltes mindestens die
Leistungen der obligatorischen Unfallversicherung.

Wenn der Versicherte während den ersten 5 Dienstjahren
invalid wird oder stirbt, oder wenn weder an die Witwe, noch
an Kinder Leistungen zu gewähren sind, so werden einmalige
Kapitalabfindungen gewährt. Bei Invalidität beträgt die Abfindung
im ersten Dienstjahr 50 °/o des anrechenbaren Einkommens und
steigt bis zum 5. Dienstjahr auf 150 % desselben an. Stirbt der
Versicherte, so erhalten seine Witwe und die Waisen, oder
wenn der Versicherte ledig war, seine Eltern und Geschwister
zusammen die Hälfte der erwähnten Abfindung. Tritt der Tod
des Versicherten nach dem zurückgelegten 5. Dienstjahr ein, und
müssen weder Witwen- noch Waisenrenten gewährt werden, so
erhalten Eltern, Ges'chwister und Kinder im Gesamten einen
Betrag in der Höhe des anrechenbaren Jahresgehaltes.

Für diejenigen Angestellten, die wegen vorgeschrittenen
Alters oder ungenügenden Gesundheitsausweises nicht vollberech-
tigte Mitglieder werden können, ist die Zugehörigkeit zur
S p a r v e r s i c h e r u n g obligatorisch. Bei Invalidität oder Tod
werden dem Sparversicherten bzw. dessen Hinterlassenen, die
seitens des Versicherten und der Anstalt gemachten Einlagen
samt Zins und Zinseszins ausgerichtet. Ist die Invalidität oder der
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Tod die Folge eines Betriebsunfalles, so bestehen die nämlichen
Ansprüche wie für die vollberechtigten Mitglieder. Letzteres ist
auch der Fall bei Krankheit.

A u s s e r o r d e n t l i c h e Z u s c h ü s s e an Kranke und inva-
lide Versicherte und deren Hinterlassene können durch Beschluss
der Personalkommission aus dem Hülfsfonds bewilligt werden.
Die Äufnung desselben erfolgt durch ausserordentliche, vom Ver-
waltungsrat der Anstalt bewilligte Einlagen. Demselben fliessen
auch Ersparnisse auf Leistungen der Kasse zu, die gemacht wer-
den können, wenn beim Tode vom vollberechtigten Versicherten
oder Sparversicherten keine Hinterlassenen vorhanden sind.

Tritt ein Versicherter aus dem Dienste der Anstalt aus, und
handelt es sich dabei nicht um einen A u s t r i t t zufolge von Alter,
Invalidität oder Tod, so werden ihm nur seine eigenen Beiträge,
ohne Zins, zurückvergütet. Allfällig bezogene Versicherungslei-
stungen werden dabei in Abzug gebracht, und zwar im vollen
Betrage, wenn der Versicherte nicht mindestens 10 Jahre im
Dienste der Anstalt gestanden hat. Versicherten mit mindestens
10 Dienstjahren wird nur die Hälfte der bezogenen Versicherungs-
leistungen abgezogen. Bei der Sparversicherung fallen die nicht
zur Rückzahlung gelangenden Einlagen der Anstalt dem Hülfs-
fonds zu.

d. Die Militärversieherung.
Neben den geschilderten bestehenden bzw. im Entstehen

begriffenen Fürsorgeeinrichtungen des Bundes und seiner An-
stalten sei schliesslich noch an die M i l i t a r V e r s i c h e r u n g
erinnert, durch die der Bund, wenn auch nicht als Arbeitgeber,
so doch als Inhaber der Wehrmacht, für die Wehrmänner sorgt.
Die Einrichtung dieser Milifcärversicherung, die übrigens nicht
als Versicherung im technischen Sinne, sondern eher als einseitige
Haftpflicht anzusprechen ist, darf als bekannt vorausgesetzt werden.

B. Fürsorge durch Selbsthülfe.

1. Bei Versicherungsgesellschaften.
Die ursprüngliche und lange Zeit hauptsächlichste Form der

Lebensversicherung, die Versicherung auf den Todesfall, ist dieser
ihrer Natur nach ausschliesslich Hinterbliebenenversicherung.
Seitdem die Gesellschaften Leistungen auch für den Erlebensfall,
namentlich für das Erreichen eines bestimmten Alters, versichern,
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betreiben sie damit auch die Altersversicherung. Über die Ver-
breitung der Fürsorge durch die Privatversicherungen geben die Be-
richte des schweizerischen Versicherungsamtes Aufschluss. Aus dem
Bericht für das Jahr 1916 ergibt sich, unter der Annahme, dass
die gesamte Wohnbevölkerung der Schweiz auf Ende 1916 rund
3,950,000 Personen betrug, die zusammen 880,0*00 Haushaltungen
bildeten, per Haushalt eine durchschnittliche Lebensversicherungs-
summe von Fr. 1487. Auf hundert Haushaltungen entfielen 37
Policen. Im Jahre 1886, dem Beginn der eidgenössischen Staats-
aufsicht, betrug die durchschnittliche Versicherungssumme auf
einen Haushalt Fr. 580; auf 100 Haushaltungen entfielen 9 Po-
licen. Im Zeitraum von 30 Jahren hat also die durchschnittliche
Versicherungssumme per Haushalt um 256,4 % un(^ ^ie ^an'
der auf 100 Haushaltungen entfallenden Policen um 411,1 °/<>
zugenommen. Trotz dieser Zunahme wird durch die Kapitalver-
sicherung bei privaten Versicherungsgesellschaften nur ein geringer
Bruchteil des vorhandenen Fürsorgebedürfnisses gedeckt.

Eine Fürsorge für den Invaliditätsfall ist bei den Lebens-
versicherungsgesellschaften in den seltensten Fällen durch selb-
ständige Versicherung möglich, da sie gewöhnlich nur in der
Form einer Zusatzversicherung zur Lebensversicherung zugelassen
wird. Weil die Invaliditätswahrscheinlichkeit etwa vom 65.
Altersjahre an sehr stark zunimmt, die Versicherungsgesellschaften
aber für diese Zusatzversicherung nur massige Prämien glauben
verlangen zu dürfen, so wird die Versicherung für den Invalidi-
tätsfäll meist nur bis zum 60. oder 65. Altersjahre übernommen.
Die Leistungen, für die die Versicherung genommen werden
kann, bestehen entweder im Brlass der Prämienzahlung für die
ganze Versicherung während der Invalidität oder, damit verbun-
den, in einer Rente für die noch nicht abgelaufene Versiehe-
rungsdauer, die meist auf 5 oderlO°/o der Versicherungssumme
beschränkt ist.

Die Mitversicherung der Invalidität in der privaten Le-
bensversicherung hat in neuerer Zeit bedeutend zugenommen.
Während zu Ende des Jahres 1900 die Summen der mit Inva-
liditätsversicherung verbundenen Versicherungen in der Schweiz,
sich auf Fr. 6,474,850 beliefen, betrugen sie Ende 1916 bereits
Fr. 48,585,031, was einer Steigerung von 750,-t % gleichkommt.
So bedeutend diese Entwicklung auch ist, so vermag sie dochT
da sie sich in der Hauptsache in den bessergestellten Bevölke-
rungsklassen vollzieht, das Bedürfnis nach einer weite Kreise umfas-
senden sozialen Fürsorge nicht zu befriedigen. Das schweizerische
Versicherungsamt hat denn auch schon in seinem Berichte über
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das Jahr 1890 geschrieben : „Die Altersrenten spielen noch eine-
sehr bescheidene, die Invalidenversicherung gar keine Rolle.
Hier hat die Privatversicherung noch viel zu tun, wenn sie der
Initiative des Staates auf diesem Gebiete zuvorkommen will.01

2. Durch genossenschaftlichen Zusammenschluss.

So geeignet die Versicherung durch Personenverbände auf
Gegenseitigkeit sich in der Krankenversicherung erwiesen hat,
so vermag die Schaffung verhältnismässig kleiner Vereine bzw.
Genossenschaften das Versicherungsbedürfnis für das Alter, die
Invalidität und die Hinterbliebenen nicht genügend zu befriedigen.
Immerhin ist der Bestand solcher Gegenseitigkeitskassen nicht
unbedeutend. Aus der vom schweizerischen Industriedepartement
im Jahre 1907 herausgegebenen Statistik betreffend „Die gegen-
seitigen Hülfsgesellschaften in der Schweiz im Jahre 1903a geht
hervor, dass diese Gesellschaften bestrebt waren, rund 370,000
Personen eine Fürsorge für eines oder mehrere der genannten
Risiken zu bieten. In der genannten Zahl sind rund 44,000 bei
einer Eisenbahn oder Dampfschiffunternehmung beschäftigte Per-
sonen Inbegriffen, die, nachdem der Grossteil dieser Unterneh-
mungen vom Bunde übernommen worden ist, einer zweckmässigen
Fürsorge teilhaftig sind, was auch für die bei privaten Trans-
portunternehmungen beschäftigten Personen zutrifft. Von den
verbleibenden 326,000 Personen gehörten gegen 83,000 soge-
nannten Frankenkassen an, die aber den Hinterlassenen ihrer
Mitglieder nur überaus bescheidene Summen ausbezahlen können.
Dabei besteht kein Anrecht auf einen bestimmten Betrag; dieser
richtet sich vielmehr nach der Zahl der vorhandenen Mitglieder,
von denen jedes beim Tode eines ändern einen gleichhohen
Betrag, in der Regel einen Franken (daher der Name Franken-
kasse), beisteuert. Die Vorsorglichen, die solchen Kassen in jungen
Jahren beitreten, haben zu befürchten, dass beim Ausbleiben
von Neueintritten und bei starker Sterblichkeit unter den noch
verbleibenden alten Mitgliedern ihren Angehörigen nur karge,
völlig unzureichende Unterstützungen in Aussicht stehen. Aber
auch bei der Mehrzahl der übrigen Hülfskassen reichen die aus-
bezahlten Sterbegelder oft kaum aus, um die Beerdigungskosten
zu decken. Kassen, die in ihren Statuten die Ausbezahlung von
Alters-, sowie Witwen- und Waisenrenten vorgesehen haben,
ohne sich über die Beschaffung der notwendigen Deckung Rechen-
schaft zu geben, wirtschaften ohne jegliche versicherungstechnische
Überlegung. IH neuerer Zeit ist immerhin eine Besserung ein-
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getreten. Es ist dies die Frucht einer jahrelangen Aufklärungs-
arbeit durch Fachmänner, besonders auch durch die Berichter-
stattung des schweizerischen Versicherungsamtes. Zurzeit sind
es namentlich Berufsverbände, so z. B. der „Verband reisender
Kaufleute der Schweiz", die „schweizerischen Versicherungskassen
für Buchdruckereiangestelltea, die „Union, Verein der schweize-
rischen Hotelangestelltent'", sowie auch der „Schweizerische Tj'po-
graphenbund", die bestrebt sind, ihre Fürsorgeinstitutionen auf
eine gesunde Basis zu stellen.

Besondere Erwähnung verdienen die durch die technische
Gesellschaft Baden ins Leben gerufenen Bestrebungen, Betriebe
einer bestimmten Branche, oder sogar die Arbeitgeber in ihrer
Gesamtheit, zu veranlassen, gemeinsame Alters- und Invaliditäts-
küSBen zu gründen, in denen den Angestellten und Arbeitern
ein Mitspracherecht eingeräumt würde. Damit hofft man, die
vom Personal als Nachteil empfundene Tatsache, dass die Für-
sorgeinstitutionen der Arbeitgeber den Arbeitnehmer mangels
jeglicher Freizügigkeit unter den Fürsorgeeinrichtungen zu sehr
an den einzelnen Arbeitgeber ketten, zu beseitigen. Sollte die
Schaffung solcher Kassen nicht möglich sein, so denkt man an
eine Lösung in der Weise, dass die Vereinigung schweizerischer
Angestelltenverbände zur Gründüng einer Alters- und Invaliden-
versicherung schreitet, für die eine Beteiligung der Arbeitgeber,
des Bundes, der Kantone und der Gemeinden angestrebt würde.
In der Zusammenkunft von Vertretern schweizerischer Berufs-
und Angestelltenverbände vom 23. September 1917 wurde eine
Kommission zum Studium der Alters- und Invalidenfürsorge be-
stimmt.

C. Staatliche Versicherung in den Kantonen.
Die Kantone Neuenburg und Waadt waren die ersten, die

eine allgemeine Altersfürsorge anstrebten. Auch in einer Reihe
anderer Kantone beschäftigte man sich im ersten Jahrzehnt dieses
Jahrhunderts mit Vorarbeiten und Projekten. Um eine zu weit
auseinandergehende Gesetzgebung der Kantone wenn möglich zu
vermeiden,. und damit die spätere Regelung durch den Bund zu
erleichtern, unternahm es der Regierungsrat des Kantons St. Gallen,
auf den 3. August 1908 eine interkantonale Konferenz einzube-
rufen. An dieser, in St. Gallen abgehaltenen Konferenz, Hessen
sich die Kantone Zürich, Bern, Glarüs, Solothurn, Baselstadt,
St. Gallen und Aargau vertreten. Nicht eingeladen wurden die
Kantone, in denen die Frage der Alters- und Invaliditätsver-
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Sicherung noch nicht öffentlich erörtert worden war, oder in
denen bereits eine Altersversicherung existierte (Neuenburg und
Waadt), oder zurzeit ein Gesetzesentwurf in einem weit vorge-
schrittenen Stadium der Behandlung durch den Gesetzgeber
•(Genf) stund. Über die nachfolgenden Punkte wurde ein ein-
stimmiger Beschluss erzielt :

„Die Kantone sollen und können die Alters- und Invaliditäts-
versicherung von sich aus durchführen, um so mehr, als durch die-
selbe eine erhebliche Entlastung des Armenwesens 'eintreten wird.

Dabei ist schon wegen der Freizügigkeit eine möglichst ein-
heitliche interkantonale Verständigung über die Hauptpunkte an-
zustreben. Es ist von grossem Vorteil, wenn die einzelnen Kan-
tone schon jetzt mit der Reservierung von Geldmitteln beginnen,
da eine finanzielle Beteiligung des Bundes, welche anzustreben
ist, erst erwartet werden darf, wenn dessen eigene Aufgaben,
wie Kranken- und Unfallversicherung, unter Dach sind. Ins Auge
zu fassen ist einzig und allein die Alters- und Invaliditätsver-
sicherung, diese aber soll für Männer und Frauen, und zwar
nicht etwa nur für Kantonsbürger, obligatorisch erklärt werden.

Neben dem Obligatorium ist für den Rest der Bevölkerung
eine freiwillige Versicherung ohne Belastung des Staates vorzu-
sehen. Die Auszahlung der Altersrente von mindestens Fr. 300
soll spätestens mit dem 65. Altersjahr beginnen. Für die Invalidi-
tätsversicherung soll eine Wartefrist von höchstens fünf Jahren
gelten. Die Organisation soll einfach und tunlichst mit bereits
bestehenden Amtsstellen durchgeführt werden. Die Kantonsregie-
rungen werden sich ihre Arbeiten auf diesem Gebiete vor der
definitiven Erledigung zustellen.a

Diesem Beschluss, der die Einführung der obligatorischen
Alters- und Invaliditätsversicherung als erfüllbare Pflicht der
Kantone bezeichnet, ist bis jetzt nur von einem einzigen Kanton
Folge gegeben worden. Im übrigen besteht in zwei Kantonen
die gesetzliche Ordnung und Unterstützung der freiwilligen Ver-
sicherung, und in ändern Kantonen sind wenigstens Vorberei-
tungen getroffen worden.

1. Kantone mit bestehender gesetzlicher Regelung.

a. Kanton Neuenburg.

Im Jahre 1895 ordnete die Kantonsregierung eine Unter-
suchung über den finanziellen Stand von einigen im Kanton
Neuenburg domizilierten gegenseitigen Hülfskassen (sogenannte
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„Fraternités" und „Prévoyances") an. Die gehegten Befürch-
tungen, dass die Einlagen der Bevölkerung bedroht seien, er-
wiesen sich durch die technische Expertise als begründet. Um
die nach dem System der Frankenkassen betriebenen Kassen
zu einer einzigen Kasse zu verschmelzen, wurde durch Gesetz vom
29. März 1898 die „Caisse cantonale dassurance populaire" ge-
gründet, die im Jahre 1899 ihren Betrieb eröffnete.

Die Kasse ist eine unter Mithülfe des Staates betriebene
Gegenseitigkeftsanstalt, die zu den günstigsten Bedingungen die
im Gesetz oder einem allfälligen Ergänzungsgesetz vorgesehenen
Formen der Lebensversicherung gewähren und durch ihre sichere
und rationelle Organisation auch zur Fürsorge aufmuntern will.

Nach dem Gesetz vom 15. Mai 1906 sind vorgesehen: die
T o d e s f a l l v e r s i c h e r u n g mit lebenslänglicher und abge-
kürzter Prämienzahlung, die g e m i s c h t e V e r s i c h e r u n g und
die R e n t e n v e r s i c h e r u n g . Bei der letztgenannten Versiche-
rungsart sind sowohl sofort beginnende, als auch aufgeschobene
und temporäre, sowie Kinder- und Waisenrenten zulässig.

Die Kapital Versicherungen bewegen sich im Rahmen von
mindestens Fr. 100 und höchstens Fr. 5000; der Höchstbetrag
der Monalsrente ist auf Fr. 100 festgesetzt worden.

Ein Beitrittszwang besteht nicht. V e r s i c h e r u n g s b e -
r e c h t i g t sind ohne Unterschied der Heimatzugehörigkeit alle
im Kanton wohnhaften Personen. Neuenburger, die ausserhalb
des Kantons wohnen, können sich für eine Rente versichern.
Das gleiche Recht geniessen mit Einwilligung des Staatsrates
auch diejenigen Personen, die im Kanton Neuenburg aufgewachsen
sind, später aber ihren Beruf in einem ändern Kanton ausüben.

Wer eine Versicherung auf den Todesfall oder eine gemischte
Versicherung abschliessen will, hat sich einer ärztlichen Unter-
suchung zu unterziehen. Es werden aber auch nicht vollkommen
gesunde Bewerber aufgenommen, für die jedoch eine dreijährige
Karenzzeit besteht. Stirbt eine solche Person während der Karenz-
zeit, so zahlt die Kasse an die Hinterlassenen die einbezahlten
Prämien zurück.

Die P r ä m i e n sind nach dem Eintrittsalter festgesetzt und
sollen allmonatlich im voraus entrichtet werden. Zahlt der Ver-
sicherte schon im Januar die Monatsprämien für das ganze Jahr,
so geniesst er eine Ermässigung von 2 %. Werden die Prämien
nicht innert einer Frist von 30 Tagen nach Verfall bezahlt, so
hat der Versicherte für jede rückständige Monatsprämie 5 °/o
Verzugszins zu leisten. Vom zurückgelegten 80. Lebensjahre an
sind keine Prämien mehr zu entrichten.
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Beim Verzug in der Prämienzahlung wird nach zweimaliger
Mahnung und einer unbenutzten Nachzahlungsfrist von 6 Monaten
die Police in eine prämienfreie mit entsprechend herabgesetzter
Versicherungssumme umgewandelt, sofern nicht, was aber nur
hinsichtlich eines Kantonsangehörigen zulässig ist, dessen Heimat-
gemeinde die Police übernimmt, in welchem Falle der Versicherte
nur mit Einwilligung der betreffenden Gemeinde über das Ver-
sicherungskapital verfügen darf.

Von den bei der Kasse versicherten Summen ist ein Kapital-
betrag bis zu Fr. 1000 und ein jährlicher Rentenbetrag bis zu
Fr. 600 weder abtretbar noch verpfändbar.

Ein R ü c k k a u f s r e c h t der Versicherung geniesst nur, wer
mehr als 60 Jahre alt ist, es sei denn, dass es sich um einen
Kantonsfremden handelt, der aus dem Kanton Neuenburg weg-
zieht, wobei der Rückkauf auf die Kapital Versicherungen be-
schränkt ist.

Hinterlässt ein Versicherter keine Erben, so fällt die Ver-
sicherungssumme der Kasse zu. Besteht ein Grund zur Befürch-
tung, dass die Versichungssumme von Erbberechtigten leichtsinnig
verschwendet wird, oso kann der Verwaltungsrat der Kasse bzw.
die Gemeindebehörde vom Friedensrichter die zur Sicherung des
Kapitals nötigen Massnahmen oder dessen sparsame Verwaltung
verlangen.

Der K a n t o n trägt die sämtlichen Verwaltungskosten der
Kasse mit Einschluss der Ausgaben für die ärztliche Unter-
suchung und übernimmt die Mehrprämien, die durch das erhöhte
Risiko der Personen mit mangelhafter Gesundheit bedingt sind,
wo diese Versicherten keine höheren Prämien als die gesunden
Mitglieder zu bezahlen haben. Endlich leistet der Kanton einen
Beitrag an die Prämien derjenigen Personen, die sich zwischen^
dem 18. und 39. Altersjahr versichern lassen. Verlässt ein Ver-
sicherter, der nicht Kantonsbürger ist, den Kanton Neuenburg,
so verliert er den Anspruch auf die Subvention, kann aber Mit-
glied der Kasse bleiben. Eine Ausnahme von dieser Regel be-
steht für die ehemaligen Mitglieder der Sterbekassen, die in der
Caisse cantonale d'assurance populaire aufgegangen sind.

Der erzieherische Ansporn, den das Subventionsgesetz aus-
üben will, liegt darin, dass die Prämienbeiträge bei niedrigem
Eintrittsalter höhere sind als bei späterem Eintritt. Eine Be-
schränkung der Subvention ist insofern vorgesehen, als diese nur
für die ersten Fr. 500 bei Todesfallversicherungen und Fr. 30
einer Monatsrente ausgerichtet wird. Gemäss Gesetz vom Jahre
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1906 beträgt der Staatsbeitrag für Personen, die mit dem 18. Altera-
jahr der Kasse beitreten, 48 Rp. ; er sinkt bis auf 19 Rp. beim
Eintrittsalter 39 für je Fr. 100 Kapitalversicherung. Als Staats-
beitrag für je Fr. 10 Rente sind Fr. 2. 7.6 für das Eintrittsalter 18
und Fr. 1. 32 für das Eintrittsalter 39 vorgesehen.

Zur D e c k u n g der durch die Leistung des Staates ent-
stehenden Ausgaben erhebt dieser einen Steuerzuschlag von 20 Rp>
auf je Fr. 1000 Vermögen. Der Überschuss dieser Einnahmen
über die Ausgaben wurde in den Jahren 1898 bis 1904 zur
Anlage eines Reservefonds verwendet (Fonds de réserve et de
prévoyance), der zu Ende 1917 rund Fr. 185,000 betrug. Seit
dem Jahre 1904 wird der Staatsbeitrag auf dem Budgetwege
bestimmt.

Die O r g a n e der Kasse sind die Generalversammlung der
Versicherten in jedem Amtsbezirk, die Bezirksvorstände, der Ver-
waltungsrat, die Direktion, die Prüfungskommission und die Ver-
trauensmänner.

Die Entstehungsgeschichte der Caisse d'assurance populaire
macht es verständlich, dass der richtigen versicherungstechnischen
Fuudierung der Kasse besondere Sorgfalt geschenkt wurde, was
aus folgenden Massnahmen erhellt:

Das Deckungskapital muss auf Schluss jedes Rechnungsjahres
berechnet und zurückgestellt werden. Eine Überprüfung der Be-
rechnung hat durch einen Experten stattzufinden. Einem Garantie-
fonds werden alljährlich ein Zehntel des Einnahmenüberschusses
zugewiesen, bis dieser die Höhe einer durchschnittlichen Jahres-
ausgabe an Versicherungsleistungen, berechnet auf Grund der
fünf vorangegangenen Geschäftsjahre, aufweist. Dem Gewinn-
verteilungsfonds der Versicherten wird der Rest des Einnahmen-
überschusses zugewiesen. Sofern es der Geschäftsstand erlaubt,
wird den Versicherten, deren Versicherungen während zwei Jahren
in Kraft gestanden, eine Rückvergütung in der Form des Erlasses
einer oder mehrerer Monatsprämien gewährt. MUSS der Garantie-
fonds angegriffen werden, so dürfen weitere Zuweisungen an den
Gewinnverteilungsfonds erst gemacht werden, nachdem der Garantie-
fonds wieder auf seine gesetzliche Höhe gebracht worden ist.

b. Kanton Waadt.
Durch Gesetz vom 2. März 1907 (abgeändert am 1. Sep-

tember 1910), das den Abschluss von Alterspensionen zu er-
leichtern und dazu aufzumuntern bezweckt, wurde die '„Caisse
cantonale vaudoise des retraites populaires1* mit eigener juristischer
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Persönlichkeit geschaffen. Die Kasse wird unter Aufsicht und mit
der Garantie des Staates geleitet, aber ihre Verwaltung und ihr
Vermögen sind von ihm unabhängig. Von sämtlichen kantonalen
und kommunalen Steuern, sowie auch von der Steuerpflicht ist
sie befreit. Eine Beitrittspflicht besteht nicht. V e r s i c h e r u n g s -
b e r e c h t i g t sind alle im Kanton Waadt wohnhaften Personen,
sowie die ausserhalb des Kantons wohnenden Kantonsangehörigen.

Versichert wird eine R e n t e , die mit dem 50. oder 65. Alters-
jahr, auf Wunsch auch mit einem dazwischenliegenden Altersjahr
beginnt. Bei früher eintretender Invalidität kann der Versicherte
die Auszahlung einer seinem Alter entsprechenden Rente ver-
langen. Der Rentenkauf erfolgt durch das Mitglied der Kasse oder
durch einen Dritten. Zu den Einzahlungen des Rentenkäufers
kommen die durch das Gesetz bestimmten Ermunterungsprämien
des Staates hinzu.

Die E i n z a h l u n g e n können jederzeit geleistet werden;
jede Einzahlung bildet für sich eine Versicherungsoperation und
verpflichtet zu keinen weitern Leistungen. Die Kasse ist berech-
tigt, Einlagen von verheirateten Frauen oder von Minderjährigen
auch ohne Zustimmung des Ehemannes bzw. der Eltern oder
des Pflegers anzunehmen. Am Schlüsse jeden Jahres wird für
die in dessen Laufe gemachten Einzahlungen, diese als einmalige
Prämie betrachtet, gemäss den bei der Einzahlung in Kraft stehen-
den Tarifen eine dem Einlagealter entsprechende Rente bestimmt.
Die Einzahlungen können demnach dauernd aufgehoben oder unter-
brochen werden, ohne dass dadurch die erworbenen Rechte auf
den bereits geleisteten Einzahlungen verwirkt werden. Die Ein-
zahlungen sind entweder definitive oder bedingte. Nach Wahl des
Einlegers werden für die definitiven Einzahlungen Renten mit
oder ohne Rückgewähr erworben. Im ersteren Falle werden die Ein-
zahlungen beim Tode des Versicherten an dessen Erben zurück-
bezahlt, wann auch der Tod eintreten möge. Die bedingten Ein-
zahlungen werden dem Deponenten oder einer von ihm. bestimmten
Person gutgeschrieben und zum Zinsfuss der kantonalen waadt-
ländischen Ersparniskasse verzinst. Innert 10 Jahren, vom Tage
der Einzahlung an gerechnet, muss die Umwandlung in eine
Rente erfolgen. Zu diesem Zwecke hat der Deponent bei Er-
öffnung des betreffenden Kontos anzugeben, welche Versicherungs-
form er wünscht. Massgebend für die Umwandlung ist das Alter
des Begünstigten im Zeitpunkt der 'Umrechnung. Bis zu diesem
Zeitpunkt steht dem Deponenten das Recht zu, entweder nach
vorheriger dreimonatlicher Kündigung die Rückzahlung der Ein-
lagen ohne Zins zu verlangen, oder dieselben samt Zins auf den.
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Namen eines ändern Begünstigten zu übertragen. Stirbt der De-
ponent oder wird er zahlungsunfähig, so werden die Einzahlungen,
die er zugunsten einer Drittperson gemacht hat, ohne weiteres
in eine Rente auf deren Namen umgerechnet. Beim Tode des
Begünstigten werden die Einzahlungen samt Zinsen dem De-
ponenten oder dessen Erben zurückerstattet.

Der Staat kann die Kasse zur Auszahlung der auf Grund-
kantonaler Gesetze festgesetzten Renten an Angestellte und Be-
amte des Staates beauftragen. Er kann sie auch ermächtigen,
besondere Vereinbarungen betreffend Kollektivversicherungen für
das Alter und die Invalidität, sowie Witwen- und Waisen Ver-
sicherungen mit kommunalen Verwaltungen, privaten Fabrik-, Han-
dels- oder landwirtschaftlichen Betrieben abzuschliessen, die ihren
Sitz im Kanton Waadt haben und mindestens zehn Angestellte
beschäftigen.

Der H ö c h s t b e t r a g der jährlichen R e n t e ist auf
Fr. 1200 festgesetzt. Die jährlichen Einlagen sind beschränkt
.auf Fr. 3000 für das erste Jahr und Fr. 1000 für die nachfol-
genden Jahre. Für den Kauf von Renten ohne Rückgewähr ist
die jährliche Einlage während den letzten zehn Jahren vor Be
iginn des Rentengenusses auf Fr. 500 beschränkt. Einlagen mit
Rückgewähr können später in solche ohne Rückgewähr umge-
wandelt werden, wodurch sich der Begünstigte eine höhere Rente
.sichert.

Die Pensionen sind jeweilen am Ende eines Vierteljahres
.zahlbar. Das im Steuergesetz vorgesehene Existenzminimum darf
für die Steuerveranlagung in Abzug gebracht werden. Für den
von den Einlagen des Staates und Drittpersonen herrührenden
Betrag sind die Pensionen unübertragbar und unpfändbar.

Vom Staatsrat werden die Tarife und Versicherungsbedin-
igungen genehmigt, der auch jederzeit befugt ist, deren Abänderung
zu verlangen.

Durch Gewährung von A u f m u n t e r u n g s p r ä m i e n unter-
stützt der Staat den Rentenkauf. Diese Aufmunterungsprämie
wird für jeden Versicherten bezahlt, der selbst oder zu dessen
-Gunsten eine Drittperson, im betreffenden Jahr eine Einlage von
mindestens Fr. 6 gemacht hat. Für Mitglieder von Schülerhülfs-
kassen wird der Staatsbeitrag schon dann gewährt, wenn die Ein-
lage mindestens Fr. 2 betrug.

Die Aufmunterungsprämien werden am Schlüsse jedes Ge-
schäftsjahrs der Kasse einbezahlt, um in eine Rente ohne Ruck-
gewahr umgewandelt zu werden, die im selben Altersjahr zur
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Auszahlung • gelangt, wie die aus der eigenen Einlage erworbene
Rente.

Die Aufmunterungsprämien betragen
Fr. 6. — für eine persönliche Einlage von Fr. 6. — bis Fr. 11. 99,

•n 8. — n -n v n n » 1 .̂ — „ „ 23. 99,
-io 94. en

•n iu' n n n n 11 lì -1*1 7) D ""•
Für die Mitglieder von Schülerhülfskassen ist die Aufmun-

ierungsprämie des Staates bis zum Betrage von Fr. 6 gleich hoch
•wie die persönliche Einlage.

Keine Aufmunterungsprämien werden bezahlt:
1. an Ausländer;
2. an Versicherte, die sich ihren Unterhalt nicht durch Aus-

übung eines Berufes oder Handwerks erwerben. Eine Aus-
nahme von dieser Bestimmung ist gemacht für Minderjährige,
Witwen und unverheiratete weibliche Personen, die im
Haushalt beschäftigt sind, sowie unbemittelte Personen, die
zufolge von körperlichen oder geistigen Gebrechen ausser-
stande sind, ihren Lebensunterhalt zu verdienen.

Die verheiratete Frau hat Anspruch auf die Aufmun-
terungsprämie, wenn dies auch für den Mann zutrifft;

3. an Versicherte, die vor Zurücklegung des 55. Altersjahres
in den Genuss der Rente treten wollen;

4. an Personen, die im Laufe des Geschäftsjahres mehr als
Fr. 60 eingelegt haben;

5. an Personen, die auf ihrem Einlagekonto ausser den Auf-
munterungsprämien des Staates ein Guthaben von mehr als
Fr. 2000 besitzen.

Der Staat trägt die V e r w a l t u n g s k o s t e n der Kasse
mittelst einer Provision von 5 °/o der Einlagen ohne Rückgewähr
und 3 % jener mit Rückgewähr. Für bedingte Einzahlungen
wird die Provision bei deren Umwandlung in die Rente bezahlt.

Ausserdem gewährt der Staat an gegenseitige Hofgesell-
schaften, sofern mindestens 10 Mitglieder derselben bei der Kasse
Einlagen im Mindestbetrage von Fr. 6 im betreffenden Geschäfts-
jahr gemacht haben — Fr. 2 bei Schülerhülfskassen —, eine Sub-
vention in der Höhe von 10 °/o der den Versicherten selbst ge-
währten Aufmunterungsprämien. Es soll diese Subvention im
Durchschnitt nicht weniger als 60 Rp. für ein Mitglied betragen.

Diese Subvention wird ausgerichtet, um die Verwaltungskosten
der Hülfskassen zu decken und dem Sekretär-Kassier eine Ent-
schädigung gewähren zu können. Ein allfälliger Überschuss darf
verwendet werden, um jenen Versicherten zu Hülfe zu kommen,
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denen vorübergehend die Entrichtung ihrer Mitgliederbeiträge un-
möglich ist. Über die Verwendung dieser Subvention kann von
der Verwaltung der Kasse alljährlich ein Bericht verlangt werden.

Die „Caisse cantonale vaudoise des retraites populaires"
stellt alle drei Jahre eine t e c h n i s c h e B i l a n z auf. Wird durch
diese ein Gewinn ausgewiesen, so ist er in nachfolgender Weise
zu verteilen :

25 % werden einem Reservefonds überwiesen, der zur Festi-
gung der Finanzlage der Kasse bestimmt ist;

75 °/o fallen in einen Invalidenfonds, der dazu bestimmt istr
Versicherten zu Hülfe zu kommen, die vor dem Zeitpunkt des
Beginnes ihrer Rente invalid und mittellos werden.

Weist die versicherungstechnische Bilanz ein Defizit auf, sä
wird es aus dem Reservefonds gedeckt. Falls dies nicht möglich
sein sollte, kommt der Staat für dieses Defizit.auf.

Die O r g a n e der Kasse sind der Verwaltungsrat, dessen
fünf Mitglieder' vom Staatsrate gewählt werden, und die Direktion.

c. Kanton Glarus.
Zufolge einer Eingabe der glarnerischen Grütli- und Arbeiter-

vereine befassten sich die Behörden mit der Frage der Einführung
einer staatlichen Alters- und Invaliditätsversicherung.
Am 6. Mai 1899 fasste die Landsgemeinde den Beschluss: „Die
„Landsgemeinde erteilt dem Regierungsrat den Auftrag, über die
„Einführung einer kantonalen Alters- und Invalidenversicherung
„die nötigen Erhebungen zu machen, falls das in Beratung liegende
„Bundesgesetz über die Kranken- und Unfallversicherung in der
„hierüber stattfindenden Volksabstimmung verworfen werden
„sollte.a Nach Erledigung verschiedener Vorarbeiten wurde am
21. März 1901 Prof. Dr. Kinkelin mit der Ausarbeitung eines
Gutachtens betraut, das auf 'Beginn des Jahres 1904 erstattet
wurde. Gestützt darauf unterbreitete der Regierungsrat dem
Landrat Bericht und Antrag, der vom Landrate und am 1. Mai
1904 von der Landsgemeinde unverändert in folgender Fassung
angenommen wurde: „1. Die Landsgemeinde nimmt, auf Grund
„der im 1904er Memorial enthaltenen Ausführungen, die Er-
„richtung einer kantonalen obligatorischen Alters- und Invaliden-
„versieherungskasse in Aussicht. 2. Zu diesem Zwecke ist ein
„unter besondere Verwaltung durch die Staatskasse zu stellender
„Fonds anzulegen und demselben im Jahre 1904 ein einmaliger
„Beitrag von 25,000 Franken aus dem Vermögen der Landes-
„kapitalien zuzuweisen."
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In dem ebenfalls von der 1904er Landsgemeinde angenom-
menen „Gesetz über die Wirtschaften und den Kleinverkauf von
geistigen Getränken" ist in § l bestimmt, dass vom Ertrag der
Patente die Hälfte dem Irrenhausfonds, und wenn dieser die
Summe von einer Million Franken erreicht hat, dem Fonds für
eine kantonale Alters- und Invaliditätsversicherung zugewiesen
werden soll. Eine weitere Zuwendung von jährlich Fr. 10,000
erfolgt auf Beschluss der 1907er Landsgemeinde hin, aus dem
Vorschlag der staatlichen Gebäudeversicherung. Sodann bestimmt
das Gesetz über die Besteuerung der Wasserwerke vom 3. Mai
1908 (revidiert im Jahre 1910) in § 5: „Von dem jährlichen
„Ertrage der Wasserwerksteuern ist ein Drittel dem kantonalen
„Fonds für die Alters- und Invalidenversicherung zuzuweisen.a

Durch die lang andauernden Beratungen über das eidgenössische
Kranken- und Unfallversicherungsgesetz trat ein Stillstand in der
glarnerischen Gesetzgebungsarbeit ein. Nachdem ein Bürger zu-
handen der 1913er Landsgemeinde den Antrag gestellt hatte :
„es sei der Regierungsrat beauftragt, der Landsgemeinde von
„1914 ein Gesetz über Alters- und Invalidenversicherung vorzu-
„legena, wurden die Arbeiten in raschem Tempo weitergeführt.
Ratschreiber J. Ott wurde mit der Ausarbeitung eines Entwurfs
über die kantonale Alters- und Invaliditätsversicherung beauftragt,
der alsdann Professor Dr. Amberg in Zürich zur Begutachtung
überwiesen und von der landrätlichen Kommission mit einigen
unerheblichen Ergänzungen am 31. Januar 1916 zur Annahme
empfohlen wurde. Am !.. Mai 1916 wurde von der Landsgemeinde
das „Gesetz über die staatliche Alters- und Invalidenversicherung
für den Kanton Glarusa angenommen; mit dem I.Januar 1918
ist es in Kraft getreten.

Durch dieses Gesetz wird für den Kanton Glarus eine s taat-
l i c h e A l t e r s - u n d I n v a l i d e n v e r s i c h e r u n g s a n s t a l t
mit Staatsgarantie errichtet, zum Zwecke, mit Beihülfe des Kan-
tons und der Ortsgemeinden eine Altersrente, oder beim Eintritt
von Invalidität eine Invalidenrente zu gewähren.

Der B e i t r i t t ist o b l i g a t o r i s c h für alle im Kanton
Glarus wohnhaften Personen vom vollendeten 17. Altersjahre an
bis und mit dem vollendeten 50. Altersjahr. Von der Versiche-
rungspflicht ausgenommen sind diejenigen Personen, die beim
Beginn der Versicherungspflicht schon völlig invalid sind, oder
innerhalb den ersten fünf Jahren der Versicherungspflicht invalid
werden. Über das Vorhandensein der Versicherungspflicht ent-
scheidet, nach Prüfung der persönlichen Verhältnisse und allen-
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falls auf Grund eines ärztlichen Gutachtens, die Direktion des
Innern, gegen deren Entscheid das Rekursrecht an den Regie-
rungsrat besteht.

Die Versicherungspflicht beginnt für Schweizer anderer Kan-
tone nach 6 Monaten, für Ausländer ein Jahr nach der Wohnsitznahme
im Kanton. Die Beendigung der Versicherungspflicht erfolgt durch
den Tod oder jnit der Aufhebung des rechtlichen Wohnsitzes des
Versicherten im Kanton Glarus. Bei Wegzug aus dem Kanton
kann der Wegziehende Blitglied der Anstalt bleiben, sofern er
die Beiträge im Laufe des Monats Januar an diejenige Gemeinde
entrichtet* in deren Verzeichnis er bei Aufhebung des Wohn-
sitzes im Kanton Glarus eingetragen war.

Die f r e i w i l l i g e V e r s i c h e r u n g ist vorgesehen für ver-
sicherungsfähige Personen vom 1. bis und mit dem erfüllten
59. Altersjahr. Der Landrat ist ermächtigt, über die freiwillige
Versicherung besondere Bestimmungen aufzustellen. Dabei soll
insbesondere die Versicherung für höhere Renten und mit frühe-
rem Beginn der Genussberechtigung als bei der obligatorischen
Versicherung vorgesehen werden.

Die L e i s t u n g e n der Anstalt bestehen :
a. in einer Invalidenrente, die mit Fr. 150 beginnt und mit

jedem weitern Jahr um zehn Franken ansteigt, bis zum Höchst-
betrag von Fr. 300 für männliche und Fr. 250 für weibliche
Versicherte ;

b. in einer Altersrente, die beträgt:
flir die männlichen für die weiblichen

beim Beginn Versicherten Versicherten
des 66. Altersjahres . . . . Fr. 180 Fr. 140

„ 67. „ . . . . „ 210 „ 160
„ 6 8 . ., . . . . „ 240 ., 180
„ 69. „ . . . . „ 270 „ 210
„ 70. „ und darüber „ 300 „ 250
Bezieht ein Invalider vor dem 66. Altersjahr den ' Höchst-

betrag der Rente, so wird ihm dieser unverändert als Altersrente
gewährt. Ist dies nicht der Fall, so wird der zutreffende Ansatz
der Altersrente ausbezahlt.

Die Renten werden in vierteljährlichen Teilzahlungen aus-
gerichtet und sind für den persönlichen Unterhalt des Versicherten
bestimmt, weshalb die Abtretung und Verpfändung der Ansprüche
auf die Versicherungsleistungen ungültig sind. Verzichtet ein Ver-
sicherter freiwillig auf die Rente, so wird dies im Verzeichnis
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der Vermächtnisse und Geschenke eingetragen. Diese Renten
werden besonders verbucht und kapitalisiert.

Der B e g r i f f der I n v a l i d i t ä t ist nicht im Gesetz, son-
dern in der Vollziehungsverordnung dazu (vom 20. Juni 1917)
wie folgt umschrieben :

„Als invalid gilt, wer nach einjähriger, ununterbrochener
„Krankheit derart geschwächt ist, dass nach ärztlichem Befunde
„die Erwerbsfähigkeit ganz oder bis auf mindestens einen Drittel
„dessen herabgemindert erscheint, was eine körperlich oder geistig
„gesunde Person, unter Berücksichtigung ihrer Ausbildung und
„ihres' Berufes, zu erwerben vermag."

„Als Krankheit gilt jeder, auch der durch Schlaganfall oder
„Verletzung herbeigeführte Zustand, der eine völlige Erwerbs-
„unfähigkeit oder eine bis auf einen Drittel verminderte Erwerbs-
„fähigkeit verursacht."

Das Anrecht auf die Invalidenrente beginnt für die Ver-
sicherten nach fünfjährigem Bestände der Versicherung und unter
der Voraussetzung, dass der Versicherte innerhalb dieser Frist
nicht wegen eingetretener Invalidität von der Versicherung aus-
geschlossen wurde. Wenn der Versicherte während der Karenz-
zeit stirbt, oder invalid wird, so findet eine Rückvergütung der
einbezahlten Beiträge ohne Zins statt. Die Invalidenrente wird
ohne Rücksicht auf das Lebensalter ausbezahlt, wenn der Ver-
sicherte mindestens ein Jahr lang arbeitsunfähig ist und nach
ärztlichem Befunde die Invalidität fortbesteht. Ändern sich später
die Gesundheitsverhältnisse derart, dass die Voraussetzung für
dei; bewilligten Bezug der Invalidenrente nicht mehr besteht, so
hat der Ortsgemeinderat der Verwaltung Mitteilung zu machen.
Letztere veranlasst eine neue Prüfung der Verhältnisse und er-
stattet darüber der Direktion des Innern Bericht, worauf diese
über die weitere Auszahlung der Invalidenrente entscheidet. Mit
dem vollendeten 65. Altersjahr hört die Invalidenrente auf und
wird durch die Altersrente ersetzt.

Die A l t e r s r e n t e wird, ohne dass eine Invalidität voran-
gehen muss, vom 65. Alterjahre an ausgerichtet. Das Recht zum
Bezug der Altersrente hat eine Gesamtleistung des Versicherten
von vierhundert Franken zur Voraussetzung. Ist im Zeitpunkt
des Rentenbeginnes, diese Summe nicht bezahlt und hatte der
Versicherte seine Beitragsleistung nicht in Form einer einmaligen
Einzahlung erfüllt, so wird die Rente jedes Jahr um vierzig Fran-
ken gekürzt, bis der Fehlbetrag ausgeglichen ist. Dieser Ausgleich
kann vermieden werden durch Bezahlung der fehlenden Jahres-
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beitrage, ohne Zinsen. Die Zahlung muss jedoch vor dem voll-
endeten 59. Altersjahr geleistet werden.

Die M i t t e l für die Versicherungsleistungen werden durch
Verwendung der Zinsen des Fonds der staatlichen Alters- und
Invaliditätsversicherung, durch jährliche Beiträge des Kantons, der
Ortsgemeinden, der Versicherten, sowie durch allfällige .Ver-
gabungen und Zinsen aufgebracht.

Der K a n t o n leistet der Anstalt aus der Staatskasse einen,
jährlichen Beitrag von Fr. 85,000. Ausser diesem Beitrag- und
den bereits vorher erwähnten finanziellen Hiilfsmitteln beschloss
die Landsgemeinde vom 7. Mai 1916 die Zuweisung des dem
Kanton zufallenden Nettoergebnisses der eidgenössischen Kriegs-
steuer an die Versicherung.

Seitens der O r t s g e m e i n d e n wird alljährlich ein Franken
auf den Kopf der Bevölkerung entrichtet. Massgebend für die
Berechnung der ßevölkerungszahl ist die jeweilige letzte schwei-
zerische Volkszählung.

Jeder V e r s i c h e r t e z a h l t bis zum zurückgelegten 65.
Altersjahr einen jährlichen Beitrag von sechs Franken in zwei
Halbjahresraten. Verlässt der Versicherte den Kanton Glarus und
will er gleichwohl versichert bleiben, so hat er während der Dauer
seines Wohnsitzes ausserhalb des Kantons einen jährlichen Bei-
trag von sechzehn Franken zu entrichten. Kehrt der Versicherte
vor Ablauf von vier Jahren wieder in den Kanton Glarus zurück
und nimmt hier wieder seinen Wohnsitz, so werden ihm für je-
des Jahr seiner Abwesenheit zehn Franken zurückvergütet.

Es steht dem Versicherten frei, sich seiner jährlichen Bei-
tragsleistungen durch eine e i n m a l i g e Zahlung zu entledigen.
Letztere hat beim Beginn der Versicherung oder auch später,
innerhalb des Zeitraumes zwischen dem vollendeten 17. und
49. Altersjahr zu erfolgen. Je nach dem Alter ist die Einkaufs-
summe abgestuft, sie beträgt Fr. 125 bei vollendetem 17. Alters-
jahr und steigt bis auf Fr. 470 beim vollendeten 49. Altersjahr.
Wird die betreffende Summe nicht beim Eintritt in die Versiche-
rungsanstalt, sondern erst später entrichtet, so werden die vorher
bezahlten jährlichen Beiträge ohne Zinsen von der Einkaufssumme
in Abzug gebracht. Nimmt der Versicherte nach einmaliger Bei-
tragsleistung seinen Wohnsitz ausserhalb des Kantons, so hat er
während dieser Zeit jährlich zehn Franken nachzuzahlen. Bei
nachfolgender ständiger Wohnsitznahme im Kanton Glarus gelten
die oben genannten Bestimmungen über die Rückzahlung von
Beiträgen.
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Für f r e i w i l l i g v e r s i c h e r t e Personen vom 1. bis und
mit dem erfüllten 17. Altersjahr ist eine Einkaufssumme von
Fr. 65 (beim Beginn des 1. Altersjahres) bis zu Fr. 120 (beim
Beginn des 17. Altersjahres) vorgesehen. Diese einmalige Leistung
kann vom 1. bis und mit dem erfüllten 17. Altersjahr in jedem
beliebigen Jahre gemacht werden. Stirbt der Versicherte vor
Beginn der Versicherungspflicht, oder während der allgemein gül-
tigen Karenzzeit von 5 Jahren, oder wird er innerhalb dieser
Zeit invalid, so ist die Einkaufssumme zurückzuzahlen.

A u f s i c h t s - / u n d V e r w a l t u n g s o r g a n e sind die Orts-
gemeinderäte, die Direktion des Innern, der Regierungsrat und
-der Landrat.

Jede Ortsgemeinde bildet einen Versicherungskreis, für den
der Gemeinderat auf Kosten der Ortsgemeinde das Verzeichnis
der Versicherten zu führen hat. Ausserdem hat der Gemeinderat
-den Einzug der jährlichen Beiträge zu besorgen, die Feststellung
der Versicherungspflicht vorzunehmen, sowie die erforderlichen
Angaben über die Berechtigung zum Rentenbezug zu machen.

Die Direktion des Innern besorgt in erster Instanz:

die Aufsicht über die Verwaltung im allgemeinen; die Auf-
stellung aller für die Verzeichnisse der Versicherten, für die
Ausweise, für die Leistungen und Bezüge, für die Aufnahme in
die Versicherung und die Zuerkennung der Rentenberechtigung
-erforderlichen Formulare und Register ; die Entscheidung über
die Versicherungspflicht; die Regelung von Anständen und Streitig-
keiten zwischen der Anstalt und den Versicherten.

Dem Regierungsrat, als oberster Vollziehungs- und Verwal-
tungsbehörde, steht neben den in dieser Eigenschaft zu treffenden
Entscheidungen im besondern zu : der Erlass von Reglementen
und Wegleitungen, soweit dafür nicht der Landrat zuständig ist,
sowie der endgültige Entscheid über alle Anstände und Streitig-
keiten zwischen der Anstalt und den Versicherten.

Die Oberaufsicht über die Versicherungsanstalt übt der Land-
rat aus. Er wählt auch den Verwalter und setzt dessen Besol-
dung fest. Die Verwaltungskosten der Anstalt trägt der Kanton.

Am 1. Januar 1919 waren 10,522 Personen, d. h. bei einer
Wohnbevölkerung des Kantons Glarus von 34,000 30,9 % der-
selben versichert. Die im Jahre 1918 eingenommenen Beiträge
beliefen sich auf Fr. 91,492. Das Vermögen betrug am 1. Januar
1919 Fr. 1,226,000.
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2. Kantone, in denen Vorarbeiten zur gesetzlichen Regelung der
Fürsorge bestehen.
a. Kanton Genf.

Die Bestrebungen, zu einer kantonalen Altersversicherung
zu gelangen, reichen bis in das Jahr 1886 zurück. Seither
wurde der Versuch zur Einführung der freiwilligen oder obli-
gatorischen Altersversicherung noch mehrmals gemacht. Be-
merkenswert ist, dass in zwei Projekten eine eigentliche Kinder-
versicherung vorgesehen war.

Im Frühjahr 1910 hatte der Grosse Rat ein Gesetz mit fol-
genden Bestimmungen angenommen.

Für den Kanton Genf war eine „Caisse cantonale de retraites
pour la vieillesse" vorgesehen, mit Versicherungzwang für alle
volljährigen Einwohner, die bis zum zurückgelegten 65. Alters-
jahr einen jährlichen B e i t r a g entrichten sollten, der für ein
Einkommen von Fr. 4000 und darüber auf Fr. 20 festgesetzt
war. Ausserdem waren Beiträge in der Höhe von Fr. 15, 10,
5 und Fr. 2. 50, letzgenannter bei einem Mindesteinkommen von
Fr. 1200, vorgesehen. Der S taa t sbe i t rag , der auf dem
Budgetwege bewilligt werden sollte, war auf mindestens Fr. 100,000
festgesetzt.

Die .Rentner sollten in zwei Kategorien eingeteilt werden.
Der ersten Kategorie sollten Genfer und andere Schweizer an-
gehören, die seit 25 Jahren, wovon 15 Jahre ununterbrochen
vor Beginn des Rentengenusses, ihren Wohnsitz im Kanton Genf
haben. Alle übrigen Schweizer, die diese Bedingung nicht er-
füllen, sowie die Ausländer sollten der zweiten Kategorie ange-
hören.

Für Angehörige der ersten Kategorie, die keinerlei Ein-
kommen besitzen; war vom 65. Jahre an eine R e n t e von Fr. 300
vorgesehen. Die Rente für die Angehörigen der zweiten Kategorie
sollte 20 °/o der geleisteten Einzahlungen betragen. An Personen,
die vom Rentengenuss ausgeschlossen waren, sollten die einbe-
zahlten Beträge zurückerstattet werden.

Ausserdem waren für Alterskassen von gegenseitigen Hülfs-
gesellschaften Staatsbeiträge vorgesehen, die den im Kanton Genf
wohnhaften Personen oder auch Genfern ausserhalb des Kantons
zugute kommen sollten. Diese Staatsbeiträge waren für aufge-
schobene Renten je nach der Höhe der jährlichen Einlage auf Fr. 6
bis Fr. 10, für sofort beginnende Altersrenten mit einer Erhöhung
von 5 bis 10 °/o vorgesehen.
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Des Staatsbeitrages sollten nicht teilhaftig werden : Aus-
länder, die weniger als 25 Jahre im Kanton Genf wohnhaft sind,
Versicherte, die im Laufe eines Jahres mehr als Fr. 60 oder im
gesamten mehr als Fr. 3000 einbezahlt haben, und endlich Per-
sonen mit einem Vermögen von mehr als Fr. 10,000.

Das Inkrafttreten des Gesetzes war auf den 1. Januar 1911
vorgesehen. Die Rentenauszahlung sollte jedoch erst im Jahre
1920 beginnen.

Von rund 6000 Stimmberechtigten wurde das Referendum
gegen das Gesetz ergriffen und in »der Volksabstimmung wurde
dieses mit 9000 gegen 2500 Stimmen v e r w o r f e n .

Am 18. Februar 1911 wurden vom Abgeordneten Le Cointe
zwei neue Gesetzesvorschläge eingereicht. Der eine Vorschlag
sah die A l t e r s u n t e r s t ü t z u n g aller in Not befindlichen Greise
vor, sofern es sich um Kantonsbürger handelt, der andere befür-
wortete eine vom Staate subventionierte und von den gegen-
seitigen Hülfsgesellschaften durchgeführte V o l k s v e r s i c h e r u n g .
Diese beiden Entwürfe wurden einer besonders eingesetzten Kom-
mission zur Prüfung überwiesen, die ihren Befund samt einem
Gesetzesentwurf am 29. Mai 1912 dem Grossen Rat unterbreitete.

b. Kanton 8t. Gallen.

Im Mai 1907 wurde dem Grossen Rat eine Motion betreffend
Einführung der A l t e r s - und I n v a l i d i t ä t s v e r s i c h e r u n g
eingereicht. Schon am 1. Juni 1907 beauftragte der Regierungsrat
den Professor Dr. Renfer mit der Ausarbeitung eines Gesetzes-
entwurfes, der, begleitet von einer eingehenden Begründung, im
April 1908 fertiggestellt und mit der Einberufung der schon
erwähnten Konferenz vom August "l 908 auch den eingeladenen
Kantonsregierungen unterbreitet wurde.

Der Entwurf sah das O b l i g a t o r i u m vor, und zwar^ für
alle im Kanton wohnenden Schweizerbürger zwischen dem 18. und
50. Lebensjahr. Von der Versicherungspflicht sollten solche
Schweizerbürger befreit werden, die ein Vermögen von mehr
als Fr. 20,000 oder ein jährliches Einkommen von mehr als
Fr. 3000 besitzen, sowie Angehörige einer bestehenden Pensions-
kasse, die mindestens dieselben Leistungen gewährt wie die
kantonale Kasse, und schliesslich bereits invalide oder Geistes-
kranke, sowie im Genuss einer Unfallrente stehende Personen.
Die f r e i w i l l i g e V e r s i c h e r u n g war vorgesehen für im Kan-
ton wohnhafte, verheiratete Schweizerinnen zwischen dem 20.
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und 50. Altersjahr, für Ausländer, die seit mehr als 10 Jahren
ihren Wohnsitz im Kanton St. Gallen haben, und eventuell für
Personen mit einem Vermögen von mehr als Fr. 20,000 oder
einem Einkommen von mehr als Fr. 3000, sowie für Mitglieder
von schon bestehenden, anerkannten Pensionskassen.

Es waren drei verschiedene R e n t e n v e r s i c h e r u n g s -
a r t e n in Aussicht genommen:

Die reine Altersversicherung, die reine Invaliditätsversicherung
und eine kombinierte Alters- und Invaliditätsversicherung.

Für die Altersrente, die vom vollendeten 65. Altersjahre
an ausbezahlt werden sollte, war ein Betrag von 30 % des
Durchschnittlohnes, zuzüglich des Staatsbeitrages, vorgesehen.

Der Anspruch auf die Invalidenrente sollte erst nach einer
fünfjährigen Karrenzzeit eintreten.

Für die Höhe der Pensionen und die Beitragsleistung wurden
die nachfolgenden sechs K l a s s e n in Aussicht genommen:

Dazu sollten noch Staatszuschüsse hinzutreten, nämlich Fr. 135
in der L, Fr. 105 in der II., Fr. 75 in der III., Fr. 45 in der
IV., Fr. 25 in der V. und Fr. 20 in der VI. Lohnklasse. Für
die Alters- und Invalidenrenten waren Zuschüsse in gleicher
Höhe vorgesehen.

Die B e i t r ä g e wurden für die jetzige und die zukünftige
Generation berechnet. Je nachdem, ob die Altersrente mit oder

Lohnklasse Taglohn Jahreslohn

I. .
II. .
m. .
IV. .
v. .
VI. .

Fr.
bis 2. 50

. 2. 51 „ 3.50

. 3.51 „ 4.50

. 4.51 „ 5.50

. 5. 51 „ 7. 50

. 7. 51 „ 10. —

Fr.
bis 750

755 „ 1050
1055 „ 1350
1355 „ 1650
1655 „ 2250
2255 ,, 3000

Invalidenrenten
-ohnklasse Minimum uaeli Maximum nach Altersrenten

5 Jahren
I. .

II. .
III. .
IV. .
V. .

VI. .

. Fr.
/i
n
•n
11
V)

75
105
135
165
225
300

45 Jahren
Fr.

11
n
T)

•n
•n

225
315
405
495
675
900

Fr.
•n
n
n
11
n

225
315
405
495
675
900

Die R e n t e n wurden festgesetzt wie folgt:
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V)

11

11

1
2.
3

9.

16.

Jahre
T,

11

11

auf
V)

11

• / > • • •

, . . . Fr.
n

11

11

45 9,
468
480

551

034

619
,461.
,343

.633.

,806.

^6
61
37

93

25

«. für die jetzige Generation :
* für die Altersversicherung, ohne

Rückgewähr Fr.—. 60 bis Fr. 2. 45
für die Altersversicherung, mit

Rückgewähr „ —. 80 „ „ 3. 40
für die Invaliditätsversicherung . " —. 40 ,, „ 1. 75

b. für die zukünftige Generation :
für die Altersversicherung, ohne

Rückgewähr „ —. 30 „ „ 1. 20
für die Altersversicherung, mit

Rückgewähr ,, —. 40 „ „ 1. 50
für die Invaliditätsversicherung . —. 30 „ „ i. 20

ohne Rückgewähr der Einlage beim Todesfall, vor Eintritt der
Genussberechtigung, abgeschlossen wird, sind die Beiträge ver-
schieden hoch. Es betragen dieselben je nach Lohnklasse pro
Woche (das Jahr zu 40 Beitragswochen gerechnet) :

Diese bedeutende für den Staat in Aussicht gestellte Be-
lastung veranlasste den Regierungsrat, von Professor Dr. Renfer
die Begutachtung von Reduktionsvorschlägen zu verlangen. Es
sollten lediglich Personen versicherungspflichtig sein, die bis
Fr. 10,000 Vermögen und bis Fr. 2500 Einkommen besitzen.
Ausserdem sollte sich die Versicherungspflicht nur auf Personen
bis zum zurückgelegten 40. Altersjahr erstrecken. Die Kosten
der kombinierten Alters- und Invaliditätsversicherung würden sich
mit der genannten Einschränkung bei einem durchschnittlichen
Staatsbeitrag von Fr. 35 belaufen:

Die Beiträge für die kombinierte Alters- und Invaliditäts-
versicherung entsprechen jenen für die reine Altersversicherung,
vermehrt um die entsprechenden Beiträge der Invaliditätsver-
sicherung.

Für diese Versicherungsart, die allein den an eine Fürsorge
gestellten Anforderungen zu genügen vermag, würden sich die
Staatszuschüsse belaufen :
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im
•n
•n

1. Jahre auf
2- „ „
3- „ ,

9

16. ., _

. Fr. 228,631. 62

. „ 235,957. 27

. ,, 241,451. 51

. ., 274,416. 95

. ., 312,876. 63
Das Verhältnis zwischen Beitrag der Versicherten und Leistung

der obligatorischen Versicherung wäre folgendes:
Lohnklasse Wochenbeitrag Maximum der Rente

I Fr. -. 75 Fr. 280
II , 1.10 .., 360

III .', 1.40 .', 440
JV l, 1. 70 .', 520
V .', 2. 35 .', 690

VI „ 3.10 '., 910
Seitens der Regierung soll das Renfersche Projekt in der

soeben skizzierten beschränkten Form für die Verwirklichung in
Aussicht genommen worden sein.

Zur Bereitstellung der für die Einführung notwendigen Mittel
wurde vom Polizeidepartement ein Gesetzesentwurf für die Schaffung
eines kantonalen Versicherungsfonds ausgearbeitet, der am 29. De-
zember 1909 vom Grossen Rat einstimmig angenommen wurde.
Die Äufnung des Fonds soll erfolgen durch:

«. Fr. 300,000 aus der Kantonshülfskasse;
b. Fr. 20,000 Reserve für militärische Unterkunftsräume ;
c. die Hälfte des jährlichen Ertrages der Bettagskollekte ;
d. die zu diesem Zweck in anderen Gesetzen bestimmten

Beträge ;
c. Zuweisungen, die der Grosse Rat jeweilen bei der Budget-

beratung und bei besonderen Anlässen beschliesst;
f. die Zinserträgnisse dieses Fonds;
g. allfällige Zuwendungen von Privaten und Korporationen.

Am 31. Dezember 1917 wies der Fonds einen Bestand von
Fr. 843,953 auf. Seither ist dem Fonds der Betrag von l Million
Franken, gemäss Testament des verstorbenen Stickereiindustriellen
Arthur Schiess, zugekommmen. Des weitern wurde mit 68 gegen
59 Stimmen, entgegen dem Antrag des Regierungsrates, vom
Grossen Rat das Postulat der staatswirtschaftlichen Kommission
angenommen, wonach sämtliche Erträgnisse der Kriegsgewinn-
steuer, im Betrage von Fr. 240,000, dem Fonds für eine kan-
tonale Alters- und Invaliditätsversicherung zuzuweisen sind.
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c. Kanton Zürich.

Vorschläge zur Einführung einer kantonalen o b l i g a t o r i -
s chen A l t e r s - und I n v a l i d i t ä t s v e r s i c h e r u n g wurde»
von Nationalrat Pflüger gemacht und vom sozialdemokratischen
Parteitag des Kantons Zürich am 17. November 1907 gut-
geheissen. Darnach sollte die V e r s i c h e r u n g s p f l i c h t für
alle vermögenslosen Schweizerb urger, insbesondere für solche,
die im Lohn Dritter arbeiten, vorgesehen werden. Die f r e i -
w i l l i g e V e r s i c h e r u n g sollte jedem Kantonseinwohner
zustehen. Bei Arbeitsunfähigkeit sowie nach dem zurückgelegten
60. Altersjahre, soll dem Versicherten eine Rente von minde-
stens Fr. 200 ausbezahlt werden. Es wurde die Errichtung
einer Versicherungsanstalt unter Leitung der Kantonsregierung
in Aussicht genommen, an deren Ausgaben der Kanton, ein-
•schliesslich der Beiträge des Bundes, die Hälfte bis zwei Drittel
beitragen sollte. In den aufgestellten Thesen wurde der Re-
gierungsrat eingeladen, „unverzüglich die Vorarbeiten an Hand zu
„nehmen, insbesondere die Erhebungen über die für die Ver-
^sicherung in Frage kommenden Personen sowie die versicherungs-
^technischen Berechnungen. Inzwischen sind die gesetzlichen
„Grundlagen für die Schaffung und Äufnung eines Reservefonds
„auszuarbeiten und der Volksabstimmung vorzulegen.a

Am 4. Februar 1908 hat der Kantonsrat den Regierungsra
«ingeladen, die Frage zu prüfen, ob und wieweit eine kantonale
Altersversicherung einzuführen sei. Diese Motion wurde erheb-
lich erklärt und es Hess dann der Regierungsrat ein Gutachten über
einen Gesetzesentwurf, der auf den St. Galler Beschlüssen ba-
sierte, einholen. Dieses Gutachten veranlasste den Regierungs-
rat, vorerst die S c h a f f u n g e ines Fonds ins Auge zu fassen.
Dem Kantonsrat wurde am 12. Dezember 1910 eine diesbezüg-
liche Vorlage unterbreitet und von ihm angenommen. Durch
die Volksabstimmung vom 24. September 1911 erlangte dann
•der Entwurf Gesetzeskraft. Dem Fonds für eine kantonale
Alters- und Invaliditätsversicherung wurden zugewiesen :

a. die Beiträge, welche der Kantonsrat aus den in den Jahren
1907 und 1908 erzielten Einnahmenüberschüssen der Staats-
rechnung bereits zu dem nämlichen Zweck ausgeschieden
hat (es waren dies Fr. 500,000 für 1907 und Fr. 200,000
für 1908);

i», ein einmaliger Beitrag von Fr. 600,000 aus dem ge-
mäss § 23c des Gesetzes betreffend die Zürcher •Kantonal-
bank vom 16. März 1902 bestehenden kantonalen gemein-
nützigen Hülfsfonds.
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Als weitere Einnahmen sind vorgesehen :
a. Beiträge aus Einnahmenüberschüssen der Staatsrechnung, über

deren Ausrichtung der Kantonsrat jeweils Beschluss fasst;,
b. Beiträge aus dem kantonalen gemeinnützigen Hilfsfonds;

der Kantonsrat kann solche Beiträge bewilligen, wenn und
soweit der Hülfsfonds den Betrag von Fr. 500,000 übersteigt;

c. die Zinsen des Fonds;
d. Legate und Schenkungen.

Zu Ende 1917 betrug die Höhe des Fonds für eine kanto-
nale Alters- und InvaliditätsVersicherung Fr. 2,072,699.20.

d. Kanton Solofhurn.
Am 27. Mai 1907 wurde im Kantonsrat eine Motion ein-

gereicht, die am 2. Juli 1909 erheblich erklärt wurde, wonach
dem Regierungsrat die Aufgabe zukommt, die Einführung einer
kan tona l en Al te r s - und I n v a l i d i t ä t s v e r s i c h e r u n g
in Erwägung zu ziehen. Eine dem Staat zugefallene Erbschaft
im Betrage von'Fr. 60,118 wurde auf Antrag des Regierungs-
rates durch Beschluss des Kantonsrates vom 29. November 1909
zur Errichtung eines Fonds für eine solche Versicherung ver-
wendet, dem im Jahre 1912 eine zweite Erbschaft einverleibt
werden konnte. Auf Antrag eines Initiativkomitees hin wurde
vom Kantonsrat in seiner Sitzung vom 15. Februar 1912 be-
schlossen, dass der Kanton alljährlich mindestens Fr. 40,000
dem Fonds zuweise, und mit der grossen Mehrheit von 8180
gegen 1616 Stimmen wurde am 17. November 1912 dieser
Beschluss vom Volk sanktioniert. Am 31. Dezember 1917 wies
der Fonds eine Höhe von Fr. 235,306. 60 auf.

In einer Eingabe vom 25. Mai 1917 verlangte der Kantonal-
verband solothurnischer Krankenkassen, dass vom Kantonsrat der
seinerzeit gefasste Beschluss betreffend vorläufige Sistierung der Ein-
lagen in den Versicherungsfonds aufgehoben und die seit 1914
unterbliebenen Einlagen ganz oder teilweise nachgeleistet werden.
Ausserdem wurde das Verlangen gestellt, einen ansehnlichen
Teil der dem Kanton zufliessenden Kriegs- oder Kriegsgewinn-
steuer dem Fonds zuzuweisen. Als weitere Einnahmen wurden
verlangt: die Zuwendung eines Teiles des Armensteuerzehntels,
sowie der Mehrerträgnisse des Jagdregals, bei allfälliger Einfüh-
rung des Reviersystems, ein Teilbetrag vom Einnahmenüberschuss
der kantonalen Brandversicherungsanstalt und die Zuwendung
eines oder mehrerer Jahresergebnisse der Bettagskollekte.


































































































































































































































































































































































































